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Innhalt der Allgemeinen - und Special -

Verordnungen , welche vom Anfange des

Jahrs bis zum Schluſſe des Auguſimo -
nats 17895 in den Braunſchweig -

Churlanden

padblicirt ſind .

IOL .

Erneuertes Verbot der Hazardſpiele . . Han -
nover den 17 . März 1789 .

402 iſt das unterm 2x . September 1770 . gegen

die Hazardſpiele ergangene Verbot *) , deshalb

zu jedermanns Warnung , von neuem bekannt gemacht

worden , weil , dem Vernehmen nach , gedachte Spiele

wieder einzureiſſey angefangen . Sämtmntliche Obrigkeiten

und Policeybediente werden dabey erinnert , auf die

etwanigen Contraventionen genaueſt zu achten und achs

ten zu laſſen , auch gegen die befundenen Contraveniens

Mm 2 ten ,

7m Willichs Auszug der Landesgeſeße zweyt, . B .

“ 54
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ten , mit aller Strenge , der Verordnung gemäß , ohne

Anſehen der Perſon , zu verfahren ,

TO2 .

Gemeiner Beſcheid der Königl , Churfürſtl . Ju -

ſtiz - Canzley zu Hannover , wegen der , auf
den Schriften anzufährenden , ältern Acten ,
wenn dergleichen verhandelt ſind . .Hannover
den 23 . März 1789 .

Man hat vielfältig bemerkt , daß bey Implorationen ,

erhobener Rechtsklagen und eingeführten Appellationen ,

in Sachen , die < on vorhin bey dem Gerichte ange :

bracht geweſen , unterlaſſen oder verſäunt worden , dies

ſes früheren Actenvorganges zu erwehnen . Wegen des

hieraus auch alsdann , wenn keine rechtswidrige Abſichs

ten vorhanden ſind , dennoch allemal entſtehenden Aufs

enthaltes und Zeitverluſtes , injungirt obiger Beſcheid

den Partheyen und reſpective deren Sachführern , bey

zwey RNthlr . unabbittlicher , dem Befinden nach zu ers

höhenden Strafe , fürs künftige und ohne Unterſchied ,

es mag der jekt appellirende oder klagende Theil , vorhin

Appellant oder Appellat , Kläger oder Beklagter , oder

auch deren Erbe oder Nachfolger geweſen , oder noch ſeyn ,

auf das Rubrum ſolcher anderweiter Klagen ,
oder anderweiter Einführungen , neben der Bes

merkung des Objecti litis zu ſeen :
ad acta N. N. contra . N. im Jahre

. N. ergangen ,

wenig !



SPF 537

wenigſtens aber , falls das vorige Rubrum und das

Jahr des vorigen Rechtsſtreites nicht mehr bekannt ſeyn

ſollte , dennoch auf ſolchem Rabro zu bemerken :
daß ſolcher Sache wegen bereits vorhin etwas

ergangen ſey -

Haben die Advocaten von dem früheren Actenvor

gang Wiſſenſchaft . gehabt , ſo ſollen ſie obige Strafe

ſelbſt ſtehen , und dürfen ihren Parthoyon nichts dafär

in Rechnung bringen . Wenn aber . die Parthey ihneag

ſolches verholen hat , erlegt nun ſelbige dieſe Strafe .

1,032

Ausſchreiben die Sterbecaſſen betreffend . Han -

nover den 27 . März 1789 .

Es beſagt ſolches - Ausſchreiben , daß in den neueren Zeis

ten , ſowohl in den hieſigen Landen , als auch in den

benachbarten fremden Provinzen mehrere ſogenannte

Todtencaſſen, “ Sterbedenkthaler » und Trauerpfenning -

Geſellſchaften errichtet worden , welche auſſerdem , daß

ſie faſt insgeſammt auf unrichtige , den Untergang der

Suſtitute , über kurz oder lang , von ſelbſt nothwendig nach

ſich ziehende Berechnungen , gegründet wären , wegen dex

beträchtlichen Vortheile , die ſich die Uebernehmer

auf jeden ſich ereignenden Sterbefall ausbedun :

gen hätten , und der ſich darauf beziehenden Nachſicht

und Sorgloſigkeit bey den Beweiſen des Geſundheits

zuſtandes der aufgenommenen Mitglieder , und wegen

des darin erlaubten , in mancher Rückſicht bedenklichen

Mm 3 und
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und verderblichen Spieles auf das Leben einer dritten

Perſon , zu gefährlichen Betrügereyen und manchem

andern unerlaubten Unfug Veranlaſſung gegeben hätten ,
und ſolchergeſtalt in höchſtſchädliche Hazardſpiele ausges

artet wären .

Nun ſey zwar Königl . Regierung weit entfernt , den

Landeseinwohnern den völlig freyen und willkührlichen

Gebrauch ihres eigenen Vermözens auf irgend eine

Weiſe einzuſchränken , utid wäre ſie inſonderheit ' auch

nicht gemeinet , irgehd jemanden die Gelegenheit zu bes

nehmen , auf ſeinen Todesfall für ſeine hinterbliebene

Familie , auf eine Erleichterung und Unterſtüßung Be

dacht zu nehmen . Jedoch könne man . auf der andern

Seite auch keinesweges geſtatten , daß unter dieſem leßs

tern Vorwande ſolche Inſtitute geduldet würden , durch

deren Vorſchub Unwiſſenheit und Unerfahrenheit gemisz

braucht , und Liſt und Betrug auf eine ungerechte Weiſe

bereichert würden .

Zn dieſem Betracht iſt es dann für nsthig befunden

worden , alle und jede ohne ausdrückliche Genehmigung

der Königl . Lande3regierung bisher in den hieſigen Lans

den ervichtete , ſo wie das Colligiren für all ? auswärtige

Todtencaſſen , Sterbedenkthaler ! und Trauerpfenningss

Geſellſ <haften und dieſen ähnliche Inſtitute , wie ſie Nas

men haben mögen , ohne Unterſchied gänzlich 3 aufs

zuheben und zu verbieten , und zwar dergeſtalt und

alfo , das derjenige , welcher ſich wird beygehen

laſen , dergleichen Inſtitute , unter welchem Vors

wande es guch ſeyn möge , eigenmächtig zu errichten , oder

auch
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auch für irgend ein fremdes , oder von Königl . Regie :

rung nicht ausdrüFlich genehmigtes einheimiſches Inſtis

tut obiger Art , Intereſſenten zu colligiren , oder auch

nur jemand , der ſich freywillig anbietet , dazu anzunehs

men , ohne Anſehn der Derſon , dem Befinden nach , in

eine unabbittliche Geldbuße von Funfzig Thalern vers

fallen ſeyn , und ſelbige jedesmal dem Denuuncianten

ganz anheim fallen ſoll , und wenn der Contravenient

des Vermögens . nicht wäre , ſothane Geldbuße zu erles

gen , ſo ſoll derſelbe , ſtatt ſolcher , mit einer von Königl .

Regierung jedesmal zu beſiimmenden empfindlichen Leis

besſirafe angeſehen werden , ſo wie dann auch jeder

auswärtige in den hieſigen Landen betroſſen werdende

Collecteur für- dergleichen Juſtitute ſofort arretirt und

dem Befinden . nach mit nachdrüFlicher Strafe belegt

werden ſoll .

Damit jedoch zugleich aller Schein einer Beſchwerde ,

als ob durch dieſes Verbot der erwähnten Inſtitute , den

Landeseinwohnern die bisher gehabte Gelegenheit ents

zogen werde , auf ihren Todosfall fär ihre hinterbliebene

Familie zu ſorgen , entfernt werden mögez ſo hat Königl .

Regierung die Verfügung getroffen , daß mit ihrer Ges

nehmigung und unter obrigkeitlicher Aufſicht vorerſt in

der Stadt Zelle , eine von Sachkundigen nach richtigen

Grundſäten berechnete Sterbecaſſe unter allen zugleich

nöthigen Vorſichten errichtet worden * ) „ und ſollen in

Mm 4 der

*) Umſtändliche Nachricht von gedachter Sterhecaſſe
iſt mitgetheilt worden , im aten Stück des 3ten

Jahrg . der Annalen S . 858 .

X
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der Folge , falls es die Nothwendigkeit erforderte , in

mehreren Städten hieſiger Lande dergleichen Znſtitute

unter obrigkeitlicher Autorität errichtet werden .

104 .

Publication der Königl . Churfürſtl . Regierung zu

Stade , der unterm 8. Octob . , 1777 . ergan -

genen Extenſion . und Declaration der Verord -

nung , wegen der Abzugsfreyheit für die Pre -

diger . . Stade den 14 . April 1789 .

Da vorgekommen , daß erwähnte Extenſion und Des

claration *) in den Herzogthümern Bremen und Vers

den bislang nicht publicirt geweſen , ſo iſt ſolche Publi -

cation in dey Abſicht nachgeholt , damit dem darin vors

geſchriebenen , in vorkommenden Fällen pünctlich nachges

gangen weide .

105 .

Erneuertes Feuerreglement für die Stadt Han -

nover , vom 23 . April 1789 .

Nachdem dieſe Verordnung bereits in den Hannövers

ſchen Anzeigen von 1788 . Nro . 43 . 44 - 45 und 46 . auss

führlich abgedruckt worden , und ſolche nicht zu einem

verkürzten Auszuge paſſet 3 ſo wird es hinreichend ſeyn ,

daß hier der Ort angewieſen werde , wo dieſelbe anzus

treſſen iſt .
106 .

*) - S. Willis Auszug 1x B , S , x6,
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I06 .

Ausſchreiben des Königl . Churf . Commerzeollegi ,
die Beförderung des einheimiſchen Tobacks -

baues betreffend , Hannover den 5ten May

1789 .

Der glückliche Fortgang des Tobacksbaues in verſchiedes

nen Gegenden hieſiger Lande , hat erwähntes Collegium

veranlaſſet , darauf - Bedacht zu nehmen , wie ſelbiger

annoc <h mehr verbreitet werden könne .

Es iſt daher die Verfügung getroffen worden , daß

unter der Aufſicht des Ziegeleyverwalters Wundram

zu Herrenhauſen , aus ächtem virginiſchen Saamen ,

Pflanzen angezogen und ſo weit zur Vollkommenheit

gebracht werden , daß ſie zur Verpflanzung tauglich ' ſind ,

worauf unter die dazu ſich angebende Landeseinwohner ,

die von ihnen verlangte Anzahl derſelben unentgeldlich

vertheilet werden ſoll . Zugleich aber iſt der durch das

Hannoverſche Uagazin *) bekannt gemachte Unters

richt zum Toba > sbau entworfen worden , um der Lehrs

begierde der mit . der Cultur dieſer Pflanze noch nicht

bekannten Einwohner , damit zu ſiatten zu kommen ,

Weil nun gewünſchet wird , daß dieſer ' neye Nahe

rüngszweig den Unterthanen allen nur möglichen Nuten

gewähre , den ſie ſich von dem Anbau des Gewächſes

verſprechen können 3 ſo ſind die Obrigkeiten und Beamte

angewieſen , dazu die Hand zu /bieten , und denen in

Mm 5 ihren

*) ' Itm 20 , 21 , 22 und 23ſten Stücke von 1789 .

IN
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ihren Gerichtsbezirken wohnenden Eingeſeſſenen , ges

dachte Einrichtung bekannt zu machen , auc ſie zur

Theilnahme an dem Inſtitut aufzumuntern z3 denen aber ,

welche dazu vorgängig Neigung bezeigen , neben Mits

theilung eines Exemplars des erwähnten Unterrichts zu

eröfinen , daß ſie ſich zu der durch die Hannoverſchen Ans

zeigen zu beſtimmenden Zeit der Zeitigung , wegen uns

entgeltlichen Empfanges der Tobacspflanzew ? bey ges

dachtem Ziegeleyverwalter Wundram zu meiden , und

ſolche von demſelben ' zu gewärtigen haben .

107 .

Ausſchreiben zur Beſtimmung des Werths der

Fuürſtl . Heſſiſchen Guten - Groſchen und Albus .

Hannover den 26 . May 1789 .

Iunhalts dieſes Ausſchreibens hatten die < on in bes

nachbarten Provinzen , wo der Conventionsfuß ange ;

nommen iſt , herabgewürdigte Fürſtl . Heſſiſche gute Gros

ſchen und Albus , ſich in beträchtlicher Menge in hieſige

Lande eingedrängt , und war dadurch mancher unkundige

Unterthan , bey dem Handel und Wandel ,inSchaden und

Nachtheil geſeßet worden . Nun wäre nach der Strens

ge der Landesverordnungen , gedachte Münze jedesmal

ſofort zu confiſciren , und derjenige , welcher ſie ausgeges

ben , auſſerdem noch mit Strafe zu belegen .

Um jedoch den Einwohnern derjenigen Diſtricte im

Lande , woſelbſt gedachte Münzen im Handel und Wans

del dermalen in beträchtlichen Quantitäten im Umlaufe

wären ,

Fee
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wären , alle Nachſicht angedeihen zu laſſet , und ihnen

Zeit zu geben , ſich von dieſen <lechten Münzſorten mit

möglichſt geringem Verluſt lo8zumachen , hat ſich Kös

niglich - Churfürſtl . Landesregierung bewogen gefunden ,

vorerſt und bis zu anderweiter Verfügung feſtzuſekßen :

daß die Färſil , Heſſiſchen gute Groſchen im Handel

und Wandel , gegen Caſſenmünze nicht höher als

Lrerihn Pfenning das Stück 3 und gegen gute , nach

dem zwanzig Suldenfuß ausgeprägte , und mit der

Zahl der aus einer Mark - fein geprägten Stü > e bes

mör ? te Conventionsmünzen , nicht höher als zu

zehn Pfenning das Stü , ferner :
die Färt . Heſſiſchen einfachen Albus nicht höher

als zu ſieben Pfenning , und die doppeiten Albus

nicht höher als zu vierzehn Pfenning das Stü

gegen Caſſenmünze , gegen obbeſchriebene gerechte

Conventionsmünze aber nicht höher als zu reſpes

ctive aHt und ſechszehn Pfenning das Stü ,

ſollen angenommen und ausgegeben werden , Wer übers

führt wird , gedachte Münzen zu einem höheren , als dem

beſtimmten Werthe in den hieſigen Landen ausgegeben zu

haben , der ſoll ' mit Confiſcation der Münze , und noc <

auſſerdem mit einer Geldbuße von 20 Rthlr . beſiraft ,
und falls er ſelbige zu erlegen nicht vermögte , mit einer

verhältnißmäßigen Leibesftrafe angeſehen werben ,

108 ,

IMs



544 DPZ

T08 .

Landesherrliches Patent , die Theilung des Come

munionharzes und deſſen wechſelſeitige Ab -

tretung betreffend . St . James den 20 . Ju -
nius 1789 .

Dieſes Patent findet ſich bereits im zten Stüc des

dritten Jahrgangs der Annalen S. 853 f. abgedruckt ,

und wird ſeiner hier nur der <ronologiſc <hen Ordnung

wegen erwähnt ,

T09 -

Landesherrliches Patent , wegen der aus dem ab -

getretenen Diſtricke des getheilten Commur -

nionharzes anhängigen Proceſſe , welche daſi -

ge Einwohner oder Grundſtücke angehen .

Hannover den 22 . Junius 1789 .

Auch in Abſicht dieſes Patents bezieht man ſich auf ob !

gedachtes Stü > der Annalen , S . 855 f,

TIO .

Erneuerung des Verbots gegen die Einfuhr der

auswärtigen grünen Seife in das Fürſten -

thum Lüneburg . Hannover den 2ten Julii

17589 .

Hiedurch iſt gedachtes Verbot , deſſen Innhalt im zten

Stüu > e des erſten Jahrgangs der Annaten S . . . Nr . 22 .

eingerückt ſicht , auf anderweite 3 Jahre , als vom 1ſten

Septemb ,
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Septemb . 1789 . bis zu Ende Auguſt 1792 , verlängert

worden .

ITI .

Erneuertes Verbot der Auf - und Verfauferey

des Getreides im Lande . Hannover den 17 ,

Jul . 1783

Es wird . hierin erwähnt , daß , obgleich bereits mehrmas

len und namentlich durch das unterm 21. Novem . 1719 ,

erlaſſene und unterm 5. October 1720 , erneuerte Edict *) ,

die ſchädliche Auf ? und Verkauferey des Getreides im

Lande , bey Strafe dey Conſiſcation verboten worden , ſo

vernehme man dennoch mißfällig , daß ſelbige von neuem

überhand nehme , und dadurc < der Preis des Getreides

dermalen gar ſehr in die Höhe getrieben worden , auc <

ſelbſt bey dem Anſchein einer bevorſtehenden Erndte , eine

fortwährende Theurung , zu beſorgen ſtehe , wenn auf

jenes Verbot nicht mit Strenge gehalten würde .

Königl . Churfürſtl . Landesregierung hat bey dieſen

Umſtänden nösthig gefunden , ſolches ausdrücklich zu ers

neuern , mithin zu verotdnen , daß

1) auf dem platten Lande , in den Dörfern und des

nen mit keinem Stadtrechte und Märkten verſehenen

Flecken die Auf / und Verkäuferey und Aufſchütten des

Getreides aller Art zur Wiederverhandlung , es geſchehe

ſolche von einheimiſchen Unterthanen oder auswärtigen

Korns

*) Calenb . Land . Conſt . Cap .4. Nr . . 30 . S . 85 . und

Nr. 3r . . 88 . Lüneb . Land , Conſt , Cap . 4-
Set : "4. Mr. 36 . S « 273 »

X
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Kornhändlern , ohne allen Unterſchied der Perſon , bey

ſofortiger unabbittlicher Strafe der Confiſcation des Ges

treides , ſoll unterſagt ſeyn 3 bey eben dieſer Strafe

2) keine Auf ! und ' Verkäuferey des , an den Wochen :

markttagen in die Städte und die mit Stadtrecht und

Märßten . verſehene Flecken zum feilen Verkaufe gebracht

werdenden Setreides unterweges anzuhalten und wegzus

kaufen .

Hiermit war no < die Aufgabe verbunden , daß die

Obrigkeiten die Untertharnen gegen den Verkauf des Ges

treides auf dem Halm unter der Bedeutung warnen

mögten , wie derjenige , welcher das zu ſeinem eigenen

Haugshalt nöthige Getreide , um des damaligen angeblis

<hen Gewinns willen losſchlagen würde , es ſich ſelbſt beys

zumeſſen habe , wenn ihm die nöthige Unterſtüßung ' an

Brod - und Saatkorn verſagt würde .

IT2 .

Ausſchreiben wegen der aus der Brandcaſſe des

Fürſtenchums Lüneburg zu zahlenden Prä -

miengelder an diejenigen , welche bey den

Feuerſprüßen angeſtellt ſind , und zu deren

Fortbringung Pferde hergeben . Hannover
den 6fen Auguſt 1789 .

Unterm gten Novemb . 1779 . waren Prämiengelder för

diejenigen verordnet , welche bey entſtehenden Feuersbrüns

ſten die Amtsſprüken begleiten und regieren , und mußte

deren Bezahlung nebſt den Fuhrkoſten , für die zum

Tranſport der Sprükßen gebrauchten fremden Pferde ,

jener
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jener Verordyung gemäß , nach dem Fuß des Brands

cataſters , von der Dorfſchaft auſgebracht werden , . wos

ſelbſt das Feuer entſtanden .

Da es ſedoch , beſage des obizen Ausſchreibens , ins

ſonderheit kleineren Dorfſchaften , wenn ſie noch dazu

" durch den Brand ſelbſt beträchtlich gelitten haben , ofts

mals , wo nicht unmöglich , doch äuſſerſt ſchwer fällt , jene .

Prämien und Fuhrkoſten wieder aufzubringen , hinges

gen aber die ganze Brandaſſecurationsſocietät , bey der

möglichſt ſchnellen Löſchung einer Feuersbrunſt unmittels

bar inteveſſirt , mithin auch der ſirengſien Billigkeit nach

verbunden iſt , die Koſten der zur Beförderung einer

ſchnellen Löſchung des Feuers getroffenen Veranſtaltuns

gen zu tragen ; ſo hat Königl . Regierung ſich in dieſer

Rückſicht , nach geſchehener Communication mit der Lüs

neburgiſchen Landſchaft bewegen gefunden , feſtzuſeßen :
daß künftighin die oberwähnten Belohnungen und

Fuhrkoſten , auf jedesmalige gehörige obrigkeitliche

Beſcheinigungen , aus der Brandcaſſe ſelbſt ſolien

vergütet werden .

Hierbey aber iſt nachfolgendes ausdrücklich beſtimmt

worden :

1 ) Soll jeder , der bey den Sprüßen von Obrigkeitss

wegen beſtellten drey oder vier Sprüßepleute ,

wenn die Sprüße an einem fremden Orte zu Lös

ſchung des Feuers wirklich iſt gebraucht worden , für .

ſeine Bemühung . eine Belohnung von 2 Rthlr . 24 Mgr .

erhalten , wenn aber das Feuer an dem' eigenen Wohns

oxte der Sprüßenleute ausgebrochen iſt , ſo wird jedem

vow

. 0
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von ihnen für ſeine Bemühung eine Prämie von 1 Rthlr .

24 Mgr . zugebilliget ; und wern endlich die Sprüße bey

dem Feuer . gegenwärtig geweſen , aber nicht iſt gebraucht

worden , ſo ſoll einem jeden der, Sprüßenleute überall

ein mehreres nicht als 24 Mgr . für ſeine Bemühung

ausgezahlt werden , es mag das Feuer an einem frein '

den oder an dem eigenen Wohnorte der Sprüßenleute

entſtanden ſeyn .

2) Soll bey den durch fcemde Pferde herbeygeſchaffs

ten Sprüßken , für jedes Pferd auf jede Stunde hin und

zurück , ein Fuhrlohn von 12 Mar . vergütet werden , jes

doch ſoll dieſes Führlohn auf mehr nicht , denn zum

höchſten 6 Pferde vor eine Sprüke ſtatt haben .

3) Obige Belohnungen und Fuhrkoſten ſollen übers

haupt nur bey den 3 zuerſt herbeygekommenen Sprüken

ſtatt finden , und die demnächſt hinzukommenden Sprüs

ken darauf keinen Anſpruch machen können ; übrigens

aber ſoll in Anſehung der Sprüßen ſelbſt , ob ſolche von den

Städten , dem platten Lande , oder von dem platten Lande

den Städten zu Hülfe geſchit werden , überall kein Unters

ſchied gelten , ſondern eine jede zu Hülfe gekommene Sprüke

auf die Belohnungen und Fuhrkoſten , nach der obbeſtimms

ten Maaße , Anſpruch machen können , wätinenhero denn

auch auf den Fall , da Stadtſprüßen zu Löſchung eines

entſtandenen Feuers än dem Octe ' ſelbſt ſind gebraucht

worden , an 4 der dabey employire wordenen Sprüßen » -

leute die oberwähnten Belohnungen ſollen ausgezahlt

werden .

113 ,
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113 .

Erläuterung einiger bey Einführung der neuen

Füneburgiſchen Steuerverordnung vom 4ten

Auguſt 1788 vorgekommenen , darin nicht

beſtimmten Fälle , Hannover den 7ten Aug.
1789 .

Es ſind verſchiedene Anfragen über einige Puncte . der

neuen Steuerverordnung vom 4ten Auguſt 1788 . eingeso

gangen und hat demnach Königl . Churfürſtl . Landes »

regierung auf - gepflogene Communication wit der Lüne -

burgiſchen Landſchaft , zu Hebung der vorgekommenen

Zweifel für nöthig befunden , darüber folgendes feſts

zuſeßen : :

1) Es ſoll nach der Verordnung bey der Moeublens

ſteuer ein Haus nicht als getheilt zu betrachten ſeyn ,

wenn jemand , die in dem 5. 12 . der Verordnung bes

nannte Verwandte , als Eltern , Kinder , Kindeskinder ,

oder des Mannes und der Frauen leibliche Brüder und

Schweſtern , unentgeltlich bey ſich wohnen hat ; weil

aber bey der Ausführung ſich gezeiget hat , daß die Uns

terſuchung des Umſtandes , ob die Verwandte unentgelts

lich oder miethweiſe beyſammen wohnen , viele Schwies

rigkeiten veranlaſſet hat , ſo iſt beſtimmt worden , daß

ein Haus , worin ſich die benannten Perſonen aufhals

ten , für ungetheilt angeſehen und hiernach die Meublens

ſteuer berechnet werden ſoll .
|

2 ) Iſt bey der Handelsſteuer 5. 16 . der Zweifel vorges

kommen , ob , wenn Kaufleute mit einander in Compas

( Annal, 4r Jahrg , 38sSt ) ' Nn gnie

,
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gnie handeln , einer nur als Principal , der andere als

Gehülfe anzuſehen und darnach die Handelsſteuer anges

ſetzt werden müſſe . Da jedoch von denen in Compagnie
handelnden Kaufleuten ein jeder als Principal betrachtet

werden muß , er mag für ſich allein oder mit zuſammenges

ſezten Vermögen einen gemeinſchäftlichen Handel treit

ben , ſo folget von ſelbſt , daß ein jeder der in Compagnie

handelnden Kaufleute die Handelsſieuer zu entrichten

ſchuldiz iſt .

3) Wegen der Claſſification der Witwen in Hinficht

der Quartalſteuer iſt folgendes zu beobachten :
a ) Sind die Witwen der Regel nach in diejenige

Claſſe der Quartalſteuer zu ſeen , worin ihre Mäns

ner entweder wirklich beſchrieben worden , oder hätten

beſchrieben werden müſſen , wenn ſie nicht exemt

geweſen wären ; doch kommt den Witwen , die durch

Erlegung der Meublenſteuer entſtehende Ausnahme

von der Quartalſteuer , in eben dem Maaße , wie

ſolches in dem 5, 23 . der mehrgedachten . Verords

nung beſtimmt iſt , zu ſtatten .

b) Sollte aber eine Witwe nach dem Tode des Man?

nes ein Gewerbe anfangen , welches eine höhere

oder geringere Claſſification begründet , ſo richtet

ſich nach dieſem neuen Gewerbe der Anſatz zur

Huartalſteuer ,

c) Witwen , deren Männer zur aten oder z5ten Claſſe

der Quartalſteuer beſchrieben worden , bleiben , wie bey

dem Leben der Männer , alſo auch nach ihrem Tode

von der Abgabe befreyet , ſo lange ſie kein Gewerbe

anfangen , daß in einer höhern Claſſe ſtehet .

d ) Dens
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&) Denjenigen Witwen , welche kein Vermögen noch -
Gewerbe haben , ſondern entweder bloß von ihrer

Hände Arbeit oder einer geringen Penſion leben ,

ſoll , auf beygebrachte Beſcheinigung von der Obrige

beit ihres Wohnorts , die Quartalſteuer remittirt

werden , und haben ſie , falls ſie enthöret werden

ſollten , ihr Geſuch bey der Lüneburgiſchen Land -

ſchaft anzubringen .

4 ) Sind die Eſquadrott - und Compagniechirurgi

nebſt denen bey der Cavallerie angeſeßten Pferdeärzten ,

weil ſelbige denen übrigen namentlich eximirten Perſonen

vom Miſlitairetat gleich zu achten ſind , voa der Einrichs

tuna der Quarttalſteuer zu eximiren ,

5) Alle Miſlitairperſonen und Penſionairs , welche

contribuable liegende Gründe beſilen , ſind der Quartals

ſteuer unterworfen . | Imgleichen ſind alle Penſionairs

und conceſſionirte Soldaten , welche ein Handwerk oder

Gewerbe treiben , ſo zu den 4 erſten Claſſen der Quars

talſteuer gehöret , zur Quartalſteuer zu beſchreiben, jedoch

ſind diejenigen Soldaten , welche auf dem Lande in Tas

gelohn gehen , oder ſonſt dem Landmann in ſeinem Hauss

halte auf eine gewiſſe Zeit Dienſte leiſten , von der Quars

talſteuer zu eximiven .

6) Zſt der in Anſeßung , zur Quartalſteuer in der

neuen Steuerverordnung zwiſchen den Handwerksgeſels
len , die bey ihren Meiſtern ſpeiſen , gemachte Unterſchied
von einigen nur auf die Zimmer ? und Maurergeſellen
gezogen worden . Es werden jedoch in Gemäßheit des

29ten 5. der erwähnten Verordnung alle und jede Hands
Nn am werks ?

v
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werkögeſellen , welche keinen Tiſch bey ihren Meiſtern

haben , ſondern einen eigenen ſeparirten Haushalt füh

ren , nicht mit ihren Meiſtern in die dritte Claſſe , ſons

dern für ſich in die fünfte Claſſe der Quartalſteuer zu

beſchreiben ſeyn .

7) Um die nöthige Ordnung beym Rechnungsweſen

zu erhalten , iſt für gut befunden , zu beſtimmen , daß die

Deſignationen der deevrirten Zimmer von den Freyen

im Januar eines jeden Jahres eingeliefert , ſämmtliche

Gehülfsſteuren aber in den Städten und Fle >en 14

Tage . nach Oſtern , Johannis , Michaelis und Weyh:

nachten bey den Specialrecepturen berichtiget , von den

Begüterten und anderen hingegen , welche ſolche unmit »

telbar an die Generalreceptur einſenden , ſpäteſtens bins

nen , 4 Wochen nach jenen Terminen dahin eingeſchickfet

werden müſſen 3 und hat ein jeder , der ſich darunter eis

nige Verſäumniß zu Schulden kommen läßt , die dops

pelte Zahlung des fälligen Termins zu erlegen , und iſt

davon die eine Hälfte als Strafe anzureßnen .

8) Hat . man verſchiedentlich die Meynung geheget ,

als ob die beſchriebenen Gehülfsſteuren erſt ein Viertels

jahr , nachdem ſie beſchrieben worden , zahlbar würden ,

da jedoch ſämmtliche Gehülfsſteuren , wie ſchon aus dem

6. 41 . Der oft angezogenen Verordnung erhellet , mit

dem Beſchreibungstermine fällig ſind , und alſo im vors

aus entrichtet werden müſſen .

9) Da auch auf dem platten Lande , wo nur alle

halbe Jahre Beſchreibungen gemacht werden , in der

Zwiſchenzeit von einer Beſchreibung zur andern , Veräns

deruns
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derungen in der Perſon der. Contribuenten vorfallen

können , ſo wird verordnet , daß keine > andere Abgänge,

während beſagter Zwiſchenzeit an der Quartalſteuer zu

geſtatten ſind , als ſolche , welche durch Todesfälle entſte !

hen und wird daher auf geſchehenes Anmelden des ers

folgten Abſterbens eines oder des anderen Contribuens
ten vierteljährig von den Obrigkeiten aus ihrem Amte

oder Gerichte über die eingetretenen Todesfälle ein all :

gemeiner Abgangsſchein zu ertheilen und dieſer den Re -

giſtern zur Rechtfertigung der Receptoren beyzulegen

ſeyn .

10) Iſt ſämtlichen Geſchworenen , Schulzen und - Ger

meindevorſtehern , wenn ſolhe zur Aufzeichnung der

Contribuenten einzelner Dorfſchaften gebraucht werden ,

für ihre Perſon der Abſatz der vierten Claſſe der Quars

talſteuer und des Toba >ksgeldes , was ihre Perſon betrifft ,

zu erlaſſen und iſt erwähnte Gratification gedachten Pers
ſonen von Johannis 1789 . an zu gute gekommen . Ans

langend die Vögte , Gohgräfen und ſonſtige Amtsunter -

bediente , welche aus : den einzelnen Dorfsliſten die Bes

ſchreibungen der Diſtricte , denen ſie vorſtehen , formiren ,

ſo wird ſolchen ein Procent von dem Ertrage eines Ouars
tals der jedesmal beſchriebenen Steuren verwilliget und

/ kanndieſes Gratial von ihnen gegen Quitung von den

| Contributionsrecepturen erhoben werden ,
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114 .

Verfügung des Magiſtrats zu Stade , wegen

der innerhalb der Stadt abgeſchafften Beerdi -

gungen . Stade den 27 . Aug . 1789 .

In dem Eingange hievon heißt es : nachdem in Bes

trachtung gekommen , wie nachtheilig es dem Leben und

der Geſundheit der daſigen Einwohner ſey , daß nicht

nur die Leichen der mehreſten in der Stadt Verſtorbenen ,

ſondern ſogar die Leichen aus den Auſſengemeinden in

den daſigen Stadtkir < en und auf den dabey belegenen

Kirchhsfen beerxdiget würden 3 ſo finde E . E. Rath , in

gerechter Rückſicht auf das gemein ? Beſte , ſich bewogen ,

dieſem aus veralteten Vorurtheilen entſproſſenen Uebel ,

nach dem Beyſpiel anderer wohleingerichteten Städte ,

durch nachſtehende Verfügungen , welchen hohe Königl .

und Churfürſtl . Regierung , auch in Rücſicht der dort

wohnenden Herrſchaftlichen Bedienten , und der von der

Magiſtrats Jurisdiction eximirten Perſonen , durch ihre

ausdrücklice Genehmigung verbindliche Kraft zu geben

geruhet habe , hinführo gänzlich abzuhelfen .

rx) Die Beerdigungen in den Stadtkirc <hen zu Stade

und auf den in der Stadt belegenen Begräbnißpläßen

Werden in der Maße verboten , daß von dem xſten Octob .

7789 . ant , ſelbige überall nicht weiter ſtatt finden ſollen .

2) Dahingegen ſind zwey Begräbnißä >er vor dem

Hohenthore auf der Horſt und vor dem Schifferthore

Hinter dem Hohen ! Wedel angelegt und vorgerichtet .

Lekterer iſt zum Gebrauch der Auſſengemeinde vor dem

Schiffers
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Schifferthore , und erſterer für die Einwohner der Stadt

und die übrigen Auſſengemeinden beſtimmt .

Daneben iſt der Auſſengemeinde vor dem Kehdingers

thore auf ihr Anſuchen , ſalvo jure parochiali , verſiats

tet , ſich einen beſonderen Begräbnißacker in ihrer Feld ?

flur anzulegen .

3) Von der Beerdigung auf dieſen Begräbnißpläßen

bleiben einzig und allein diejenigen Perſonen ausges

ſchloſſen , für welche der Garniſonkirc <hof beſtimmt iſt ,

nemlich die in wirklichen Militairdienſten ſtehende Ofs

ficiers , Unterofficiers und Gemeine , die auf der Elbzolls

fregatte dienende Perſonen , der Garniſonprediger und

Küſter , der Garniſonauditeur , die in Penſion ſtehende

Officiers , Unterofficiers und Gemeine , wie . auch diejenis

gen Officiers , welche ohne Penſion in Gnaden dimittirt

find , und endlich die bisherigen Wallbediente , als der

Wallmeiſter und die Wallknechte .

Jedoch ſind die Penfionairs wie auch die in Gnaden

dimittirte Officiers , inſofern ſie zur Zeit des erhaltenen

Abſchiedes nicht im Ortin Dienſt geſtanden , ſondern ſich

demnächſt nach Stade begeben , wenn ſie gleich auf dem

Garniſonkir <hofe begraben werden , denno < die unten

beſtimmte ' Begräbnißgebühren zu bezahlen ſchuldig .

4) Denjenigert , welche in den Kirchen und auf den

Kirchhöfen eigenthümliche Begräbniſſe bisher beſeſſen

haben , werden auf den neu angelegten Begräbniß
Ae >kern dergleichen ohnentgeldlich wiederum angewieſen .

5) Der Gebrauch der bisherigen Erbbegräbniſſe in

der Stadt , iſt hingegen von dem erſten October 1789 -

' Nn 4 an ,

/
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an , gänzlich unterſagt , und ſoll dafür Niemand eine

Entſchädigung von den Kirc <en zu fordern befugt ſeyn .

Jedoch bleibt einem Jeden frey , die Steine , Materia »

lien und ſonſtige Verzierungen von den Erbbegräbniſſen

bey deren ,Zuwerfung , wegzunehmen , inſoferne ſolches

ohne Nachtheil der Kir <engebäude geſchehen kann .

6) Für den Gebrauch der an die Stelie der bisherigen

Erbbegräbniſſe auf den neuen Begräbnißä >ern anzuweit

ſenden ' äße , ſoll bey entſtehenden Sterbefällen nichts

weiter , als die bisher gewöhnliche Eröfnungsgebühren

an diejenige Kirche bezahlt werden , wozu das Erbbegräb1

niß vorher gehört hat .

7) Gleichwie Niemanden, “ auſſer ' denenjenigen , welche

bereits Erbbegrähniſſe beſeſſen haben , und auf den

neuen Begräbnißä >kern wieder erhalten , ſich eine Gruft

auszumauren erlaubt iſt ; ſo bleibt jedoch jedem frey , ſich

zu dieſey Abſicht einen Plaß von einer oder der andern

Kirche zu erhandeln «

8) Diejenigen , welche keine Erbbegräbniſſe beſitzen ,

oder ſolche zu acquiriren gewillet ſind , müſſen ſich , ſie

mögen Stadtpflichtige oder Exemte ſeyn , von derjenigen

Kirche , bey welcher ſie nach Lage ihrer Wohnung einges

pfarrt ſind , die Grabſtätte auf Verweſungszeit anwei -

ſen laſſen , und dafür die unten beſtimmte Gebühr bes

zählen .

9) Unter den Begräbnißſtellen an ſich findet kein Uns

terſchied oder Vorzug nach dem Range der zu beerdis

genden Perſonen ſtatt , vielmehr iſt der eine Platz ſo gut

wie der andere , wenn gleich , wie hiernächſt bemerkt

' werden
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werden ſoll ; die für ſelbige zu entrichtende Gebühren

verſchieden ſind Deswegen kann auch bey Anweiſung

der Erbbegräbniſſe keine Rückſicht darauf genommen

werden , ob das Begräbniß vorhin innerhalb oder auſs

ſerhalb der Kirche belegen geweſen iſt.

10 ) In Anſehung der zu entrichtenden BDeerdigungss

gebühren iſt , was die von der Surisdiction des Magis

ſirats befreyete Perſonen betrifft , von hoher Königl .

Churfürſtl . Regierung beliebt worden , 4 Claſſen feſtzus

ſeen . Hiernach ſind die Gebühren in folgenden 8

Nummern beſtimmt :

x) Für die Grabſtelle erwachſener Perſonen hat

die 1ſte Claſſe 10 Rr9lr .

die zte . = GALLE

131140231,34 Snom 5 = >

die 4te ' = 2 - -

für die Grabſtätte der Kinder aber , die das 14tke Jahr

noch nicht erreicht haben , nach obigem Verhältniß

nur die Hälfte , within reſpective 5 , 33, 23 und

x Nthlr . zu bezahlen .

Dieſe Gebähren gehen nur auf die Verweſungs1

zeit der Leichen , wer aber eine Erb - und eigenthüms

liche Begräbnißſtellie haben will , muß ſolche mit der

Kirche , ' von welcher er ſie zu erhalten wünſchet , zu

behandeln ſuchen .

). Fürs Geläute ſind die Gebühren ohne Uns

- terſchied obiger Claſſen , ſo wie ſie bisher gewöhnlich

geweſen , zu entrichten , als

Nuns bey
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bey Cotmä Kirche 3 Rthlr . = ßl ; .
halb x Rthlr . 24 =

bey Wilhadi - Kirche I = = 40 - = -

bey Nicolai Kirche I , 8 =

Gleichwie es aber einem jeden frey ſtehet , ob er

ſich des Geläutes bedienen wolle oder nicht ; ſo iſt er

auch im lezteren Fall nicht verbunden , dafür die Ge -

bühren zu bezahlen , ſondern es bleibet ſolches ſeiner

Freygebigkeit überlaſſen .

3) Eben dieſes gilt auch von den an die Schule

zu entrichtenden Gebühren .
Wer eine ' Leiche in der Stille , ohne Geläute

beerdigen läßt , der iſt nicht ſchuldig , einige Gebühren
an die Schule zu bezahlen , wer aber eine ſolenne

Beerdigung mit Geläute verlanget , der hat ohne Uns

terfchied der Leichen

in der 1ſien Claſſe 5 Rthlr «

in der zten = 33 =

in der 3zten = 25 - -

in der aten = I . - -

an die Schule zu entrichten .

4 ) Dem Küſter werden für die Anweiſung des

Begräbniſſes und ſeine übrige Bemühung , ohne Uns

terſchied der Leichen

von der 1ſten Claſſe 2 Rthlr .

von der "zten = EE

von der zten = I =

von der aten = = LX - -
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5) Dey Todtengräber erhält ohne Unterſchied der

Claſſen

für eine ' große Leiche 32 ßl .

für eine kleine Leiche 16 - -

Bey Froſtiwetter , auch wenn : ein Leichenſtein abzus

Bringen iſt , wird dieſe Gebühr verhältaißmäßig erhöhet . .

6) Was die Leichenträger betrifft , ſo, bleibt es

den Exemten frey , ob ſie ſic ) dazu der Brauerknechte

bedienen wollen oder nicht . Im erſteren Fall aber

werden die Gebühren nach dem angenommenen Ver ?

hältniß ſo beſtimmt , daß

die xfie Claſſe x Rthlr . =

DULT ue - - 36ßl .

DEE AUE CT, eV 24577

MN 13 yzr ua 0 Mau

an jeden Leichenträger zu bezahlen hat .

7) Das ſogenannte Opfergeld , welches zum

Beſtien der Kirchen verwendet wird , bleibet eines jeden

Freygebigkeit überlaſſen .

g ) Die bisher gewöhnlichen Paſſirgebühren fal

len gänzlich weg , obgleich der Unterſchied der Kirchs

ſpiele bey der künftigen Beerdigung nicht aufgehoben

wird .

11 ) Wer zu einer jeden von den vorhin beſtimmten

Claſſen ' zu rechnen ſey , iſt von hoher Königl . Churfürſtl .

Regierung , mittelſt einer dem Magiſtrat mitgetheilten

Claſſification der Exemten , in Abſicht auf . die zu entrichs

tende Beerdigungs » Gebühren , mit dem Vorbehalt bes

ſtimmt worden , daß einem jeden , welcher ſich etwa zu

einer
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einer höheren Claſſe re < nen wollte , als in welche er

angeſeßet worden , ſolches frey ſiehen ſolle .
|

12 ) In Anſehung der Bürger und Stadtpflichtigen
hängt die Beſtimmung der Beerdigungsgebühren meh :
rentheils von den zufälligen Vermösgensumſtänden eines

jeden Einzelnen ab , mithin kann darüber etwas Gei

wiſſes , nicht feſtveſeßet werden , ſondern bleibt ſelbige
nach den bisherigen Principiis den jedesmaligen billigen

Ermeſſen des präſidirenden Bürgermeiſters überlaſſen .

TES :

Renovation der Verordnung , vom " 8ten Jan .
1745 . und deren Declaration vom 13ten Jun .

1775 , gegen . die in dem Fürſtenthum Lüne -

burg bey den Remiſſionen an der Contribution

vorkommende Mißbräuche und Unordnungen .
Hannover den 3 xten Aug . 1780 .

Hierdurch ſind erwähnte Verordnungen nach eingetrete :

nem Ablauf bis zum xſten May 1799 . jedoch mit der

Einſchränkung anderweit verlängert worden , daß von

obigem Dato an , nur . wegen großer Unglücksfälle , als

Viehſeuche , Hagelſchlag , Mißwachs , Feuers » und Waſ «

ſerſchaden , ſo weit dieſerhalb den verordneten Grund »

ſäßen nach überhaupt Remiſſionen ſtatt finden , ſolche

hinkünftig bewilliget , hingegen die bisher einzelnen

Unterthanen , wegen Verluſtes am Viehe , Haugxbaues ,
Krankheit und Abſterben des Wirthes ertheilte Contri «

butionsremiſſionen ceſſiren , und fernerhin keine Erlaſſe

wegen der erwähnten Unglücksfälle ertheilt werden ſollen ,

HU.
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Einheimiſche Litteraturproducte vom

Jahr 1789 , nebſt einer ſfizzirten Ue -

berſicht der einländiſchen Litteratur , |

des lezten Decennii ,

vom Oberappellationsſecretair Benepbe ,

Der Ablauf eines völligen Jahrzehends in einem Jahr -

hunderte , und zwar eines ſo merkwürdigen Jahrze -

hends , des oftgenannten philoſophiſchen “ Jahrhunderts ,

ſcheint nicht ſowohl ein ſchilicher Zeiteinſchnitt , als viels

mehr ein feyerlicher Aufruf , in dem unaufhaltſamen

Strome der Zeit einmal ſtille zu ſtehen , zurücfzubli >ken

und ſich die Fragen aufzuwerfen : wo ſtehen wir ? was

ſind wir geweſen ? was werdet wir ſeyn ? was haben

wir verloren ? „ was gewonnen ? Fragen , die bey der

jetzigen allgemeinen Gährung in litterariſchen und polis

tiſchen Dingen , bey dieſer abnehmenden Ebbe und zue

nehmenden Fluth aller menſchlichen Kröfte , von der

größten Erheblichkeit ſind .

Welch ein höchſtintereſſantes Gemählde , bieten nicht

die ungeheuren politiſchen Umwälzungen : die Freyheitss

anerkennung der amerikaniſchen Provinzen ; der von

dem unſterblihen Friedrich aufgerichtete deutſche

Fürſtenbund und deſſen Tod mit ſeinen bereits ſichts

baren und unſichtbaren , wenn gleich ſchon vorbereitens

den Folgen ; der fehlgeſchlagene Verſuch nach Freyheit in

Holland
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Hollond 3 die von allen Seiten Deutſchlandes zuneh
mende Erſchütterung päbſtilicher Gewalt und hierarchis -

ſchen Deſpotiſmus , welche ſelbſt des eitlen Pius fromme

Reiſe nach Wien nicht zu hemmen vermogtez ; das glücks
lich abgeſchütrelte Deſpotenjoch in Frankreich 3 der ſich

noc < immer vergrößernde Coloß des ruſſiſhen Reichs ;
der mit ſo abwechſelndem Slücke geführte Türkenkrieg ,
und der gegenwärtige blutige Kampf für Freyheit , Uns

abhängigkeit und Vaterland in den öſterreichiſchen Nies

derlanden , dem beobachtenden Auge dar ! * ) Unerſchüts
terlich geglaubte Thronen wanken , und der trogige große
und kleine Tirann ſpäht ängſtlih umher , ob auch ihn
die verdiente Reihe treffe ! Ueberall Streben nach Freys
heit , überall , entweder offene Fehde gegen Deſpotiſmus
und UnterdrüEung , oder auch ſtille Gährung und mur -
rende Klagen über erlitiene Beeinträchtigungen , bis in

unſere Segenden , ſelbſt bis in unſer Vaterland herab .
Aber von dieſen Welthändeln zu reden iſt hier der

Ort nicht . Werfen wir vielmehr einen ruhigen Blick
in die friedſamere Gegend des litterariſchen Zuſtan ;
des bieſiger Lande , im abgewichenen Jahrze ;
bend zurück , und ſehen , mit Dank gegen die Vorſicht ,
die veiche Erndte des vielen Guten und Schönen , wels
<Hes wir da empfangen , und wie nach einem gewiſſens
haften Calcul , ein reiner ſchöner Gewinn im Ganzen,
bey allem anſcheinenden Deficit in einzelnen Rubriken ,
das glüFliche Reſultat der angeſtellten Unterſuchungen iſt ,

Haupts :
*) Der Aufſaßtz iſt im Januar geſchrieben , weghals

hier der großen Ereigniſſe ſeit dieſer Zeit keine Ers
wähnung geſchiehet , A, d, 5 .
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„Hauptſächlich war Göttingen 1789 . noc < der Stas

velplats aller einländiſchen Litteratar , und ſchien faſt ein

Monopol für die Schriftſtellerey hieſiger Lande zu haben .

Mehrere junge treffliche Männer , welche jeo , auch

auſſer jenem Bezirke , durch die Producte ihres Geiſtes,

dem Lande darin ſie geboren wurden , Ehre machen ,

und dem denkenden Leſer Belehrung und Vergnügen Ges

währen, verlieſſen eben damals erſt die Akademie , und

widmeten ſich dem Beobachten auf Reiſen , dem Selbſt

prüfen und Selbſtdenken . Aber ſelbſt dieſes Göttingen ,

dieſe mit Recht berühmte , mit Grund beneidete Akas

demie , wie hat ſie ſich ſeit der Zeit von auſſen und ins

nen verändert ? Dieſer unvermeidliche Wechſel aller

menſchlichen Dinge , triſſt hier theils die Perſonen ,

theils die Anſtalten zur Erweiterung gelehrter Kennt

niſſe , theils die Wiſſenſchaften ſelbſt.

Von der 1730 . exyiſtirenden theologiſchen Facultät ,

8ſt nur noch der einzige Heß übrig . Unter den Jüriſten

' haben Riccius , Meiſter , Be > mann und Selchow

auf eine oder die andere Weiſe andern Plas gemacht .

Die Mediciner ſind bis auf Baldinger , der indeſſen

auch noch lebt , die nemlichen 3 welches ihrer Kunſt , bes

ſonders in der Selbſterhaltung , Ehre bringt . Am phis

Loſophiſchen Himmel ſind Zollmann , Walch , Bütt :

ner , Weiſter , Dieze und die Beckmänner vers

ſchwunden . No < leben zwar die Veteranen in den

Wiſſenſchaften , und die Sterne erſter Größe ſind uns

ſerm Geſichtskreiſe noch nicht entrüödt ! Wer hört die
j | Namen
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Namen eines Pütter und Böhmer im Staats und

Privatrechte , Yichter in der Chirurgie , Wrisberg
in der Anatomie und Entbindungskunſt , Murray in

der Botanik , WMiichgelis in den orientaliſchen Spra »

<hen , Räſtner in der Mathemati ? , Zzeyne in den

Sprachen der Alten , der Antiquität , Arch&ologie und

Kunſt , Satterecx , Spittler und Schlözer in der

Geſchichte , Politik und Staxiſtik , Seder und Meiners

in der Philoſophie und Lichtenberg in der Phyſik ;
und tritt nicht ehrfur <tsvoll , und mit dankvollem Hers
zen für das , was ſie waren und ſind , was ſie thaten
und wirken , in Gedauken in ihre Mitte . Zwar haben
manche von ihnen das Schi <>ſal aller menſchlichen
Dinge , den Wechſel und die Liebe zum Neuen , erfah »
ren ; ehemals vollgedrängte Hörſäle ſtehen jeßt öde und
leer da ! aber der wahre Lorbeer ihres Verdienſtes ſicht
und bläht unverwelklich , unabhängig vom blinden Beys
fall des jungen , oft rohen Haufens .

Indeſſen hat ſelbſt an dieſem Weiſen im Staate , die
Mode und eine beſondere Gattung des Luxus , ihre uns

widerſtehlicße Allgewalt ausgeübt , und ſie ihrer Tyrans
ney unterworfen , nemlich die Titelconvenienz . 1780
hatte Göttingen einen Conſiſiorialrath , 2 Geheimte
Juſtizräthe , 9 Hofräthe und 23 Profeſſoren . Im ges
genwärtigen Jahre ſind daſelbſt 2 Conſiſtorialräthe , 3
Geheimte Juſtizräthe , 20 Hofräthe und 11 ordentliche
Profeſſoren . Viele fremde Kenntniſſe wurden während
dieſer Zeit durch das Reiſen ſo vieler Profeſſoren ins
Ausland auf unſern Grund und Boden verpflanzt . So

reijete
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reiſete Tyhſen nac < Spanien , Schlözer und Hee ;
ven nach Italien , Richter und Fiſcher nach Franks

reich , Uleiners , Spittler , Heyne und Blumen »

bach nac der Schweiz , Leß und ZHrandis nach Engs

land , desgleihen Arnemann ; und ſowohl das gelehrte ,
als auch das bloß leſende Publicum hat manche ſchöne

Früchte derſelben eingeerndtet , worunter wir vorzüglich
Dreiners Briefe über die Schweiz obenan ſeken .

In welchem großen und liebenswürdigen Lichte ers

ſcheint auch in der folgenden Reihe hon Anſtalten zum

Beſien der Wiſſenſchaften und Menſc <heit , unſer vors

Treflicher König , der nicht nur , welches bey ſo man »

< em andern Fürſten ſchon Verdienſt iſt , dem Guten

nichts in den Weg legt , ſondern es überall aus innerm

Antriebe und eigner Bewegung ſelbſt vorſchlägt und groß »

müthig befördert . So wurde

rx) 1780 . dur < deſſelben höchſte Vorſorge , auf Antrag

einer verbundenen Geſellſchaft , die ſich zu einem jährli -

< en Beytrag erbot , daſelbſt - zum Beſten angehender

Aerzte , ein öffentliches Rrainkenhaus , för <irurs

giſche und mediciniſche Fälle, errichtet , dem nunmehris

gen Hofrath , damaligem Leibarzt , Herrn Richter die

Oberaufſicht des Inſtituts übertragen , und um wels

< es ſich beſonders Herr Profeſſor Stromeypyer durch

Vortrag und Praxis ſehr verdient gemacht hat .

2) 1781 . wurde das akademiſche Üuſeum mit

einer ſehr anſehnlichen Sammlung von Stufen und

Mineralien , inſonderheit vom Harz , nebſt Bergwerkss

Annal . 4r Jahrg . 38 St . ) Oo models
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modellen beſchenkt 3 die Univerſitätsbibliothek mit

einer Sammlung alter Drucke bereichert , mit einem

Saale erweitert , auch zu einer fernern Erweiterung
das Richterſche Haus angekauft .

3) 1782 . erhielt das akademiſche . Muſeum eine vors

treffliche Sammlung von Naturalien und Kunſtſachen ,
aus den von Cook neu entde > ten oder doch vorher

wenig bekannten Ländern der Südſee , die an Vollſtäns

digkeitzguſſer England höchſtens etwa noch in Frankreich ,

ſonſt aber wohl ſchwerlich ihres Gleichen haben dürfte -

Auch wurde ein <emiſches Laboratorium in dieſem

Jahre errichtet .

4) 1783 . wurde die , von dem nunmehrigen Herrn
Abt Sextroh zu Helmſtädt , nach ſelbſt entworfenen

Plane , eingerichtete Paſtoralanſtalt , in der junge
Theologen im dortigen öffentlichen Krankenhauſe , theils
zu öffentlichen Religionsvorträgen , theils zu Privatuns
terredungen mit einzelnen Kranken angeleitet werden,
förmlich beſtätiget , nachdem ſie bereits ein Jahr forts
gedauert hatte .

5) Das Jahr 1784 . iſt eines der reichſten und geſegs
neteſten an getroffenen Einrichtungen und Anſtalten zur

Erweiterung und Beförderung der Wiſſenſchaften . Es
wurde nicht nur zu Söttingen das kliniſche Inſtitut
zum Vortheil armer Kranken und zur Bildung praktis
ſcher Aerzte wieder hergeſtellt , und die Verwaltung deſs
ſelben dem damaligen Hofrath Srank übertragen , ſons
dern es zeichnet ſich auch vorzüglich dies Jahr durch die

Etablis
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Etablirung eines Inſtituts aus , das für die hieſigen

Lande ſo neu als einzig iſt , nemlich durch die könig :

liH <e Stiftung von vier jährli <en Preiſen , für

die zu Göttingen Studirende . Georg der Dritte

hatte aus hö<hſt eigner Bewegung darauf gedacht " , wie

unter den Studirenden Aemulation erwe > t , und ſie

bewogen werden könnten , das Studiren nicht beym

Anhören der Collegien und Nachleſen allein bewenden

zu laſſen , ſondern ſich zu eigner Thätigkeit zu Wecken ,

über . das Gehörte weiter nachzudenken , das Gedachte

ſchriftlich abzufaſſen , in Ordnung zu bringen , den Vor »

trag davon zu thun , und zwar von Gegenſtänden , über die

ſie eben in den Hörſälen den Vortrag gehört haben , und

aus den Wiſſenſchaften , mit denen ſie auf der Akademie

beſchäftiget ſind . Die Abſicht iſt , den Verſtand dadurch

früh zu entwieln , und ihm eine Richtung zu geben , die

Gedanken zweEmäßig zu ſtellen und zu ordnen , damit er

leichter die Fertigkeit erlange , das Gehörte und Geleſene

ſich zu eigen zu machen . und gehörig anzuwenden . Da hier »

unter Ehrtrieb , Nacheiferung und Begierde ſich auszus

zeichnen , das vorzüglichſte Hülfsmittel ſeyn muß , ſo

ſtiftete der König jährlich vier Preiſe , jeden zu einer

goldnen Medaille von 25 Ducaten , welche jährlich am

aten Junius , als an deſſen Geburtstage , öffentlich dens

jenigen 4 Abhandlungen aus den 4 Facultäten zuerkannt

werden , welche für die vorzüglichſten , eine jede von ihrer

Facultät , ſind erkläret worden . " Die Abhandlungen müſs

ſen lateiniſch abgefaßt ſeyn , um dem immer mehr abs

nehmenden Studio der lateiniſchen Sprache auf , und dem

Oo 2 dadurch
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dadur & zunehmenden . der Wiſſenſchaften

abzuhelfen . Die Abſicht derſelben wurde 17856 . das

hin aufs Neue beſtimmt , und die. Beantwortung auf

diejenigen eingeſchränkt , welche die größere Laufbahn

ihrer akademiſchen Studien zurückgelegt haben , und . dies

ſen nichts an der erforderlichen Zeit , Fleiß und Eifer ents

ziehen .

Dieſe gedoppelte königliche Abſicht iſt nicht nur jähr?!

lich erreicht worden , ſondern es haben ſich auch dadurch

unter den Landeskindern die Herren : Block aus Natzei

burg , Schwarzkopf aus Dannenberg , von Ham

Mmerſtein a, d. Lüneburgiſ < en , Arnemann aus

Lüneburg , Heinrichs , Seidenſticker , Oelrichs ,

Sclegel aus Hannover , und Hennike , Walch und

Matthiä aus Göttingen auf eine rühmliche und

vortheilhafce Weiſe ausgezeichnet . Auſſer dieſem vor »

treflihen Inſtitute , wurde noch in dieſem Jahre in

Zelle eine Entbindungslehranſtalt für die Hebams

men auf dem Lande , ſo. wie ein chirurgiſches Lehr :

inſtitut zum Unterricht fär künftige Lands und Coms

pagnie <irurgen etablirt , und auſſerdem noch in Han :

nover auf die Propoſition des nunmehrigen Herrn

Generalmajors von Trew eine Rriegsſchule für

junge Artilleriſten errichtet .

6 ) Im Jahr 1785 . hatte der damalige Profeſſor in

Göttingen , jekige Abt Sextroh in Helmſtädt die erſte

Idee einer Induſtrieſchuie , welche Herr Paſtor Was

gemann ſo glücklich ausfährte , daß ſie bald . die Anlage

mehrerer ähnlichen im Lande , namentlich der Garnit

ſonſchule
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ſonſchüle in Hameln , und der Mädchenſchule in

Hannover zu Nacfokgern hatte .

7) Auſſer den verſchiedenen in dieſem Jahrzehende ers

richteten . Privat ! Erziehungs - Inſtituten , worunter

beſonders das , des Herrn Paſtor Wichmann in Zelle , * )

als beſonders zweEmäßig und nach immer größerer - Volls

kommenheit ſtrebend , herausgehoben zu werden verdientz

haben ſowohl die Ritter : Academie in Lüneburg , als

auch das Schulmeiſter : Seminarium in Hannover

ſolche weſentliche Verbeſſerungen und erneuerte Einriche

tungen erhalten , die die vortheilhaften Erwartungen bes

friedigen werden , die man davon zu nähren berechtige iſt .

Indeſſen die größten Veränderungen , Erweiteruns

gen und Bereicherungen , von der Fibel bis zum Uranus ,

oder von Gladbach bis zu Herſchel , treſfen die Wiſs

fenſchaften ſelbſt , und es wird mir erlaubt ſeyn , bey

einigen derſelben , ſo wie bey einigen in dieſem Decennio

erſchienenen Schriften , die eigevytlicher Gewinn für dies

ſen

*) In Nr . 28 der Intellig . Blätt . der diegjähris
gen allgemeinen Litteratur : Zeitung findet

ſich die Nachricht eines Reiſenden von dieſer Ers

ziehungsanſtalt , welche ihr auf eine ſo würdige
Art Gerechtigkeit -wiederfahren läßt , - daß wir

unſere Leſer vorjekßt gerne auf dieſelbe verweiſen ,
bis eine ausführlichere Beſchreibung in den Ans

nalen nachgeholt werden kann . Einen dort vors

gefallenen Druckfehler müſſen wir doch gegenwärs
tig noch anzeigen , wodurch die jährliche Penſion
zu 290 Rthlr . angeſeßet worden , welche nur
200 Rthlr . beträgt .

Oo 3
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ſen oder jenen Zweig der Litteratur ſind , noch einige
flüchtige Augenblicke zu verweilen .

In Anſehung der Dogmen beobachtet man fortwähr
rend die Schranken einer billigen menſchenfreundlichen
Toleranz . Man verſchließt weder durch öffentliche Ges
ſee , noh durch die geheime Gewalt verborgener Inquis
ſitionen , gebeſſerten Vorſtellungsarten der Lehrbegriffe ,
den Weg zu den Drucpreſſen und Lehrſtühlen . Auf
der andern Seite aber , wird auc aller Anſtoß ſorgfältig
vermieden , der durc < unvorſichtig übereilte Neuerungen
erregt werden könnte , Unabſichtlich auf äuſſere Vereini -

gung der Kirchen : Syſteme , wurden kürzlich die Banden

Hriſtlicher Vertraulichkeit zwiſchen den Lutheranern und

Reformirten der hieſigen Lande , ſehr merkwürdig näher
zuſammengezogen . Faſt zu eben der Zeit , wie die lets
tere Synode der Reformirten in Hannover , lutherie
ſchen Candidaten die Kanzeln ihrer Kirche eröfnete , ward
vom Königlichen Conſiſtorio daſelbſt , den lutheriſchen Pres
digern zu Oſterode erlaubt , die Andachtsübungen der
dort anweſenden Reformirten , bey dem Genuſſe des

Abendmahls als Seelſorger zu leiten . Noch ſind zwar
die liturgiſchen Verbeſſerungen der Herren Keß und

Roppe in die Gränzen des Privat : Gebrauchs einges
ſchränkt geblieben , dagegen aber wird es keinem aufges
klärten Prediger verwehrt , ſich ſeiner eigenen zu bedies

nen ; und dem neuen Geſangbuche , welches durch die uns
ermüdete Wirkſamkeit des Herrn GenerälsSuperintens
denten Pratje für die Herzogthümer Bremen und

Verden zu Stande gebracht worden , wird nun hoffents
lich
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lich auch der bereits ausgearbeitete , für die Provins

zen , welche unterm Conſiſtorio zu Hannover ſtehen ,

beſtimmte neue Catechismus bald folgen .

Die Kantiſche Philoſophie hat in die Hörſäle unſes

rer Philoſophen wenig oder gar keinen Eingang gefunden ,

und dürfte ihn ſchwerlich in dieſer Generation , wegen

der gewohnten Denkformen finden . Sie iſt zwar nicht ,

wie zu Marburg , zu lehren verboten worden , es hat

ihr aber dennoch bis dahin weder an Gegnern noch

Verſchreyern gefehlet . In Göttingen herrſchte , ſeit

Herr Hofrath Zeder den philoſophiſchen Lehrſtuhl bes

ſtiegen , eine Populärphiloſophie , die , : wenn auch zus

fällig , Seichtigkeit und Ekel an tiefſinnigen Speculatios

nen durch ſie entfanden , immer der Philoſophie eine

Menge Dilettanten erwarb , die. ſich ſonſt durch ihr

ſchwerfälliges ſcholaſtiſches Anſehen abſchreFen lieſſen .

Praktiſche Philoſophie , das Fach , in welchem Feder

vorzügliche Lorbeern geſammlet hat, “ wurde mehr das

Studium der Liebhaber der Philoſophie , die ſich ſonſt an

Logik und Metaphyſik hatten genügen laſſen , Gemeins

nükige philoſophiſche Begriffe , vorzüglich der Philoſophie
des Lebens , kamen ſo allmählig durch die große Anzahl

der Federſchen Schüler und Verehrer , vorzüglich im hie

ſigen Lande in den Umlauf , und halfen unſtreitig die

ausgebreitete Begünſtigung der , endlich realiſirten Idee

der Errichtung eines Leibnikiſchen . Denkmals befördern .

In dieſe Zeit fällt auch Feders Werk über den menſch »

lihen Willen , worin die Meynungen der ausländiſchen

HPeltweiſen , auf deutſchem Boden verpflanzt werden .

Io 4 Gerade
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Gerade aber die Richtung zur Populärphiloſdphle ,
ſchien den Eingang und Beyfall andrer Syſteme zu ers

ſchweren . Rant hatte längſt in der Critik die Fackel

geſchwungen 3 aber man gieng ſtill ſeinen Gang fort und

naßm keine Notiz davon . Die Recenſion der Critik der

reinen Vernunft wurde ſogar einem Fremden , Herrn

Profeſſor Garve , aufgetragen . Zn der Form , in der

ſie erſchien , hatte ſie das Unglü > Kanten zu mißfallen ,

der ſie in ſeinen Prolegomenen zu einer jeden künfs

tigen Ü7etaphyſik als ein Urtheil über ſein Werk , das

vor der Unterſuchung vorhergegangen , kritiſirte , und den

Recenſenten , der ſich in der Folge durch einen unvers

ſtümmelten Abdruck ſeiner Recenſion in der Allgemeinen

deutſchen Bibliothek gerechtfertigt hat , zu einem Wetts

ſtreit herausfoderte . Dies machte Senſation , und bald

erſchien Seder in Recenſionen Kantiſcher Schriften , als

Gegner des Königsberger Philoſophen 3 freylich als ein

einſichtsvoller , friedliebender und beſcheidener Gegner ,

der Kants Verdienſte auch im Ganzen anerkannte , vie ?

les bey ihm billigte , aber auch vieles verwarf : der ſich

vorzüglich über dialektiſche Spilßfindigkeiten , unnüße

Neuerung in der philoſophiſchen Terminologie , Dunkels

Heit im Vortrage und zu ſchnöde Herabwürdigung der

Vorgänger Kants beklagte . Im Jahr 1787 . ſchrieb er

ſein Werk : Ueber Raum und Cauſſalität , worin er

das Kantiſche Syſtem in ſeinen Grundſtüßen angreift

und zu erſchüttern ſucht 3 er verſprach in mehreren

Schriften dieſe Unterſuchungen fortzuſetzen , welches

auch gewiſſermaßen in der philoſophiſchen Bibliothek

geſchieht, : die er ſeit einiger Zeit in Geſellſchaft mit V7eis

ners
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ners herausgiebt , und wovon bereits zwey ſehr gut aufs

genommene Bände erſchienen ſind ,

Herr Hofrath UTeiners legte ein Bekenntniß ſeiner

nicht ſehr vortheilhaften Meynung von der Wolfiſchen

und Kantiſchen Philoſophie in der Vorrede zu ſeiner

Pſychologie ab , wodurch er ſich viele Gegner zuzog »

Er fuhr in- dieſem Jahrzehend fort , die Geſchichte der

Philoſophie durch mehrere Lehrbücher , und durch eins

zelne Abhandlungen über die Geſchichte der Menſchheit

im Spittler : Meinersſchen Magazin aufzuklären . In

ſeiner Geſchichte der Menſchheit war ihm die Einthei -

lung der Menſchen in Völker von Mongoliſcher und

Celtiſcher Abkunft eigen , die aber vielen Widerſpruch

findet . Er unternahm es ſogar im Magazin , den die

Menſchheit entehrenden Indiſchen Sklavenhandel

zu vertheidigen , faſt aus eben dem Grunde , weil jene

Negerſklaven zu den unedlen. Menſchen gehören , die

keiner Cultur fähig , ewig unter dem Joche zu leben

beſtimmt ſeyn ſollen ! Er gab im Jahr 17838 au <

eine Aeſthetik oder Theorie der ſchönen Wiſſenſchaften

im Grundriß heraus , welche freylich nicht mit ſeinen ,

die philoſophiſche Geſchichte betreffenden Werken , von

gleichem Werthe iſt . Er war indeſſen der erſte , der in

ſeiner Geſchichte der Wiſſenſchaften in Sriechens

Jand u1nd Rom , die urſprüngliche Verfaſſung , die alls

mähligen Veränderungen , und die Ausartung des athes

nienſiſchen und der übrigen griechiſchen Staaten , die

wahren Urſachen und Verbindung der wichtigſten Beget

benheiten , die Charaktere der vornehmſten Helden und

Oos Staatss
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Staatsmänner , die Revolutionen in Sitten , Denkarten ,

Handel und Wohlhabenheit , und endlich die aus endlos

ſen innern Zerrüttungen und auswärtigen Kriegen erfol »

gende Verwirrung und Entkräftung von Griechenland

richtig und vollſtändig ſchilderte .

Bey der einmak erregten Aufmerkſamkeit auf die

Kantiſche Philoſophie , konnte es demungeachtet nicht

fehlen , daß ſie nicht bald auch hier Eroberungen gemacht

hätte . Scwierigkeiten reizten nur mehrz unbefriedigs

tes Forſchen in andern Syſtemen trieb nach dem Neuen .

Herr Profeſſor Bürger verließ alle ſeine poetiſchen Bey

ſchäftigungen auf eine Zeit , um ſich ganz in die relati »

ven Myſterien dieſer Phkloſophie einweihen zu laſſen ,

' die an ihm einen warmen , beredten und ſcharfſinnigen

Apoſtel fand . Seine Vorleſungen über die Hauptpunkte

' der Kantiſchen Critik im Jahre 17 . 87 . wurden von einer

auſſerordentlich großen Anzahl von Zuhörern , worunter

ſelbſt mehrere graduirte Perſonen und die königlichen

Prinzenhofmeiſter waren , beſu <t . Er wendete die

Grundſäße der Critik auch auf die Aeſthetik an , über

die er Vorleſungen hielt , Hr . Prof . Buhle machte ſich

das Studium der Kantiſchen Philoſophie ebenfalls zum

eigenen Geſchäft , und erklärte ſich in Vorleſungen und

Recenſionen für viele Säke derſelben .

Mancher Mann macht ſich Verdienſte um die Philo »

ſophie , die ihm eigentlich nicht angerechnet werden .

Dies iſt der Fall mit Heyne . Sein großer Ueberblick ,

ſeine Anwendung aller Studien aufs Praktiſche , ſein

räſonnirender Geiſt , ſeine Anwendung der alten Littera !

tur
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tur auf philoſophiſche und theologiſche Gegenſtände 3 ends

lich ſeine durch Lehre und Beyſpiel verbreitete Philoſo

phie des Lebens , machen ihn zum wichtigen Werkzeug

philoſophiſcher Aufklärung .

In Hannover wird man eher praktiſche Philoſophie

auf Gegenſtände des bürgerlichen Lebens angewendet ,

als tiefe Spekulation , ſuchen . Doch iſt es merkwürdig ,

daß . ein Geſchäftsömann , Herr Geh . Kanzleyſekret . Rehs

berg der ſpekulativen Philoſophie mit ſo vielem Ero

folge ergeben iſt . Von dem Spinoziſtiſchen Syſtem , deſs

ſen Anhänger er ehedem war , gieng er zu dem Rantis

ſchen über , das er doc < mit Einſchränkung und mit

eigner Erweiterung angenommen hat . Seine Schrift :

über das Verhältniß der U7etaphyſik zur Reli »

gion verbürgt ihm den Namen eines tiefen , ſcharfen

Denkers . Zhm iſt das Spinoziſtiſche Syſtem über übers

ſinnliche Gegenſtände noch immer das beſtgegründete , und

einzig in, ſich zuſammenhängende 3; nur daß er hier mit

Kant - zugiebt , daß wir nichts von überſinnlichen

Dingen wiſſen können . Seine Recenfionen über

ſpeculative Philoſophie in der Allgem , Litterat , Zeitung

verrathen alle denſelben forſchenden und vielumfaſſenden

Geiſt . Ein anderer denkender Fceund der Kantiſchen

und Spinoziſtiſhen Philoſophie iſt ein junger iſraelitis

ſcher Gelehrter in Hannover , Herr Philipſon , der im

abgewichenen Jahre das Leben Benedikts von Spie

noſa herausgegeben hat .

Herr Conſiſtorialrath Jacobi in Zelle gehört zu der

Parthey derer , die von der Unzulänglichkeit der Vers

nunft
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nunft zur Gründung einer Religion , ausgehen , um die

Offenbarung dadurch feſter zu gründen . Nach ſeinem

Syſtem . läßt ſich weder der Satz des Widerſpruchs in

der Philoſophie überall anwenden , noh das Daſeyn

Gottes demonſtriren . Die Welt hält er nicht für die

Beſte , weil ſie täglich Zuwachs an Vollkommenheit bes

komme ; Säge , die ſich in mehrern ſeiner Schriften zer «

ſtreut finden .

Im Jahr 1784 . gab Hr . Hofr . und Leibarzt , Ritter

von Zimmermann in Hannover ſein wichtiges phl »

loſophiſches Product : Ueber die Einſamkeit heraus ,

das ſo reich an eigenen richtigen Gedanken , an feinen

anziehenden Bemerkungen , und an wahren geprüften

Beobachtungen über dieſen Gegenſtand iſt . Herr Sus

perintendent Richerz in Sifhorn beſchenkte das Pus

blikum nicht nur mit einer ſchönen und zwe > mäßig abges

kürzten Ueberſetzung des H7uratori über die Ein :

bildungskraft , ſondern vermehrte ſie auch durch . lehrs

reiche Anmerkungen und Zuſätze bis über die Hälfte , und

erregte dadurc < den lebhaften Wunſch des Publikums

nach dem dritten Theile derſelben .

Eins der merkwürdigſten phyſiologiſchen Produkte

dieſes Zeitraums , ſind die , von dem Herrn Profeſſor
Arnemann in ; Göttingen angeſtellten Verſuche , über

die Regeneration an lebendigen Thieren , wodurch er

gegen Cruikſchank , Sontang , Donro und Michges
lis behauptet , daß die Nervenregeneration eine Chimäre ,
und wegen des ſich anſekenden Scirrhus ſchlechterdings

unmösgs
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unmöglich fey 3 ſondern daß nur das nebenliegende Zeüs

gewebe , nebſt “ ver Nervenſcheide , die auch Zellgewebe

ſey , regenerirt werde , das heißt , fortwachſe . - -

Hr . Hofr - Blumenbac verließ in ſeiner Abhands

lung Über den Bildungstrieb in der Zeugungss .

theorie , die von Swammerdam , Haller und Bonnet

angenommenen , bey der Mutter , ſchon vor der Ems

pfängniß zur Entwielung vorräthig liegenden Keime ,

und nahm ſtatt dieſer eingeſhachtelten präformirten

Keime , einen in allen belebten Geſchöpfen liegenden ,

beſondern , eingebornen , lebenslang ehätigen und würks

ſamen Trieb an , ihre beſtimmte Geſtalt , anfangs anzus

nehmen , dann zu erhalten und wenn ſie ja zerſiört wore

den , wo möglich wieder herzuſtellen . = - Er that ferner

>
"durch wiederholte Verſuche an lebendigen Söugthieren

überzeugend dar , daß die Harvey ' ſche Theorie einer

eigenthümlichen Lebenskraft des Blutes ( vis vitalis in

ipſo ſanguine ) nichts weiter als Hypotheſe ſey , und

daß jene ſcheinbare Bewegung des Blutes im geöffnec

ten Herzen , blos von der Reizbarkeit dieſes letztern hers

rühre , wobey aber die Oſciſlation nicht länger daure , als

die Muſkeln ihre Irritabilität äuſſerten . Herr Hofs

medicus Wichmann in Hannover , ſuchte von Neuem ,

in ſeiner ſchönen Aetiologie der Rrätze , nach vorans

geſchiter Geſchichte derſelben , die von vielen Aerzten

bezweifelte Segenwart der Inſecten in detſelben zu
beweiſen , und darzuthun . daß die ' wahre , durch Ans

ſtekung ſich verbreitende Kräße von Milben entſiche ,
die ſich nirgends auſſer der Kräte der Menſchen fänden .

Herr
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Herr Hofmediens Lentin in Lüneburg hat ſeine

Beobachtungen einiger epidemiſchen und ſpora »-
diſchen Rrankheiten , dieſe ſchönen Belege ſeines

Scarfſinnes , Hippokratiſchen Beobachtungsgeiſtes , ſeis

ner einfachen naturgemäßen Heilarten , und ſeines phis

loſophiſchen Studiums der kranken Natur , von Neuem

vermehrt und verbeſſert herausgegeben , und einen reis

< en Anhang von Bemerkungen , die ſeitdem in Lünes

burg gemacht worden , hinzugefügt .

Das große weite Feld der Geſchichte iſt auf mans »

nigfaltige Weiſe bereichert worden . Hr . Hofr . Gatte ,

rer brachte 1785 . durch ſeine Weltgeſchichte in ihrem

ganzen Umfange , nach 25jährigem fortgeſekten

Studio und Aufnahme der Fränkiſchen Gruündſäße die

Weltgeſchichte , für einen denkenden Kopf , welcher Urs

ſachen und Würkungen kennen lernen “ will , einer be !

ſtimmten . pragmatiſchen Erzählung näher , und einen

auſſerordentlichen Reichthum an eigenen und neuen oder

an dahin verpflanzten Einſichten in Umlauf . Hr . Hofr .

Schlözer kettete in der dritten Ausgabe ſeiner Weltges

ſchichte , in gedrängter kräftiger Kürze , mit einer judiciss

ſen Auswahl , die weſentlichſten Gegenſtände der Völs

kergeſchichte ineinander , mit eingeſtreueten vielen ſinnreis

<hen Bemerkungen , Vergleichungen und Parallelen ,

wobey man den hiſtoriſchen Bli und Scarfſinn zu

ſchäßen gezwungen wird . In ſeinem Ludwig Ernſt

Heurfündete er , in der ihm eigenen Manier , den <war »

zen Staatsundank einer kleinen herrſchenden Parthey

gegen dieſen großen Mann , mit unwiderleglichen Dos
cumens
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oumenten . ' - "Hr. Geheimte Juſtizrath Pütter lieferte

in ſeiner ſchönen hiſtoriſhen Entwickelung der heutis «

gen Staatsverfaſſung des deutſchen Reichs , den

Wunſche : der Königin von England gemäß 1785 . ein

Werk , woraus - man jene Verfaſſung aus deſſen Grunds

geſeen mehr in Rückſicht auf neuere als ältere Zeiten

kennen lernt , und welches in ' ſo weit die Stelle eines his

ſtoriſchen deutſchen Staatsrechts vertreten kann .

Eine wahre Bereicherung für die Litteratur übers

Haupt , als inſonderheit für die Geſchichte hieſiger Lande ,

iſt des Hrn . Hofr . Spittler Geſchichte des Fürſten -
thums Hannover , worin derſelbe einen glücklichen

Verſuch gemacht hat , die hieſige Landes8geſchichte nach

einer neuen Methode zu bearbeiten , indem er nicht wie

bisher , die Geſchichte aller verſchiedenen Linien und vers

ſchiedenen Fürſtenthümer des Hannoverſchen Hauſes in

einen Plan zuſammenzog , ſondern vorzüglich zuerſt die

Geſchichte des Fürſtenthums Hannover , mit ſpecieller

Hinſicht auf Geſchichte der innern Verfaſſung des Landes

bearbeitete . Eine Arheit , die auſſer dem Werthe der

Neuheit , noc < durch ihre Robertſon ! Gibbonſche Max

nier , den " Meiſterwerken eines Möſer , D7öbſen ,
Wenk und Rudlof an die Seite geſeßt zu werden

verdient .

Hr . Doctor Plank lieferte in dieſem Zeitraume
ſeine mit ſo richtigem Geſchmack und mit ſo feiner pſychos
logiſher - Kenntniß geſchriebene Geſchichte der Ent -

ſtehung , der Veränderungen , und der Bildung
unſers proteſtantiſchen Lebrbegriffs , darin ſowohl

in
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in der Anlage des Ganzen , als in der Ausführung ein »

zelner Theile die treflichſte , ungeſuchteſte hiſtoriſche

Kunſt , und der wahre , allein ächte Erzählungston

herrſcht , den unter allen deutſchen Hiſtorikern no < keiner

ſo glücklich traf wie er .

Auch Herr Rath Gebhardi in Lüneburg fuhr in

dieſem Zeitraume fort , dies große Feld mit unvermins

dertem Eifer zu dur < hwandern , und Werke darin zu

liefern , die von den mühſamſten , gelehrteſten und

ſcharfſinnigſten Forſchungen zeugen , wie davon ſeine Ges

ſchichte von Liefland , Eſthland und Finnland ,
der neueſte Belag iſt .

Herr Commerzrath Patje endlich , half nicht nur

durch ſeinen zu Yverdon 1781 . erſchienenen Abrege

hiſtorique et politique de PItalie dem großen Bes

dürfaiß eines Handbuchs der Geſchihte und Statiſtik

aller italiäniſchen Staaten ab 3 ſondern erklärte auch

den wichtigen Zeitpunkt Heinrich des K6wen in der

Welfiſchen Geſchichte , in ſeinen gleichfalls franzöſiſch

abgefaßten , hiſtoriſchen und philoſophiſchen Unters

ſuchungen über denſelben , durch eine ſchöne Zus

ſammenſtellung aller bisher darüber vorhandernien Nachs

richten auf .

Der nunmehr verſtorbene Superintendent Srank

Heſchloß ſeine merkwürdige <ronologiſche Laufbahn ,

mit dem deutſchen Auszuge aus ſeiner lateiniſhen Suns

damentalchronologie , worin er einleuchtend darthut :

daß die aſtronomiſche Jobeläre , die wahre Aere der

Welt ſey , indem alle größere und kleinere , Perioden ,

gie der ganze Zeitlauf von Adam bis auf uns , ihre

unums
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unumſtößlichen Charaktere aus der Aſtronomie hätten :

daß dieſer Zeitraum von Adam bis zum Jahre 1783 .

nicht mehr und nicht weniger als 5964 Jahre begreife ,

die durch aſtronomiſche Charaktere unwiderlegli < be

ſtimmt ſeyen .

Im Jahr 1780 . machte Hr . Hofr . Gatterer ſeine

unabläſſigen und höchſt mühſamen meteorologiſchen

Beobachtungen , welche er ein ganzes Jahr , Tag und

Nacht hindurch angeſtellt , um die Geſetze , nach denen

ſich die Witterung richtet , auszumitteln , durch eine Vors

leſung de anno meteorologico fundamentali befannt ;

ſo wie er durch ſeinen Abriß der . Genealogie eine

Lücke im Lehrvortrage ausfüllte ,

Schöne Verdienſte um Geologie und Berakunde
erwarb ſich der Herr Vice : Berghauptmann : v. Trebra

durch ſeine 1785 . heranszegebenen Erfahrungen vom

Innern der Gebürge , wodurch er zu beyden einen

wichtigen Beytrag aus langer . , eigener , geprüfter Ers

fahrung lieferte . Herrn Hofmedicus Märkard Be ,

ſchreibung von Pyrmont iſt nicht nur in Deutſchs

land als ein claſſiſches Werk über eine der, vorzüglichſten

mineraliſchen Quellen Deutſchlands , aufgenommen wors

denz ſondern davon auch bereits ein Auszug ins Engs

liſche überſeßt worden , Herr Rathtapotheker Weſtrumb
in Hameln erhöhete durch ſeine hinzugefügten < emis

ſchen Unterſuchungen der Beſtandtheile dieſer Quelle ,

den Werth dieſes Werkes , und vermehrte dadurch ſeine

Achönen Verdienſte um eine Wiſſenſchaft , der er ſich mit

( Annal , 4r Jahrg . 38 St . ) Pp ſo
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ſo glücklichem Erfolge widmet , und wodur < er ſich an

die Reihe der Karſten , Crelle , Gmeline “ und An »

dreau auf eine verdiente und ehrenvolle Art anſchließt .

Der Völkerrechtsgelahrtheit ſteht dur < die

neuern Bemühungen des Chur - Braunſchweigiſchen Cos

mitial - Geſandten bey der Reichsverſammlung zu Res

gensburg , Herrn von Ompteda , eine neue Epoche bes

vor , indem er einen Plan entworfen , nach welchem das

ganze Syſtem bearbeitet werden ſoll , und der von allen

vorhergehenden Verſuchen , ſich dadurch am meiſten uns

terſcheidet , daß er die Grundſäße des allgemeinen oder

natürlichen Völkerrechts , mit denen des poſitiven Vol:

kerrechts in die genaueſte Verbindung ſekt , ſtatt daß alle ,

welche dieſes Feld vorhin bearbeitet haben , nur einen

der beyden Haupttheile dieſer Wiſſenſchaft zum Gegens

ſtande ihrer Bearbeitung genommen haben .

Hr . Hofs und Canzleyrath von Martens verſuchte

in ſeinem Syſtem des praktiſchen europäiſchen Völkerrechts

eine neue Behandlungsart , wodurch er ſich vor ſeinen

wenigen Vorgängern dadurch vorzüglich unterſchied : daß

er zuerſt bey jeder Materie kurze Säße des allgemeinen

Natur - und Völkerrechts voranſchi >t , denn die Abweis

<hung und Zuſäße vorträgt , welche durch Gleichförmigkeit

der Ver ! räge , oder durch bloße Gewohnheit entſtanden

ſind .

Hr . Oberappellationsrath von Ramdohr hat durch

ſein Werk : über die Mahlerey und Bildhauerar :

beit - in Rom , den Deutſchen in der Kunſtkenntniß und

dem

a
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dem Kunſtgeſchma > einen ſo großen Vorſchritt , ſelbſt vor

dem anſchauenden , Italiäner verſchafft , daß dieſe nichts

dagegen aufſtellen können , worin ſo viel Unterrichtendes
und Lehrreiches zur Bildung des Geſchmacks enthalten
wäre .

Hr . von . Rnigge hat in ſeiner Skhrift : Ueber

den Umgang mit Menſchen , dem. Publikum ein

brauchbares und lehrreiches Buch geliefert , und welches in

ſo fern in ſeiner Art neu iſt , als noch niemand vor ihm
unter den Deutſchen dieſen Gegenſtand ex profello und

in dem Umfange bearbeitet hat ,

Hr . Geheime Canzleyſecretär Rlockenbring in Hans
nover , gab eine Sammlung ſeiner Schriften verſchie «-
denen Inhalts heraus , worin mit gleicher Leichtigkeit
Leſer , die angenehme Unterhaltung ſuchen , und ſolche bes

friediget werden , denen es um Ergründung tiefiiegender

Wahrheiten zu thun iſt ; Schriften , die bey wiederholter
Lectüre , die volleſte - Wirkung der reizvolleſten Neuheit

thun ; die ſcharfſinnigſten politiſhen Rechnungen und Bes

merkungen enthalten , und den Wunſch nach mehrern
Aufſäkßen bey dem Leſer erregen .

Hr . Geheime Canzleyſecretär Brandes hat durch fein

Buch : Ueber die Weiber , ſo wie durch andere in vers

ſchiedenen periodiſchen Schriften befindliche Abhandlungen ,

ſich nicht nur als einen ſcharſſinnigen und mit ſeinen Ges

genſtänden vertrauten Verfaſſer gezeigt , ſondern auch das

Verdienſt , viele der treſfendſten Bemerkungen über das ans

dero Geſchlecht , über das Theater , über geheime Geſells

Pp 2 ſchaften ,
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ſchaften , über den Adel , und über den Umgang , nicht nur

ſchön , ſondern auch ſo eingreifend als nöthig iſt , vorge -

tragen zu haben ,

Wir beſchließen dieſe Reihe um die Wiſſenſchaften

höchſtverdienter Männer mit folgenden zween , wovon

der eine , zwar ein Ausländer , dennoch durch ſeinen lan ;

gen Aufenthalt , und durch ſein unabläſſiges Wirken unter

uns , längſt das Bürgerrecht erworben hat ; der andere

hingegen , ein geborner Hannoveraner , ſeiner langen Ab -

weſenheit in einem fremden , wenn gleich mit dem unſri !

gen verwandten Lande , ungeachtet , von uns nicht losgelaſ

ſen werden darf , um ferner und auf immer , "zu den . Uns

ſrigen gerechnet zu werden ,

Hr . Hofr . Heyne in Söttingen gab im abgewi -

< enen Decennio eine zweyte , verbeſſerte und vermehrte

Ausgabe der Werke des Virgils heraus , "die ſowohl an

typographiſcher Schönheit , als am innern Werthe , des

Verlegers und Herausgebers würdig iſt . QSeine Abſicht

dabey war dieſe : Da das Leſen und der Gebrauch der Als

ten lange Zeit ſo ſehr geſchwankt habe , zulezt noc < zwiſchen

bloßer Wortkritik und bloßer Worterklärung , ohne auf

fichere Grundſäße gebauet zu ſeyn ; lange Abhandlungen

aber weniger wirken , als Beyſpiele ; ſo ſollte der Dichter ,

der am meiſten geleſen wird , aufgeſtellt werden , als Ans

leitung zur guten Behandlung eines Schriftſtellers , ſowohl

für Wortkritik , als für richtige Interpretation und für

Sachenkritik . Es ſollte alſo eine Ueberſicht des Ganzen ,

des Plans und der Ausfährung , bey den verſchiedenen
Werken
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Werken des Dichters , gegeben , die Erfindung des Stofs

fes und der Behandlungsweiſe aufgeſucht , der ganze Ideen

Bilder / und Fabelkreis , in dem der Dichter lebte und

webte , dargeſtellt , und hiemit zugleich völlige Einſicht und

Gefühl erweckt werden ; ſo daß der Leſer in die ganze ideale

Welt , in die ſich der Dichter verſeßt hatte , ſelbſt verſeßt

werden , mit ihm dichten und empfinden könne , und ſo

das Vergnügen , die lautere Wolluſt , welche das Leſen der

Dichter , auch in ' neueren Sprachen , erwecken ſoll und kann ,

ganz genieſſen möge - Nach dem Urtheile aller Kenner ,

hat der liebenewürdige Herausgeber , dieſen ſeinen Zweck

in einem hohen Grade erreicht , und das Werk wird der

Stolz Deutſchlandes , ſo wie der Verfaſſer deſſelben , allen ,

die ſein wohlwollendes Herz kennen , ewig unvergeßlich

bleiben , aller - Herabwürdigungen , unartigen Ausfälle

und Verunglimpfungen des Hrn. HofrathVoß in Eutin

ungeachtet .

So unſtreitig die Wiſſenſchaften , auf mehr denn eine

Art , durch die biöSher genannten innländiſchen Gelehrten

gewonnen . haben ; ſo kann doch vielleicht keine vorherges

hende , in dieſem Zeitraume , ſich ſolcher Bereicherung er -

freuen , als die Aſtronomie , und zwar gleichfalls von

einem Deutſchen , und noc < dazu von einem gebornen

Hannoveraner . Herr Doctor Wilbelm Herſchel aus

Hannover , jekt in England , machte in jenen hyper ;

ätheriſchen Gegenden die größten Entdeckungen , Am 13 .

März 1781 . entdeckte er zu Bath in England , vermittelſt

eines von ihm ſelbſt verfertigten Spiegel : Teleſcopes von 7
'

Pp 3 Fuß
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Fuß einen neuen Planeten , den er , aus Dankbarkeit , ges

gen die ihm vom Könige zu ſeinem Lieblingsſtudium ges

ſchenkte Muße und Unterſtüßung , den Namen Georgium
lidus gab , und der auch unter dem , vom Herrn Bode in

Berlin , ihm beygelegten Namen Uranus bekannt iſt .
Im Jahr 1782 , übergab er der Königlichen Societät der

Wiſſenſchaften zu London ein Verzeichniß von doppelten
Sternen . Es enthält zoo Sterne , und unter denen

ſind 250 von ihm zuerſt als doppelt erkannte . In Vers

fertigung der Teleſcope iſt ex weiter als noch je ein Menſch
gegangen , und hat würklich mehr als eine 7000malige

Vergrößerung hervorgebracht . Vermittelſt derſelben bleibt

ihm auch nun ſelbſt in der Milchſtraße , kein milchigter
?ebel mehr übrig , ſondern alle Sterne ſtehen getrennt und

blank auf deim ſchwarzen Grund des unermeßlichen Raums ,

doch ſahe er auch in andern Gegenden des Himmels Nes

beiſterne von allerley Form , die ſeine Werkzeuge nicht in

Punkte aufzulöſen im Stande waren . Daraus ſchloß er ,

daß alle die Sterne , die wir mit bloßen Augen überſehen ,
und die ihm noH durch feine Tubos getrennt erſcheinen ,

zuſammen ebenfalls ein ſolcher Nebelſtern ſeyen , zu dem

unſere Sonne gehört , eine Inſel in dem unermeßlichen

Meere , über deſſen Gränzen er hinausſieht . Eine ſehr

wahrſcheinliche Vorausſetzung , daß die Fixſterne ohngefähr

gleich weit aufeinander ſtehen , leitete ihn auf den großen

Gedanken , die Figur unſers Nebelſterns zu beſtimmen ,

wenigſtens eine Section davon zu geben . Solcher Nebels

ſterne fand er über 900 , und nach neuern Nachrichten

7300 , „Ferner hat er vermittelſt dieſer Fernröhre , eine

Art
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Art Sterne gefunden , aus denen ey nicht “recht weiß , was

er machen ſoll » Es ſind nemlich rundliche Lichtmaßen ,

viel zu helle , um ſie für Nebelſterne zu halten , und doch

auch von einem ſolchen Li <t , das durch die ſtärkſte

Vergrößerung nicht vermindert wird , wie bey- Planeten

geſchehen würde , die blos reflectirtes Licht zeigten . Er

nennt ſie planetenartige Nebelſterne , wovon er 1786 nur

7 dieſer Art bemerkt hatte , - und wovon man den von ihm

gleichfalls bemerkten ringförmigen Nebelſtern , nemlich ein

rundliches gut begränztes Wölkchen , mit einem ſchwarzen

Punkt in der Mitte , wohl unterſcheiden , und nicht das

mit verwechſeln muß . Aber eben dieſe unaufgehellten ,

ihm dunkel bleibenden Regionen des Himmels ſpoxnten

ſeinen raſtloſen Forſchungsgeiſt , und lieſſen ihn unabläſſig

auf Mittel ſinnen , zu ſprechen : Es werde Licht ! Statt des

bisherigen 7füßigen Teleſcopen verfertigte er nun einen

von 25 Fuß , der alles , was er bisher ausgerichtet hatte ,

weit hinter ſich zurückließ , Er hat der Societät in London

wiederum ein Verzeichniß von 1009 Nebelſternen und Ge -

rippen von Sternen übergeben , deren er nunmehr in Allen

2300 beobachtet hat . Sie beſtehn größtentheils aus gläns

zenden Pünktchen , die über eine kreisförmige Fläche zers

ſtreut zu ſeyn ſcheinen , immer dichter ſtehen , je näher ſie

an den Mittelpunkt jener Fläche befindlich ſind , der endlich

ſelbſt als ein lichter Punkt erſcheint . Ein großes Licht

wird hoffentlich in dieſem , wie in mehreren andern Stücken

der Aſtronomie , aufgeſtellt werden , wenn Herr Herſchel

ſich des , von ihm noch in der Arbeit habenden - 40füßigen

Teleſcopes wird bedienen können , bey welchem zwar die

Pp 4 Schwie :
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Schwierigkeiten wachſen ſollen , ſo wie er dem Ziele näher

rückt ' , wobey aber auch mit denſelben ſich immer neue

Kräfte ſeines Genies entwickeln ſollen , wie dieſes , ſet Hr.

Hofrath Lichtenberg hinzu , immer der Fall bey wahrhaft

großen und mit Glück gekrönten Unternehmungen war .

Der von ihm gemachten Entdeckung der 3 Vulkane im

Monde erivähnen wir blos , da die Sache noch nicht aufs

Reine gebracht , und den Zweifeln der Aſtronomen unters

worfen iſt ; und freuen uns übrigens der rühmlichen Beo

mühungen und großen Fortſchritte des Herrn Oberamt »

mann Schröters zu Lilienthal , in dieſer erhabenen
Wiſſenſchaft .

Dieſer Auffaß darf wohl nicht geſchloſſen werden , ohne
den Vorwurf einer unverzeihlichen Nachläſſigkeit gegen das

ſchönere Geſchlecht zu verdienen , wenn nicht auch derer aus

ſeinem Mittel Erwähnung geſchiehet , die mit Ruhm und

Deyfall in dieſem Zeitraume , die für dies Geſchlecht ſonſt ſo

ſchlüpfrige ſchriftſtelleriſche Laufbahn namentlich betreten has
ben . Die Namen einer Emilie v . Berlepſch , Philippine ,

Freyin von Rnigge , Dorothea Schlözer und Philip -

pine Gatterer ſind dem leſenden Publikum noch in zu

friſchem und vortheilhaften Andenken , als daß eine Ans

führung ihrer bald ernſthaften , bald ſcherzhaſten Schrifs
ten , noch weniger aber eine Würdigung ihrer ſchriftſtelle :

riſ <en Verdienſte nöthig wäre . Sie helfen. indeſſen mit ,

einen Vorwurf ablehnen , den der Hr . Geheime Canzley -
ſecretär Brandes in Hannover in ſeinem ſchönen Aufſaße :
über den geſcllſchaftlichen Umgang in den Städten der hies

ſigen Lande , den Hannoveranern macht , wenn er im 4ten

St .
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St . des 3: Jahrg . S.764 dieſ . Annal . ſagt : “ Zur Poeſie

iſt der Nationalcharacter nicht geſtimmt . " Freylich , wenn

hier der Maasſtab nach Frankreich oder Italien genommen

werden ſoll , ſo hat die Bemerkung wohl ihre Richtigkeit ;

alödann gilt ſie aber vom ganzen heiligen Reiche deutſcher

Nation . Soll es aber ſo viel heiſſen , daß wir wenige

oder gar keine Dichter aufzuweiſen haben , ſo wird es ers

laubt ſeyn , hier die Namen eines Duſch , Hölty , Ifland ,

Ebel , Leiſewis , Schmidt , Rüling , Weppen , Meyer ,

Jugler , Münter , Schlegel , Uelzen , Moller u. ſ. w.

anzuführen , die , wenn ſie gleich nicht alle Dichter vom

erſten Range ſind , dennoch im Ganzen mit andern deuto

ſchen Staaten , von größerm Umfange und glücklicherer

Lage , in nicht ganz ungleichem Verhältniſſe ſtehen , Man

überläſſet es übrigens , nach Aufzählung dieſer Thatſachen ,

dem Leſer , der bis hierher gefolgt iſt , ſich die Tingangs

aufgeworfene Fragen ſelbſt zu beantworten , und , da hier

der Maasſtab ſehr verſchieden iſt , ſelbſt zu beſtimmen ,

ſowohl auf welcher Stufe wiſſenſchaftlicher Cultur und Aufs

klärung die Nation ſtehe , als auch , was von einer ſolchen

Ausſaat , fär die nächſte Generation , für eine Erndte zu

hoffen ſey , und welche Fortſchritte ſie dürften oder könnten

gemacht haben .

Wie viele Namen von Geſchäftsmännern , würdig in der

Geſellſchaft der Angeführten zu ſtehen , könnten übrigens

ſolchen noch hinzugefügt werden , die zwar nicht in Meßcas

talogen zu finden ſind , welche aber während des bemerkten

Zeitraums durch ausübende Philoſophie , durch Anwendung

von Völker ; und Menſchenkunde und andere wiſſenſchaft

Pp5 liche
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liche Kenntniſſe , ſich um die. Menſchheit , den Staar

und ſeine Einwohner , in politiſchen Bündniſſen , weiſen

Geſetzen , beglüenden Anſtalten und nüklichen Erfin

dungen verdient gemacht , neue Theorien gegründet , alte

Vorurtheile vertilget , Aufklärung geleitet , Menſchens

rechte befeſtiget haben . Allein nach dem Plane der jekt

angeſtellten Ueberſicht , und aus andern Gründen , dür »

Fen wir hier weiter nicht, als mit einem allgemeinen dank :

baren Andenken uns ihrer erinnern .

Es folgt nunmehro das Verzeichniß , der 1789 , ers

ſchienenen Schriften , unter den bekannten Vorauss

ſezungen und mit dem bisherigen Vorbehalte . JZhre

Zahl beträgt 190 und die gewählten Rubriken ergeben

folgende einzelne Summen ,

Periodiſche Schriften 77 - IL

Theologiſche = - = - - - - - 3x

Zuriſtiſche - =- - - - - 19

Mediciniſche = = - - - - 24

Philoſophiſche = - = - 3a 5 6

Hiſtoriſche „-Geographiſche und Statiſiſhe 13

Staatswiſſenſchaftliche - - - 1

Phyſikaliſche , Oekonomiſche und Technologiſche 12

Philologiſche und Critiſche - - - - 47

Schöne Wiſſenſchaften - - - - 6

Erziehungsſchriften . -- - - - - 13

Vermiſchten Innhalts --- -- . 30

Ueberſeßungen - - - - -. - 7

Folgende
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Folgende Claſſification wird Ueberſicht und Aufs

ſchluß der vorſtehenden Bemerkungen geben ; ſo wie der

erſte Anbli der Totalſumme , ein diesjähriges Plus von

30 Schriften darlegt : wobey wir uns des Wunſches

nicht erwehren können , daß die Qualität mit der Quans

tität in gleichem Verhältniſſe ſtehen möge .

x. Periodiſche und ſolche fortgehende Schriſten ,

die ſich auf mehrere Arten von Wiſſen :

ſchaften erſtrecken .

Commentationes Soc . Reg . Gotting . Vol . IX .

Göttingiſche gelehrte Anzeigen .

Göttingiſches hiſtoriſches Magazin von Meiners und

Spittler , 3r Jahrg . oder 5r und 6r Band .

Schlözers Staats - Anzeigen , 47 = 528 Heft .

Allgemeine politiſche Staatenzeitung «

Göttingiſhes Magazin für Induſtrie und Armenpflege ,
in Bandes 28 bis 438 Stü .

Magazin für allgemeine Natur ! und Thierzeſchihte
herausgegeben von Müller , zn Bnds 18 u. 28 Stü .

Hannoverſches Magazin -

Jahrbuch fär die Menſchheit aufs Jahr 1789 .

Dramaturgiſche Blätter » ( Sind mit dem dritten Quars

tale geſchloſſen ) .

Canzlers neue wöchentliche Nachrichten von neuen Lands

karten , geographiſch ! ſtatiſtiſch - und hiſtoriſchen Düs

<hern und Sachen , 2r Jahrg . aufs Jahr 1789 .

2. Theologie .

Alberti ' s Predigten , herausgegeben von Langreuter ,

Bohne
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Bohne Erwe >ungen för die Prediger der Proteſtanten ,
die das rechte Chriſtenthum nicht predigen , nebſt
Rathſchlägen zur beſſern Bildung guter Prediger .

Brandts Predigt über das Evangelium am 10 , Sonntag
nach Trinitatis .

= T - Religionsgeſpräch mit der Jugend über die dritte
Bitte des V. UU.

Jacobi , Was ſoll ich zu der Beruhigung meiner Seele
glauben ? was ſoll ich hoffen bey den mannigfaltigen
Weeynungen der Gelehrten ? Beantwortet von einem
abgelebten Greiſe am Rande des Grabes .

Koppe <riſtliches Geſangbuch .

Leß <riſiliche Predigten , veranlaſſet zum Theil durc < die

Krankheit und Wiederherſtellung des Königs .

Lünings ( Subrectors in Verden ) Predigten über die
Sonn - und Feſttags - Spiſteln . Erſter Verſuch .

Marezolls Andachtsbuch für das weibliche Geſchlecht ,
vorzüglich für den aufgeklärtern Theil deſſelben , 2Theile .

= = = Ueberzeugungen von Gott aus der Natur , für
den geſunden Menſchenverſtand .

Nicolai Anreden und Gebete bey der Confirmation der

Catechumenen ,
= = Predigt am Dankfeſte , wegen der Geneſung des

Königs .

Pape G, , Predigt bey gleicher Gelegenheit .

Pratje I . . , Predigt bey gleicher Gelegenheit .
= = = Paſtoralſchreiben zur Ankündigung der General ;

Kirchenviſitation , und der Synoden .
= = = Erläuterung der diesjährigen Bußtexte .

Röhrs Antrittspredigt in der deutſchen „Hofcapelle zu
St . James .

Schlichthorſts H. Abhandlung vom Amtsſegen .

Scholwins Ausſicht in eine beſſere Welt zr Theil .

v. Stade
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y. Stade von dem Wachsthum unſerer Freuden , nebſt
einer Nachricht von der von Stadiſchen Familie ,

Steffens I . F. E . , Rede bey der Einweihung zweener

Gottesä > er .

Telgens ( Paſtor zum Büttel ) Predigt bey der Einfüh »
rung des neuen Brem und Verdiſchen Geſangbuchs .

= = = zwo Predigten , über den König gehalten .

Thörl , die Ehre Gottes in der Wiederherſtellung des

König Georg des Dritten . Eine Predigt .

= - - - Predigt bey der. Confirmation der Kinder .

Ueber öffentliche Religionsdaldung verſchiedener Rells

gionspartheyen im deutſchen Reiche .

Volborth primae lineae antiquitatis chriſtianae ,

- - - =- ' Sammlung von Predigten .

Watermeyers Abkündigung des Dankfeſtes für die Ges

neſung des Königs ,

Wehbers ( Paſtor zum Borſtel und Probſt des Altwär «

derſchen Kirchenkreiſes ) zwo Abhandlungen . 1) Von

der Kraft der heiligen Schrift . 2) Von den wahren

Gränzen der Natur und Gnade .

Wohlers ( Paſtor zu Stotel ) Verſuch einer practiſchen

Anweiſung zum Catechiſiren . Dritter Verſuch , von

den Pflichten gegen den Nächſten .

3) Rechtsgelahrtheit .

Archiv für die theoretiſche und practiſche Rechtsgelehrt

ſamkeit , herausgegeben von Hagemann und Günther
3r und 4r Theil .

Claproths theoretiſch -practiſche Rechtswiſſenſchaft von

freywilligen Gerichtshandlungen 3te Auflage .

- - - - - Grundſäte von Verfertigung der Relationen aus

Gerichtsacten . 4te Auflage

Dehn Commentatio de aſlecyratione märitima .

Greve
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Greve Diſſ . de Mutatione et Revocatione teſtament ] .

Gercke Iudices in b. fratrum Beckmannorum utram -
que partem Conſil . et Deciſionum .

Haſelberg de origine et incremento pacti confrater -
nitatis Saxo - Haſſiaci .

- - = - juriſtiſche Bibliothek 2 = 48 Stü >E,

Hugo Inſtitutionen des heutigen römiſchen Rechts .
Meiſter Principia iuris eriminalis Germ . comm .

Meiſter . L. C. de fide librorum mercatorum ,

Nieper de ſequela venatoria vulgo Jagdfolge ,
Oelrichs de iure et ordine ſucced . collateralium in

feudis et bonis ſtemmaticis etc .

Poſſe über die Sonderung Reichsſtändiſcher Staats
und Privatverlaſſenſchaft .

Poſt de . H. de origine et natura iuris cenſitici he -
reditarii germanorum eiusque praecipuis differen -
tiis ab emphyteufi romana .

Seidenſticker de fundamentis iuris ſupremae poteſta «
tis circa adelpota ,

Sammlungen verſchiedener in den Churhannoverſchen
Gerichten aufgenommenen Eidesformeln , zum ges
richtlichen Gebrauch .

Tuckermann de tutore ad praeſftandas nſurarum uſa -
ras haud obligato ,

Taddel , Quibusnam reddendae ſint rationes tutelares ,
pupillo adhuc minore ?

4 ) Arzneygelahrtbeit .
Blumenbachii Specimen Phyſiologiae comparatae

inter animantia calidi ſanguinis vivipara et Oyb

Para , cum figuris ,
- “ - =- über den Bildungstrieb - Neue Auflage .
= = = - Bibliothek zn Bandes 28 Stü > .

Bontin
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Bontin , de acidorum uſu ,

Brendelii medicina legalis forenſis , cura F. G. Meieti -

Conradi de Hydrope ,
Ehmbſen de &re corrupto , einsque remediis .

Hempel . Diſl . ſiſtens diſquiſitionem MIELE
Caco -

chylia cauffa ſit febrium .

Lentins . Beyträge zur ausübenden Arzneywiſſenſchaft ,
Mithof de ſede irritamenti in Kpilepfſia .

Meier de magno velicäe felleae caleulo , per alvum

excreto .

Meier J . E. de uſu aquae diaetetico .

Murray de laude magnetiſmi ſic dicti animalis am .

bigua .

Münchs Beobachtung bey angewandter Belladonna bey
den Menſchen .

Niſſen de Polypis uteri et vaginae , novoque . ad

eorum ligaturam inſtrumento .

Reiſingeri DidT. obſervationes medicas et chirurgicas
continens .

Richters Anfangsgründe der Wundarzneykunſt , 2x u, zr

Theil . 2te Auflage .

Sager de Rheumatiſmo larvato .

Siebold de effectibüs opil in corpus animale ſanum ,

Schröder de glacie , mcdicamine .

Stieglitz de morbis venereis larvatis .

Weltzien de affectuum animi uſu medico .

Witting de tartari emetici praeparatione et viribus
medicis .

Wieters Diſl . fiſtens diſcrimen inter febrim pituito -
Jam et bilioſam .

5) Philo »
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5 ) Philoſopbie .
Philoſophiſche Bibliothek " von Feder und Meiners

2x Band .

Beneken Weltkiugheit und Lebensgenuß , oder practiſche
Beyträge zur Philoſophie des Lebens 28 Bändchen .

Evers Gedanken über das Daſeyn Gottes , Nothwens
digkeit der Tugend und Uniterblichkeit der Seele .

Feders Grundlehren zur Kenntniß ves menſchlichen
Willens und der ratürlichen Geſeke des Rechtverhals
tens . Dritte Auflage ,

Philippine , Freyin v. Knigge Verſuch einer Logik für
Frauenzimmer .

Matthiae Commentatio de rationibus ac momentis

quibus virtus , nullo religionis praeſidio . munita ,
ſeſe commendare ae tueri poſlit .

6 ) Hiſtorie , Geographie und Statiſtik .

Brieſe auf einer Reiſe von Stade nach Madraß , und
von Madraß nach Stade , von einem Churhannovers
ſchen Officier .

Eyringii Opuſcula ad hiſtoriam litterariam rei ſcho -
Jaſticae pertinentia 4, 5, 68 Stü > k ,

Gatterers kurzer Begriff der Geographie 2 Theile .

Gebhardi Fortſeßung - der allgemeinen Welthiſtorie 55r
Theil , oder der neuen : Hiſtorie 37r Theil .

Gerkens ſyn <roniſtiſche Tabellen der neueſten Geſchichte .
Gibbons 44ſtes Capitel der Geſchichte des Verfalls des

römiſchen Reichs , aus dem Engliſchen mit Anmerk ,
überſeßt vom Prof . Hugo .

Heeren über den Einfluß der Normanen auf franzöſi »
ſche Sprache und Litteratur .

Horn de natalibus epiſcoporum .

Planks Geſchichte der Entſtehung , der Veränderung
und der Bildung unſers proteſtantiſchen Lehrbegriffs ,

vom
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vom Anfang der Reformation , - bis zu Einführung

der Concordienformel , zten Bandes zte Abtheilung .

Pütters Grundriß , der Staatsveränderungen des deuts

ſchen Reichs , 6te Auflage .

- =- - - hiſtoriſche Entwielung der deutſchen Staatsvers

faſſung , 3 Theile , zte Auflage .

Quentins Beſchreibung der erſten Kirchenordnung der

Herzogin Eliſabeth von Braunſchweig .

Schlözers ' Weltgeſchichte im Auszuge und Zuſammen !

hange , zr Theil .

7) Staatswiſſenſchaft .

Principes du Droit des Gens moderne de Europe
fonde ſur les Traites et. Puſage par Mr . ( de )
Martens .

8 ) Naturkunde , Oeconomie und Technologie .

Bemanns Grundſäte der deutſchen Landwirthſchaft ,

4te Auflage .

- - = - Anleitung zur Handlungswiſſenſchaft , vornems

lich für diejenigen , welche ſich mit Polizey , Camerals

wiſſenſchaft , Geſchichte und Statiſtik beſchäftigen
wollen .

= - = - phyſikaliſch / 5conomiſche Bibliothek , 15ten Bnds

48 und 16n Bnds 18 Stü .

Erhards Beyträge zur Naturkunde und den damit vers

wandten Wiſſenſchaften , 4r Band .

Etwas über die Vortheile der Stallfütterung des Horns

viehes , nebſt einer . Nachricht von einer ſolchen

Einrichtung im Lüneburgiſchen .

Gmelins Grundriß der allgemeinen Chemie , xr und

2r Theil .
'

Laſius Beobächtungen über die Harzgebirge , zr Band .

( Annal . 4r Jahrg . 38 St . ) 29 Linnaei
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Linnaei Syſtema naturae ,
DoE

regna tria naturae .

Editio aucta , cura J. F. Gmelin , Tom . I. pars 2.

Schröters Beobachtungen über die Sonnenfa > keln und

Sonnenſle > en .

Strube Anweiſung zur Bienenzucht .

Weſtrumbs phyſikaliſch - <emiſche Abhandlungen , zten
Bandes 1s Heft .

= = Beſchreibung der Mineralquellen zu Pyrmont ,
als Anhang zu' Marcards Beſchreibung derſelben .

9 ) Philologie und Critik .

Aeſopi griechiſche Fabeln , nach dem Plan des Gedikeſchen

Leſebuchs bearbeitet , und mit einem deutſhen Wör »

terbuche verſehen von N. M. Ludewig .

Baden , Thorkelin , de cauſfis neglectae a romanis

tragoediae .

Bibliothek der alten Litteratur und Kunſt , herausgeges
ben von Tychſen und Heeren , 38 und 68 Stü .

Eichhorns allgemeine Bibliothek der bibliſchen Litteratur ,
2ten Bandes 1, 2, 33 Stüc >.

Eratoſthenis Geographicorum fragmenta edidit Gün -
ther GC. Fr . Seidel .

Hochheimers Syſtem der griechiſchen Pädagogik , 2Bände «

Lenz de fragmentis orphicis ad aſtronomiam et agri -
culturam ſpectantibus .

Lykurgs Rede wider den Leocrates , mit " Anmerkungen
zum Gebrau <ß der Schulen herausgegeben von

Sculze .
Matthiae Obſervationes criticae in Tragicos , Home -

rum , Appollonium , Pindarum .

Michaolis Ueberſetzung des alten Teſtaments ohne Ans

merkungen , 2 Bände .

= = = orientaliſche und exegetiſche Bibliothek , 24x Theil ,
welcher ein ſiebenfaches Regiſter über die. 23 vorhexs
gehenden Theile enthält ,

Michaes
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Midaelis neue orientaliſche und exegetiſche Bibliothek ,
6x Theil .

- “- =- - Zuſäße zu der vorigen Aus8gabe der Einleitung
ins neue Teſtament .

-=- “- -- Ueberſeßung des neuen Teſtaments , 1r Band ,
welcher die vier Evangeliſten und Apoſtelgeſchichte
enthält .

Münteri ,J. D. A, praecepta , ſententiae „ſales atque
ſimilitudines , faſciculus tertius .

Plutarchi Theſeus et Romulus , Lycurgus et Numa

Pompilius , recenſuit , explicavit , et indicibus ne -
ceſlariis inftruxit . H. G. Leopold .

Virgilii Opera , Uluftrata a C. G. Heyne , 2 Tomi .

10 ) Schöne Wiſſenſchaften und Künſte .

Kleine Beyträge zur hannoverſchen Dramaturgie , 18

Heft .

Wilhelmine * * * Gedichte und kleine proſaiſche Auf -

ſätze , guten Menſchen gewidmet 3 herausgegeben von

F. B . Beneken .

Bürgers Gedichte , 2Bände mit Kupfern und Vignetten .

Göttinger Muſenalmanach für 1790 . herausgegeben von

Bürger .

Geſchichte des armen Herrn von Mildenburg , von A.

Freyherrn von Knigge , 2 Theile .

Schlegels , I . A. vermiſchte Gedichte , 2r ' Theil .

11 ) Schul : und Erziehungsſchriften ,

Feders neuer Emil , oder über die Erziehung der Jugend .
Neue Auflage , '

Fröbings Bürgerſchule , ein Leſebuch für die Bürgers
und Landjugend , 2x Band .

= = = Geographie für Bürger / und ' Landſchulen , vors

nemlich der Churhannoverſchen Lande ,

Qq 2 Fröbings
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Fröbings Viaud . Ein Beytrag zur Lectüre für Kinder .

Meiers vereinigte fromme Wünſche aller . rechtſchaffenen
Schulmänner , 43 Stück .

Rafſs Abriß der allgemeinen Weltgeſchichte , xx Theil ,
2te Auflage ,

Seehaſe , " über geographiſchen Jugendunterricht .

Struve Leitfaden für den Unterricht in der reinen Mas

thematik auf Gymnaſien und Schulen , 1ſie Abtheilung .

Ummius lateiniſche Programme zur Anhörung der Ans

trittgreden zweyer neuern Lehrer am Königl . Dom zu
Beemen .

- “ = - Einladung zur Anhörung einiger Reden an des

Königs Geburtstage .

Walch genealogiſch - hiſtoriſches Leſebuch für die Jugend ,
2x Theil .

Watermeyers Leſebuch fär deutſche Schulen , 2tes

Bänden .

12 ) Schriften vermiſchten Innhalts .

Almanac de Gottingue pour Pannge 1790 . . orne de
tailles douces gravees par Chodowiecky .

Derſelbe ohne Calender , unter dem Titel :

Manuel contenant diverſes connoiſlances curieuſes
et utiles .

Andenken der Frau Landräthin v. Schulte , ' zeb. von
Stolzenberg gewidmet , von ihrem jüngſten Sohne .

Practiſche Anweiſung , die Nelken zu ziehen . Ein Ges
ſchen ? für Blumenfreunde .

Btiefe und Abhandlungen über die jezige Verfaſſung
des Kayſerlichen und Reichskammergerichts , 18 bis 48
Heft ,

Canzlers
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Cauzlers Sammlung von gedruckten Planen zu Erricht
tung aller Arten von Leſegeſellſchaften .

Göttinger Taſchencalender für das Jahr 1790 . mit
Kupfern von Chodowieky .

Obne Calender unter dem Titel :

Taſchenbuch zum Nuten und Vergnügen für das Jahr

1790 .

Lauenburger Calender für 1790 .

Calender fürs Vol ? auf das Jahr 1789 . von Fröbing«.

Erdmanns zwölf neue engliſche Tänze ,

Franke über die Deklamation .

v. Hedemanns Standrede bey Grubens Grabe .

Kerſtings nachgelaſſene Werke über die Vieharzneywiſſen !

ſchaft , herausgegeben von O. Sothen .

Kirc <manns Anleitung zur Deich -Schleuſen und Stadt !
baukanſt . 2t2 Auflage .

Käſtners geometriſche Abhandlungen , 1ten Theils zte

Abtheitung .

Lehen Benedikts von Spinoza , von M . Philipſon -

Magnetiſches Magazin , 78 Stü >.

Meiers Familiengruppe , oder Sebaſius und Euſebius .

Meiners Anweiſungen für Jünglinge zum eigenen Ars

beiten , beſonders zum Excerpiren , Schreiben , Leſen €.

Münters , - F . ausführliche Beſchreibung aller Feyerlich:
keiten , mit welchen das zojährige Amtejubelfeſt des

Herrü Conſiſtorialraty Jacobi in Zelle am 4. May

1788 . begangen iſt .

Oelzen über den Verfall der Braunahrung in Städten ,
und Mittel ſolhe wieder empor zu bringen .

"
Pockels Beyträge zur Beförderung der Menſchenkennts

niß , 18 und 28 Stü .

Rathlef , E. F. M . die erſte Epiſtel an Philon .

Q2q 3 Raccol -
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Raccolta di aleune opere poſtume di Frederico 188
il grande , Re di Pruſſia , preſe dal or ! ginal . fran -
ceſe tradotte da E. P.

Schulze kurze hiſtoriſche Erläuterung des Königl . Groß »britt . und Churf . Braunſch . Lüneb . Wappens ,
The Theatre ; or a Selection ! of eaſy Plays , to fa -

cilite the Study of the engliſh Language byEmmert :

Veber die Heyvaths +und Sterbecaſſen , beſonders über
die Celliſchen .

Vorſchriften zu einer regelmäßigen Canzleyhand, .
Wagners Anweiſung zur engliſchen Ausſprache .
Wehrs vom Papier . Neuz Auflage.

13 ) Veberſegungen .
2. Aus fremden Sprachen .

Noue Abhandlungen der Königl . Schwediſchen Akademie
der Wiſſenſchaften , aus der Naturlehre , Haushals
kungskunſt und Weechanik ; überſeßt von Käſtner , gtenBandes x2 und 2e Hälfte .

Philoſophiſche und hiſtoriſche Abhandlungen aus den
Trangactionen der Königl . Geſellſchaft der Wiſſens
ſHaften zu Edinburg , aus dem Engliſchen überſekt ,mit Anmerkungen vom Prof . Buhle .

Arteaga ? s Geſchichte der italiäniſhen Oper . Mit An /
merfungen von Forkel .

Gabert Abhandlung von der Wurmkrankheit der euros
päiſchen Hausthiere . Aus dem Franzöſiſchen von I .
A. A. Meyer .

Präſident Rebeur , über die neue preußiſche Juſtizreform .
Aus dem Franzöſiſchen .

Umſtändliche Erzählung von dem Verluſte des Halſewell ,
eines Oſtindiſchen Kauffartheyſchiffes . Aus dem Ens
gliſchen von Timäus .

Des

[7]
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Des Generalmajors von Warner ) ſämmtliche Schriften ,

„rt u. 8r Theil . Dieſelben unter dem Titel :

Feldzüge Friedrichs des Zweyten , Königs von Preußen ,

ſeit 1756 bis 1762 .

b. In fremde Sprachen .

Jacobi Abhandlungen über wichtige Gegenſtände der

Religion , ins Holländiſche vom Prof . Voorſt in Leiden ,

Knigge über den Umgang , gleichfalls . Amſterdam bey

Allard .

Michaelis Einleitung in die Bücher des alten Teſtas

ments , gleichfalls von Hamelsveld . Haarlem .

Pfannenſchmidts Verſuch der Farbenmiſchung ins Frans

zöſiſche . Lauſanne und Paris .
5

Zimmermann über Friedrich den Großen . Amſterdam ,

14) Litterariſche Lrachrichten .

Sr . Excellenz der Herr Geheimte Rath , und Conſiſtos
rialpräſident von Arnßwaldt , iſt zum zweyten Cus

rator der Univerſität ernannt worden .

Herr Viceberghauptmann von Trebra beſorgt die Hers

ausgabe der Schriften der Societät der Bergbaus

kunde zu Leipzig , wovon im Jahr 1789 . der erſie

Band erſchienen iſt .

Bey der Königlichen Societät der Wiſſenſchaften ſind im

Jahre 1789 . ernannt :

1. Zu auſſerordentlichen Mitgliedern .

Herr Profeſſor Tycſen .
- - - - Bubhle .

= “ = dZHeerven.

Letztere beyde waren vorhin Aſſeſſoren bey derſelben .

Dq 4 2. ZU
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2. Zu auswärtigen Hitgliedern .
Herr Profeſſor Rlügel zu Halle , welcher bis dahin

Correſpondent war .

Hr . Prof . William Cullen zu Edinburg .

3. Zum Correſpondenten .
Hr . Anton von Zach , Herzoglich Sachſen - Gothais

ſcher Aſtronom und Director der dortigen Sternwarte .

* “4 *

Die am 4. Junii 1789 . zuerkannten Preiſe , ſind an
folgende Studirende zu Göttingen vertheilt worden :

Den juriſtiſchen , über die wahren Gründe des
Nochts des Landeeherren , an Dingen die keinen Herrn
haben , - hielt Hr . Joh . Ant , Lud , Seidenſticker , ein
Hannoveraner .

Den mediciniſchen , über die Würkung des Opiums
auf den thieriſHen Körper im geſunden Zuſtande , Herr
Georg Chriſtoph Siebold aus Wirzburg.

Den philoſophiſchen , über die Frage : Was
bleiben vor Bowegungsgründe zur Tugend noch übrig ,
auh ohne eine poſitive Religion , erhielt Hr . Auguſt
Ü7ätthiä aus Göttingen ; und das Acceſſit , Hr . Carl
Gottlieb Melchior Herrmann aus Danzig .

nl .
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Im.

Verzeichniß der Gevornen , Geſtorbenen
und Copulirten einiger Städte , Aemter

und Gerichte des Landes , vom

Jahr 1789 .

Im Jahre 1789 .
ſind

Geboren
|

Geſtorben

män - ] weib - | über / män ? | weib- [ über Copu

lichen| lichen/haupt/lichen | lichen ' haupt| lirt

Geſchlechts| Geſchlechts | Paar
Zu Lüneburg

Zu Zelle
Zu Uelzen

Zu Haarburg
Im Amte Haarb.
I . A. Moisburg

Im Amte Wil :

helmsburg
I . Amte Ahlden] 65| 52] 117| 40| 45| 85| 35

I . Amte Rethem | 117| 104 | 221| 97| 84| "T81 64

In der Amtsvoig »

tey Cſſell

I . d. Amtsvoigt . |

Fallingboſtel
Im Gerichte

Gartow

Zu Göttingen

Zu Mäünden von

ult . Nov . 1788 .
bis 1789 «+

Z. Eimbe > k 1789 .
Zu Clausthal

In d. Stadt und

A. Elbingerode
Zu Lauenburg

Zu Otterndorfim
Lande Hadeln

In d. Grafſchaft

154 | 139| 293| 138| 143| 281) 90

115| 106| 221| 103/ 122] 225 68

34| .37| . Zt 17 : 63

91| 78) 169| 61| 85| 146 | 52

1182| 167| 349| 114 107| 22111582

74| 68| 142 | 32| 44 | 76| 30

A2):* 40) E28 288 . 523 14. MER) IS

26] 28) 54( I15| 24| -39|- 20

RIEN BOTE WELLE) VTTT21 ED 13,2 +32

944 ' ,86/ - /0. 8D) 009 17 3317
77

134 | 124 | 258 3178| 60

Diepholz 2431 2461| 489 ! 178) 153! 3311 148
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Anmerkungen .
A ) Unter den Gebornen zu Lüneburg befinden

ſi < 10 todtgeborne Kinder , mithin bey einer größern
Anzahl von Geburten , dennoch 1x weniger , als in dem

vorhergegangenen Jahre . Die Zahl der unehlich das
ſelbſt zur Welt gekommenen Kinder beträgt 29 . Es vers
Joren ihr Leben in den Stadtgemeinden , am Schurken
29 Kinder ; an der Bruſtkrankheit 48 mehrentheils Kin »

der ; am Frieſel 1 ; an der Auszehrung 37 Perſonenz
Altershalber und am Schlagfluß 253 an der Waſſers
ſucht 53 an der Gicht 3; am Krampf 11 ; am Bein

ſchaden 2 , am. Krebs 13 am Seitenſtich 1; Wöchne -

rinnen 4, Ein verſtochner Arbeitsmann hatte das
Alter von 100 Jahren erreicht .

B ) Bey den Angaben von Zelle ſind abermals

die eingepfarrten Dörfer weggolaſſen , auch die Geburten

der von anderen Orten hergekommenen , im Accouchir !

hoſpital entbundenen Perſonen , nebſt den Todesfällen

auf dem Zuchthauſe übergangen worden . Sehr auffals
lend iſt die anſehnliche Zahl der 40 auſſer der Ehe ers

zeugten Kinder , nicht weniger aber verdient von einer

vortheilhafteren , Seite bemerkt zu werden , daß unter
allen Gebornen nur ein einziges Kind todt zur Welt

gefommen ,

C ) Für die Derter Ahlden , Eſſel , Fallingbo :
ſtel und Rethem , findet ſich ein beträchtlicher Uebers

ſchuß an der Zahl der Gebornen gegen die Geſtorbenen .
Die Summe der erſteren beläuft ſich auf 637 . -Rechnet

man
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man hievon 18 Todtgeborne ab , die nicht mit unter

den 465 Verſtorbenen aufgeführt ſind , ' ſo bleibt reiner

Gewinn 154 .

D ) Im Gerichte Gartow iſt ein ähnlicher Sees

gen , ſintemal daſelbſt 54 mehr geboren als geſtorben ſind .

E ) Die Summe der Geſtorbnen zu Claustbal

begreift . 11 todt zur Welt gekommene Kinder mit unter

ſich , welche nicht mit in der Zahl der Gebornen ſtehen .

Boy der auf Johannis 1789 . geſchehenen Zählung wurs

den überhaupt vorgefunden 7919 Perſonen , Darunter

waren Kinder , bis zur Zeit der Confirmation gerechnet

2561 , Erwachſene 5358 «

F ) In der Grafſchaft Diepholz ſind 158 mehr

geboren als geſtorben , und verhält ſich alſo im Jahr

1789 . die Population gegen die Mortalität daſelbſt wie

3 gegen 2.

G ) Bey den Reſultaten der Angaben von der

Stadt Otterndorf iſt es äuſſerſt merkwürdig , daß nachs

dem ſeit länger als 20 Jahren die Anzahl der Verſtors

benen größer als der Gebornen geweſen , im lezteren

Jahre daſelbſt 52 mehr getaufet als begraben - ſind .

Gene -
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General - Transſumt aller Gebornen , Confirmir -
thümern Bremen und Verden , vom

eanemenenmemenmentnntenwameinmnzldgZNCI SZ 2 03
Gebo

Namen Eheliche || Unehe - | | Todt ,

Dei AU TpeN liche | /gebor/„ 3njpectionen , Kna ! Mäd( | ne
ui ben | hen | Kn. | . | K. | M

A. Stadt Stade 741 7 4111..71 61 005
B. Garniſon daſelbſt 22| 15

= | = | =- | = -
C. Stadt Buxtehude 22|.5 33 11918

2| 2. - -
D. Bremiſche Superintend . | 4471| 435| 18| 16)| 34 | 21
E. Altenland . Präpoſitur | 297| 328| | 9 s| 11| 8
F. Kedingiſche - - - 367| 329| | 27| 24' ! 10| 9
G. Neuhauſiſhe = - 180| 187 x8| 20| | “51 7
H. Wurſter - gr FO | E71 OU. ISE
1. Oſterſtadiſche - - y

487) 175 11) || 81 7
K. Bederkeſiſche - - | 110! I16 A 275,11 SEM
L. Bremervördiſche = - 23 7,102)91) | K S 13| 12 IO
M. Ottersbergiſche =

277
54 41: 75112412

N. Verdenſche Superintend . 438 ; 392] LT:1 22,371 207/60
Summa | 2749 26631! 1281136 1734193

Geborne Knaben 3011 . Geborne Mägdlein 2892

mehr Knaben 119
GSebor . männl, Geſchl. 3011 . Geſt . männl . Geſchl . 2051

weniger geſtorben 960

Geb . weibl . Geſchl . 2392 . Geſt . weibl . Geſchl . 1964

weniger geſtorben 928

Geboren in allen 5903 . Geſtorben in allen 4go1z .

weniger geſiorben 1888
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ten , Copulirten und Geſtorbenen , in den Herzog ?

Ixſten Jan : 4789 . bis dahin 1790 .

ren (Cop,
Confirmirt Ee Geſtorben

Summa | f j

Kna! (1. 2083
Z [Kna- Mäd | | M265 Weib Sum

ben | < en tota| | ben | < en

er
0a aar ! | lich | ( im | ma

621 . 83 5 46 3 371 5 75| 130

2,31 185 13 7 “s 14 n 40| 74

35). 35 70 PIN T1L5)8
7201 (409

u 29 | . 49

4599| : 4721 971| | 2501 271/ 5211| 228| | 2751| 291| 566

317 | 344| 661jj 177 237| 209| 446

4094| 362 766) 229 | 3315| 25: 51 ' 570

203| 214| 417| 148; L125| 231| | 107) 130] I31 261

9L| 112 ! 203' (- 41 | 53] 94| 58 ) 118 ! 128 246

206| 187| 3931 106 | 129| 256

DI 02. 20 2,390: 73 (066) Wp821

34
254 | 508| | 163 155| 308192|

295| 263| 558| ( 142 | 168 154| 347

4386| 429 ) 915) 284 | 275) 556 ) 2161 331 ) 299| 632

301112892 ' 5903 ! 1643/16961| 33391/143912051 1964| 40L15| [

Geboren 17886 : 6121 . 1789, - 5,903 » j

1789 weniger geboren 218

Todtgeboren 1788 . 835 . 1789 . 7 227 .

1789 weniger todtgeb . 8

Unehliche AUSR 23,08 178,04. 2604:

1789 mehr unehliche 25

Copulirt 1788 . 1469 . 17 89. 14394
1789 weniger copulirt 30

Confirmirt 1788 . . 3512 , 1789 . + 3239 -
1789 Weniger confirm . 173

Geſtorben % S3. 425,3 » 1789 . 4015 .

1789 | weniger geſt . 238

Gene -



610 * TASe

Genxral - Transſumt aller Gebornen , Confirmir-
hum Lauenburg , vom xſten

Namen der Städte

und Aemter .

1. Stadt Rakeburg
. - Stadt Lauenburg

I . Stadt Mslln
IV . Amt Rakeburg
V. Amt Layenburg
VI . Amt Schwarzenbe >
VII . Amt Neuhaus
VIL Amt Steinhovyſt

Summa

Geborne Knaben 694 .

Gebor . männl . Geſchl , 694 .

Gebor . weibl . Geſchl , 62x .

Geboren in allen 1315 .

Gehoren 1788 , 1315 .

Gebo

Unehe / | | Todt :
Eheliche | liche | | gebor-

Kna' /Mäd ne
ben

<Hen | Kn. | . | /Kn. M
26).

32| 4] 8 = | 1
295: M7 DNS 2199

Ex I8| | - 41 5 XT
200 ! 149| | 12]. 13 SILIT
100| Lot ] 41 zi 41 2

71 77 4 Bb ie
105 27 S4 S0 5491SI

62 SR 13174 EIE 1 REBI 13-)
614 ) 4544| 52 53! | 28124

Geborne Mägdlein 62x

mehr Knaben 73

Geſt . männl . Geſchl . 426

weniger geſtorben 268

Geſt , weibl . Geſchl . 374

weniger geſtorben 247

Geſtorben in allen 300

weniger geſtorben 515

Geboren 1789 . 1315

Aequale .

ALMERE
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ken ; Copulirten und Geſtorbenen , im Herzog -

Jan : 1789 . bis dahin 1790 .

: 1 Sf aua .. | ' Copu
Confirmirt | | irt Geſtorben

Summa

Kna/ [ Mäd | 8. | | Kna:
Kna//Mäd| 5 . | Män] | Weib Sum

ben | < en | tota| | ben | hen !/tota| | Paar [ liche | liche | ma

301. 41) ( 730 2235| 140: 33 | . . 420 ZN 2150

38123661 131- 2611 x 13 9/4) 67
26| . 24| 50 1021 20/2000, 07 224: 38

220] : 173| 393 60| 120| | 87 T021 . 21 : 2

108] I110| 218 ZIN 701: 52 68| 143

86| 76| 162 I8| 6x) 45 33| 84

L15 | 102j 217 28:42 01114 : 749 61) 126

(22|.+ 72] 143 39| 2761| 28 271) 78

694 | 62111315 211] 47Sl„ 311 374| 800

Todtgeboren 17880 57 I789 « 52 .

1789 weniger todtgeb .

Uneheliche 1768 . 57 . 1789 : 105 »

2789 mehr uneheliche

Copulirt „m 1788 , 289 . 1789 . 3IL

1789 mehr copulirt

Confirmirt 1788 . 670 . 1789 . 478 :

1789 weniger confirm ,

Geſtorben 1788 . 1005 , 1789 + 800 .

4789 Weniger geſtorben

aenmmrermennnnnenn
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IV .

VBerbeſſernde Zugabe zu der im zweyten

Stücke des dritten Jahrganges der An -

nalen befindlichen Abhandlung von ge -

ſchloſſenen Gerichten .

Von dem Herrn Licentcommiſſair von Zugo .

Wiewohl es ſeine gute Richtigkeit hat , daß theils

geſchloſſene Gerichte den erſten Grund jeßiger Vorzüge

zur Zeit des Fauſtrechts geleget haben , ſv bin ich jedoch

nunmehr völlig überzeuget , daß dieſes von denjenigen

nicht behauptet werden mag , die allem Anſchein nach

vor Alters Dynaſtien geweſen , und deren Beſitzer ents

weder Abkömmlinge der alten ſächſiſchen Satrapen was-

ren , oder doch von denjenigen Adelingis abſtammten ,

qui aliis erant potioris vel inſtructiores iurnibus , at .

que nomine der Freyherrn infſigniebantur . Ludewig
de iuribus feudorum p. 274 . und die entweder dergleis

< en mit Regalien begabte Herrſchaften von den Königen

erhalten , oder doch über die von Alters her beſeſſenen

Familiengüter den bannum regium auggewirket hatten .

Gundling de feudis vexilli p. 45 . Struv de Allodiis

Imperii p. 50 - 51 . Denn r ) ſind dieſelben von zu

großem Umfang , um ſie für urſprüngliche Pertinenzien ,

der gegen die Bewilligung der deutſchen Könige von in -

genuis beſeſſenen Erbgüter zu halten , und dieſelben ex

poteſtate dominica herleiten zu köngen , zumal da ihrer

Gerichtss
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Gerichtsbarkeit nicht nur ihre eigenen Coloni , ſondern

auch viele andere untergeben ſind . -Wie denn auch 2)

per Nobiles alsdann , wenn ſie im Gegenſalz mit den

Miniſterialen und niedern Adel ſich befinden , ſtets Sras

fen und Freyherrn angedeutet werden *), .
;

Dieweil nun aus der Urkunde in des Probſt Haren »
bergs Gandersh . Geſch , p. 1204 . dieſe Oppoſition

deutlich erhellet , und dennoc < der von Hardenberg
denen übrigen vom hohen Adel zugezählet wird ,

Charta Bodonis ſenioris et Bodonis jun , de Hom -

' borg Anno 1220 . in verbis :
Praeſentibus Nobilibus Conradi de Homböke

Thiderico de Hardenbergk Thiderico de Adenois

miniſterialibus Thiderico de Embere Riquino de

Winthuſen Henrico de Scherye militibus aliisque
quam plurimis ,

Sed quia Bertholdus et Jutta infra annos adhuc

exiſtentes conſenſum hnuic facto . adhibere non

poterant ſupra dictos tres nobiles cum Bodone

ſeniore patruo dedimus fidejuſſores ,

es auch beſonders auffallend iſt , daß in einer der
Göttingiſchen Geſch . Beſchr . P. 1. p. 54 . einverleibs

ten Urkunde allein der von Hardenberg und . auſſer

ihm

*) Dieſer hier bemerkte Umſtand iſt gar wohl in. Obs
acht zu nehinen , denn es iſt vom Hyy , Vice/Canzs
ler Struben in ! Obſerv . Juris et Hiſtor . Germ .

P+ 16 . 17 - bewieſen worden daß in Sec . XII ] , der +

niedere Adel zur Nobleſſe gerechnet ward ,

( Annal , 4r Jahrg . 38 St . ) Rr

m

<A
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ihm keine andere nahmhaft gemachte von Adel , nobiles

genann ? werden , indem Herzog Otto Puer dieſes ſein

Creditiv mit den Worten beſchließt : * quicquid D.

Bernhardus nobilis de Hardenbergk vobis promiſerit
ex parte noſtra . Erwäget man ferner die vormalige

Macht dieſer Familie , indem ſie nicht nur den Herzogen

mit bewaffneter Hand , nicht ohne Succeß ſich wider »

ſeßten ; Leibnitz . rerum Brunſv . T . 2. p. 20 . Daher

auch Herzog Otto Cocles ſich genöthigt fand , mit dem

Rath zu Braunſchweig Anno 1406 , gegen Dietrich

und Jane von Hardenberg ein Bündniß zu ſchließ

ſen , welches in mehrern azus dem beym Rethmeyer
. I1 . Cap. 46 . p- 226 - befindlichen Vereinigungsbriefe

zu erſehen iſt . Wie denn eben auch aus einer in Ori -

ginali aufbewahrten Urkunde Herzogen Albrechts vom

Jahr 1375 . erhellet , daß bemeldter Herzog denen von

Hardenberg und. ſie hinwiederum Ihm mutuelle Hälfe

ſtipulirten , mit dem Sclste Hardenberghe vnde mit

denen andern Scloten dar ſe nu to tiden in ſittet *) ,

Sondern

* ) Die von Hardenberg waren vom Biſchof zu
Paderborn mit dem Caſtro und Goriht Imbs -
Hauſen beliehen . Dietrich von Steinberg
hatte Catharinen von Hardenberg des leztern
von der Jmbshäujec Linie Schweſter zur Ehe , wos
durch dieſes Gericht an die von Steinberg ges
langte . Imbshauſen war urſprünglich eine Curtis

principalis , und deren Eigenthämerinn die Gräs
finn Adola des- Grafen Balderici Gemahlinn .
Als dieſelbe ihren Sohn Theodoric ex familia
Widekindi hatte ermorden laſſen , fielen ihre Güs
ter dem Fiſco Regio anheim , worauf ſie von

Kayſer
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Sondern auch aus dem vorhergehenden erhellet , daß fie

ſelbſt von den Herzogen von Braunſchweig mit dem

Titul Nobilis als einem caractere Dynaftarum beles

get. ſind . Ferner daß ſie häufig durc <h Heyrathen mit

dem hohen Adel z. B . Edlen Herrn von Pleß , Grafen

von Woldenſtcin , Eberſtein ! und Spiegelberg in

Verbindung getreten ſind . Lekßners Pleſſiſcher Stamms

baum und iin der Daſſelſ < en Chronik Lib .2. Cap. 4.

Scheid vom Adel in Mantiſla p. 428 - Wie denn auch ,
1290 . Woritz von Hardenberg mit Adelheiden

von Adenoys , und hinwiederum deſſen Tochter Ü7ags
dalene mit Johann Edeln Herrn von Roſtorf ſich

vermählet haben ; ſo iſt es wohl auſſer allem Zweifel ,

daß . die Herrn ' von Hardenberg von Dynaſten ab »

ſtammen *) . Und weil Carl der Große , als er die

Sachſen

Kayſer Henrico Sancto dem Stift Paderborn
geſchenkt wurden . Und da dem , beym Schaten

. 1 , Annal , p- 417 , befindlichen Schenkungsbriefe
die Clauſul einverleibet iſt : Regali authoritate
decernimus ut nulla perſona aliqua judiciaria
poteſtate in eisdem praediis ſe intromittat , niſi
advocatus ; quem ipſe Epiſcopus vel ſyorum

quilibet ſucceflorum eligat ; jo iſt alſo Imbss
hauſen fiets ein praedium de immunitate oder
geſcioſſenes Gericht geweſen .

*) Von der Ankunft der Herren von Hardenberg ,
meldet der Archivarius Hoffmann in Vol . Il . va -
riorum Saxonicorum .

Caſtrum Beveſtein von der Bever und dem
Steinfelien worauf es erbauet iſt , benannt - jeko
Hardenberg , Dieſes Geſchlecht hat anfänglich

Rr . as von



615 7a

Sachſen ſich unterwürfig machte , die richterliche

Würde denen Dynaſten in ihren eigenthümlichen Bezir

ken erblich beylegte , ſo iſt alſo wohl der Urſprung ders

jenigen Adelichen Gerichte , die vormals Dynaſtien gewer

ſen ſind , in frühere Zeiten , als da das Fauſtrecht ſich

anhob , zu ſeen .

Wiewohl von der dynoſtiſchen Abkunft der Herrn

von Adelepſen und von Ußlar , aus gedruckten oder

mir zu Handen gekommenen ſchriftlichen Urkunden nicht

ſo viele Beweißthümer herzunehmen , als wegen der

von Hardenberg im vorhergehenden beygebracht ſind ,

ſo iſt es jedoch von vielem Anſchein , daß ſie urſprängs

lich dem hohen Adel beygezählet wurden . Denn

x) werden ſie in Charta fratrum de Pleſſe Anno

1234 - denen von Hardenberg als ohnſtreitigen Viris

nobilibus , nicht nur vorgeſeßt , ſondern auch in Vers

bindung mit jenen Nobiles genannt .

Harenberg Hiftor . Gandersh . p. 1688 . in verbis :

Teſtes viri nobiles et honeſti Thitmarus et

Bodo fratres de Adelevſen . Hermannus et Erve -

frus de ÜUſslaria . Bernhardus et Guntherus de

Hardenberge .

2) Iſt

von wegen dieſes Hauſes und der dazu gehörigen

Pflege an der Leine hinab , keinen andern lupe -
riorem als Gott und den Kayſer gehabt . Noch

jeßt werden die Hardenbergiſchen Hauptgüter von

niemand zu Lehn getragen , ſondern als Erbe beſeſs

ſen . Die Lehen beſtehen aus einzelnen Parcelen
und Zehndten .
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2) I | das Gericht Adelepſen von ſo großem Um !

fang , daß die Vermuthung daher entſteht , es müſſe urs

ſprünglich eine Dynaſtie geweſen ſeyn « Zumahl

3) Die von Adelepſen ihre Güter anfänglich vom
Kayſer und Reich zu Lehen trugen , nächſidem aber

dieſelben iure allodü beſaßen , bis ſie Anno I1512 . in

die Nothwendigkeit verſeßt wurden , ihre Güter an

Herzog Erich zu Lehn aufzutragen , worauf ſie in bes

meldtem Jahr am Tage Walpurgis zum erſtenmal damit

beliehen wurden . . . Hiezu ertheilte die Gefangenſchaft ,
worinn Dethmar von Adelepſen gerathen war , die

Veranlaſſung , und deren er allererſt entlaſſen ward , als

20de , Dethmar und Cord Gebrüder und Gevettern

von Adelepſen ſchriftlich gelobten , in der Zwiſchenzeit

vom Montag nach . Miſeric . Domini als dem Tag des

vollzogenen Vergleichs und dem nächſtkommenden Sonns

abend ihre Güter vom Herzog zu Lehn zu empfangen ,

Als zu Ende des XIUten und im Anfang des XAUlten

Jahrhunderts die Eintheilung der deutſchen . Länder

nach Gauen aufhörte , fingen die Grafen und Herren

an , ſich von ihren Caſtris zu nennen , Daß die Herren

von Ußlar hierin nachgeahmet , und nach ihrem

Stammhauſe der Burg Uſlar ſich genannt haben , iſt

um ſo viel weniger in Zweifel zu ziehen , weil vom Hers

306 Friedrich Ulrich , als im Jahr 1632 . dem Ges

hneral Chilo Albrecht von Ußlar , wegen anſehnlichen

Vorſchuſſes , behuf angeworbener Kriegesvölker , das

Amt Ußlar mit - ällen ſeinen Zubehörungen , abgetreten

Rr 3 ward ,
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ward , wie völlig notoriſch anerkannt iſt , daß ſelbiges
von ſeinen Vorfahren herrühre , von denen es an die

Herzoge gelanget ſey . Zu welcher Zeit und “ auf was
Weiſe dieſes ihr Stammgut an die Herzoge gekommen
iſt , habe ich zwar nicht in Erfahrung bringen können *) z
jedoch entſteht aus dem beträchtlichen Umfang dieſes
ihres vormaligen Eigenthums die gegründete Vermus

thung , daß ſie von dynaſtiſcher Abkunft ſeyn müſſen ,

Es zeuget aber eben auch von dem Anſehen , worin
dieſe Familie ſich befand , . daß ſie von Kayſer Otto ,
Heinrichs des Löwen Sohn , als derſelbe nach ſeines
Gegenkayſers Philipp Anno 1208 , erfolgtem Abſterben
zum ruhigen Beſiß des Reichs gelangte , die Güter der
auf , kayſerlichen Befehl , wegen verübter Raubereyen ,
vertriebenen Gräfen von Sleichen , an Heinrich von
Ußlar eigenthümlich eingegeben wurden ; wovon jedoch
ein anſehnlicher Theil in fremde Hände ' gekommen iſt ,
indem nicht allein Dietrich von Ußlar den vierten
Theil der zum Alten : Sleichen gehörigen Güter ſeiner
an Heinrich von Rerſtlingerode verheyratheten Tochs
ter Beata zuwandte , ſondern auch die Gebrüder Hans

der

*),. Daß ſie Anno 1389 . anno im Beſi dieſer Güs
ter ſich befanden , will daraus erhellen : daß als im
bemeldten Jahr die Pfarrkirche St . Johannis zu
Burg Grone von Grund aus zerſtöret ward , der
von Ußlar als Paironus laicus von allen Jatras
den diejer Kirche zum Vortheil zweyer Vicarien in
Scloß U6lax diſponirte , Götting . Geſch . T . I1 .
P. 237 . et
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der Dritte und Eryſt der Fünfte die neuen Gleichen

aus Haß gegen ihre Gevettern auf Alten : Gleichen
Anno 1444 . an den Landgrafen Lydewig den Friede

fertigen von Heſſen übergaben , wozu ſie ſich bewogen

fanden , weil ihre Vettern auf Alten : Sleichen unter

den Schul der Herzoge von Braunſchweig ſich bege

ben und ihre Güter Anno 1318 . an Herzo3 Ernſt ,

Albrechts des Feiſten Sohn zu Lehn aufgetragen hats

ten . Bey ſo bewandten Umſtänden mag auch ſogar die

Yermüuthung nicht ſtatt finden , daß zur Zeit des Fauſts

rechts , die von Adelepſen und von Ußlar in Anſes

hung der Gerichte , den erſten Grund ihrer jekigen

Vorzüge geleget hätten , vielmehr iſt mit voller Zuvers

läſſigkeit anzunehmen , daß ihnen wegen ihrer Güter ,

von den Kayſern , von Alters het , die Gerichtsbarkeit

beygeleget ſey .

Die Diſtinction unter geſchloſſenen und ungeſchloſs

ſenen Gerichten , iſt auſſerhalb des Fürſtenthums Ca :

lenberg faſt überall unbekannt , und weil ihr Unters

ſcheid darin beruhet , daß jene alle Landesherrliche und

der höhern Cdllegiorum Verfügungen in ihren Diſtricten

exequiren , in leztern aber dieſes durc < die herrſchaftlis

< en Beanite geſchieht ; ſo kann ich der Meinung des

Hru . Reſtners , daß die geſchloſſenen Gerichte während

der Zeit des Fauſtrechts beſonderer Vorzüge ſich anges

Mmaßt hätten , nicht beypflichten - indem ſie nichts weiter

voraus haben , als diejenige Befugniß , die in andern

Ländern jedem jüdici civili competivt , aui nempe in -

Rr 4
cumbiät
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cumbit cuſtodia et executio legum et mandatorum
vi ſuperioritatis emanatorum

Ertel de Jurisdict . infer . Cap .4. . . 1, . *)

Dahingegen gewinnet die Meynung des Hrn , Vicet
Canzl . Struben ſo viel mehrern Beyfall , daß nemlich
die Beſter ungeſchloſſener Gerichte vielleicht aus Saums
ſeligkeit oder Furcht , die Eingriffe der Fürſtlichen Diener
fich hätten gefallen laſſen . Und daß der vormalige
Beſitz befeſtigter Schlöſſer zur Erlangung des Vorzuges
geſchloſſener Gerichte nichts beygetragen habe , ergeben
das Altenſche Gericht zu Wilckenburg und der von
Bennigſen zu Bennigſen , weil beyde mit feſten
Schlöſſern verſehen waren , dem aber ohnerachtet ſind
die Gerechtſame dieſer Gerichte äuſſerſt eingeſchränket ,
welches aus meinen ſogenannten Beyträgen im zten
Stüc des 3ten Jahrganges dieſer Annalen S . 245 und
249 . in mehrern zu erſehen iſt .

*) Jedoch leidet dieſes in Anſehung derjenigen Ges
richte , die wahrſcheinlich anfänglich Dynaſtien ges
weſen ſind , hin und wieder eine Ausnahme . . B .
die Herrn von Hardenberg ſind im Beſikß der
Obergerichtsba :keit über die durch ihr ganzes Ges
richt laufende Via Regia ( Heerſtraße ) ohne ſols
dies Jus peculiare vom Landesherrn zu Lehn ems
pfangen zu haben ,

<<
alain
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V. |

Die Uebergabe der Stadt Einbe > an die

Kayſerl . Bayerſche Armee , im Jahr

1641 .

Schluß . S . däs vorhergehende Stü , S. 2568.

Raiſon warum die Stadt Einbe > übergeben ;
oder gründlich und wahrhafter Bericht der Be -

lagerung , und aus was Urſachen die Stadt

Einbe per accord übergeben worden .

G&
4

1) Zi männiglichen unverborgen , wasgeſtalt die beyde

Kayſerliche und Bayerſche Armeen den 6, Oct . jüngſt:

hin dieſes noch währenden . 1641 . Jahrs mit . ganzer

Macht die Stadt Einbeck ſeindlich belagert mit Appros

< en bis an die Graften gangen , und von 3. Batterien

mit 5 halben Cartaunen , ſo viel Viertel und vielen

„ andern Stücken in ſelbige Stadt geſpielet , die dünne

Wälle ſehr durchlöchert und in Continuirung deſſen ein

möglichſt Avancement und Vortheil geſuchet , worauf ich
mich zwar ſeine Batterien mit Kanonen wieder zu ruis

niren alles Fleißes unterſtanden , aber . weil dazu mehr

nicht , als 2 halbe Cartaunen , deren die eine ſo neu

gegoſſen , gleich anfangs geſprungen , welche , ob ic ) ſie

wohl vornen abgeſäget , iſt ſie do < , alſobald . den erſten

Scuß wiederum aufgeſprungen , und alſo ſolches zu

vollenbringen keine Mittel gehabt .

Rr 5 2)



2) Habe ich dennoch deſſen ungeachtet , mit meiner

wenigen Mannſchaft , wie einen redlichen und unverzags
ten Officier gebährt , ſo viel des Orts Gelegenheit und

wenigen Volkskräften vermocht , mich zur defenſe und

Widerſtand derogeſtalt geſett , daß - ſowohl durch Ausfall ,
als ſonſten in etliche 100 Mann dem Feinde geblieben
und gequetſcht worden , und alſo an meiner devoir nichts
erwinden laſſen .

3) Den 12 . Oct . zwiſchen 8 und 9 Uhr des Abends

hat der Feind würklich mit Feuer in die Stadt geſpielet ,
in die 44 große Feuerkugeln darin geworfen , die derge -

ſtalt operirt , daß faſt die Halbſcheid der Stadt dadurc <
in die Aſchen gelegt , und wärender Feuersbrunſt ' > das

Auſſenwer ? vorm Thor , ſo noch nicht gar verfertiget ,
und dem Feinde mehr als der Stadt nüklich geweſen ,
geſtürmet und eingenommen , aber alſobalden wieder
daraus getrieben und die Poſten von mir beſeßt worden ,
der gleichwohl ſolches ſo wenig geachtet , daß er ſich gleich
darauf an das Werk logiret , und die Sturmbrücen ,
darmit er über die Graften , die nicht über 18 | Schuh
breit geweſen , gehen wollen , fertig gehalten .

4) Bey ſolcher Geſtaltſame und auf ſolche ' große

Feuersbrunſt und Beſchädigung ſind die Bürger ganz
ſc <würig , wiedrig und rebelliſch worden , von den Wäl «
len ? d Poſten , ohnangeſehen ich ſolches durch die Reut
terey zu verhindern mich heftig bemüht , weggelaufen,
hin und wieder über die Mauren geſtiegen , und keines

weges mehr fechten wollen , mit ausdrücklichen Worten

vorges



Ea

' ZASe 623

vorgebende, . wie es ihnen nicht gelegen , no < thulich

wäre , ihr Haus , Hof , Weib und Kinder einäſchern

zu laſſen , mit dem Bettelſtab davon zu gehen , und zus

gleich auf den Wällen zu fechten . Denn wenn alles ver !

brannt und aufgangen , warum ſie ſich denn weiter “ in

Streitpräſentiren ſollten oder könnten . Ja , was ſie

wohl endlich mit mir zu thun . hätten , mir alſo die Feis

gen gewieſen und keinesweges mehr auf ; den Wällen

können behalten werden .

5) Worauf ich nac < dem Rathhauſe gangen , den

Rath daſelbſt darüber zur Rede geſeßet , und inſtändigſt

zur möglichſten allitentz und defenſe angemahnet und

aufgemuntert , von ſelbigen aber zur Antwort bekoms

men , wie Er , der Rath , die Bürgerſchaft nicht mehr

zu Wall und Streit anhalten könnten . Sintemahl die

geſtrige Feuersbrunſt ihnen ſolche Furcht eingejaget , daß
'

ſie ſich nicht mehr wehren könnten , daß älſo ich von dem

Rath und Commun ganz hülflos gelaſſen , und ſie hins

gegen vielmehr bey ihrer conſpirirten Meuterey mit

dem Feinde zu accordiren bezielet haben .

6) Inmaßen denn gemeine Bürgerſchaft ſich ohne

Scheu öffentlich verlauten laſſen , wann ich nicht accor -

diren würde , und durc < mein Verweilen weiterer Feuer -

ſchaden und Unheil ihnen zugefügt werden ſollte , ſie

ſelbſt accordiren , um Gnade rufen , und die Thore dem

Feinde öffnen wollten . Was mir alsdenn daraus ents

ſtehen würde , ſollte ich erfahren , und wer wüſte , ob ich

die Stadt ſo elendiglich einzuäſchern , beſchädigen , zu laſs

ſen und mich zu wehren Ordre hätte ,

„ ) Hierzu
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7 ) Hierzu kommt auch: noch: ferner dieſes , daß als

durch die Feuersbrunſt der Soldateſca Commiſsbrod

verbrand , die Knechte in 5 Tagen kein Bischen Brods

bekommen , auch ihnen auf den Poſten nichts gereicht

wovden , ich den Rath zu mir erfordern laſſen , und daß

fie mir vor die Soldateſca und Reuterey etwas an Ges

treide und Fourage auf den Wall abfolgen laſſen , oder

in Verweigerung deſſen . ich «genöthiget würde , ſolches

ſelbſten zu ſuchen , alles äuſſerſtes Fleißes angemahnet :

iſt . mir zur Antwort worden , weil geſtern die Hälfte der

Stadt verbrannt und aufgangen , und das Ueberbliebene

wir auch noh wegnehmen wollten , könnten ſie ſolches

nicht geſchehen laſſen , wollten ſehen , wer ihnen etwas

aus den Häuſern nehmen ſollte , und alſo ſich ſämts

lichen dahin verbunden , mir keine hülfliche Hand zu

bieten .

g) Nun habe ich nicht allein lange zuvor und ehe die

Belagerung jemals angefangen , weil uns das Waſſer

leichtlich benommen , fürzukommen , und einen Vorrath

an Mehl und Brod zu verſchaffen , auch daß die anges

fangenen Werke vollends auszufertigen , gehörigen . Orts

nicht allein in Schriften angeſuchet , ſondern auch . in

Verbleibung deſſen , über den damahls beſorgenden , jekt

aber erfolgten Fall expreſie proteſtiret , daß ich derents

wegen künftigen Urtheils entſchuldiget und quit ſeyn

wolle ; zumahlen aber auch zugleich zu anfänglicher Ans

kunft des Feindes , durch währender Belagerung der

Stadt , wie gern ich auch gewollt , 50 und mehr Thaler

Botenlohn anbieten laſſen , ja meine 2 beſten Pferde

dazu
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dazu in Wind ſchlagen wollen , dennoc < aber niemand

finden oder haben mögen , der deswegen einigen münd !

lichen Bericht , will nicht ſagen , Schreiben an Zhre

Färſtl . Gnaden oder meinen Hrn , Obriſten übertragen

und bringen können ,

)

9) Wie nun ſolche innerliche Meuterey und Wider !

ſebzung ich gern remedirt , und die Bürgerſchaft mit

Gewalt zur defenſe anſtrengen wollen , ſo habe ich doch

die Macht nicht gehabt , angeſehen , daß mir der Feind

in allen Poſten , ( ſolche zu mainteniren man ſich ohne

das , viel zu ſchwach befunden )- ſtetig auf dem Halſe ges

legen , die Bürgerſchaft auch ungleich ſtärker als ich

geweſen , derwegen ich es alſo in Geduld verſchmerzen

müſſen , auch mit meiner wenigen Mannſchaft auf Wall

und Poſten , alles möglichſten Fleißes conſerviret , und

ohnabgeſchreFt des Feindes fernerer intention und

Anſatz erwartet «

10 ) Der denn folgende Nacht nac < der Feuersbrunſt

mit Laufgraben und Approchen , ſo wohl vor den Zuls

lerſerthor , als hinter dem münſter , allwo die Graf

ten ganz trucken geweſen , bis an die Graften , wie zu !

glei am Oſter : Oldvendörfſer ! und Bender : Thor

ſehr nahe gangen , das Hullerſer Thor mehrentheils

ruiniret , alle praeparatoria zum Hauptſturm fertig ge

halten , und wie hernach der Feind ſelber geſagt , von

jeder Compagnie 12 Reuter dazu commendiret gehabt,

da dann aus den äuſſern Hornwerken wegen abgeſchnit;

tenen Paſſes meine dahin geſeßte Knechte nicht liberiren ,

no <
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no < heraus bekommen können , der Wall auch ſeiner

weit umher begriſſenen Situation nach dermaßen ents

blößt und unbeſeßt geweſen , daß an jedem Poſten nicht

mehr als beygefügte Sub lit . A. delineation remon -

ſtrirxet , ſiſtiren , und keine Abwechſelung der Poſten vors

nehmen können . Da denn ich bey ſolcher Beſchaffenheit
ſo wohl des innern als äuſſern Feindes , ( welche Aufs
rühre denn durc < die Ueberläufer ſonder allem Zweifel
dem Feinde kund , und alſo zu ſeinem Vortheil dienſtlich
worden ) zu keinem Sturm , wie wir vor Augen geſehen ,
noc<h auch ſelbigen mit meiner wenigen , wieder ſo große
Menge Volks des Feindes in einige Wege auszuſtehen ,
mich mehr baſtant gefunden , viel weniger auſſer Augen
ſcheinbarer Uebergang wegen großer feindlicher Force

meine Soldateſca beſonders ſolchen äuſſerſt anguſtirten
Fall zu Ihro Fürſtl . Gnaden Dienſten erretten und
ſalviren können . Dennoch aber viel eher Leib und

Leben mit Uebergebung des Orts zu laſſen , als ſonſten
dem Feinde etwas zu Willen zu ſeyn , die reſolution

gefaſſet , zufolge deren guch , meine wenige , verhungerte ,
arme Knechte , auf ihren Poſten ich Tag und Nacht zum
continuirlichen Fechten dergeſtalt angehalten , daß ſie
darüber , wie leichtlih zu erachten , ganz ermüdet und
matt worden . Bey ſolcher meiner Reſolution zu verbleiben ,
habe ich alle Mittel geſucht , die Bürgerey wiederum auf
die Poſten zu bringen , aber nichts bey derſelben erhale
ten können . Weil ich dann geſehen , daß meine treus

herzige Vermahnung bey der Bürgerſchaft nicht mehr
hat in Acht genommen werden wollen , auch die Macht

nicht
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nicht mehr gehabt , ſie mit Gewalt zum Gehorſam , oder

daß ſie den armen Knechten ein Stü Byod geben ſolls

ten , zu bringen , und dahero nicht möglich geweſen , den

Ort mit ſolcher geringen Mannſchaft zu erhalten , oder

dem Feinde einen weitern Sturm auszuſtehen ; wie

denn auh Capitain Steinhof ſelber geſteht , daß wenn

er no 3 Compagnien gehabt , ingleichen Capit . Volger

geſteht , daß es ihm unmöglich ſeine Poſien zu erhalten ,

ingleichen Capit . Eickmeyer , daß wenn er noh 200

Mann gehabt hätte , wäre es doch nicht zu viel geweſen ,

die verfallenen Poſten damit zu erhalten , habe ich in

ſolcher Erwegung den Accord mit aller Officier Bewillis

gung eingehen müſſen , wiewohl ſich etliche unterſtehen ,

ſolches zu leugnen , und daß ſie keine Wiſſenſchaft darum

gehabt , iſt doch ſolches richtig , und ich es ihnen viel

anderſt erweiſen will .

11) " Wobey jedoch zuforderſt auch wohl zu conlideri -

ren , daß erwehnte Stadt LEinbeck nicht der Gebühr

nach fortificiret und verſehen , zu welchem Ende zwar «

unterſchiedliche Werke angefangen , jedoch nicht ausges

fertiget und perfectionirt geweſen , wofür und um wels

< er allein der nöthigſten Verfertigung wegen ich , und

zwar vor der Belagerung ſo wohl bey der Oſterodiſchen

Regierung , als meinen Hrn , Obriſten ſchriftlich mehrs

mals ſollicitirt , aber keine würklice Erforderung dar »

über erfolget , alles Inhalts meiner ſchriftlichen Docus

menten , auch daß es wohl ermeldten meinen Hrn , Obris

ſten ſelbſt wohl bewußt iſt .

12 ) Hat alſo ſchließlihen jedweder Ehrliebender

Cavalier ſeiner beywohnenden Diſcretion nach hieraus
;

ohnſchwer
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ohnſchwer zu erſehen , und vernünftig zu erachten , ob

nicht dieſe erheblihe Excuſen und Motiven mi von

allen einiger liederlihen Uebergabe ungleich gefaßten

Opinion zu Erhaltung meiner wohlhergebrachten Ehr
und Reputation an ſo hellem täglichen Sonnenſchein
releviren und entſchuldigen ,

Verzeihniß der Poſten und Auſſenwerke , der

Stadt Einbeck , wie dieſelbe beſerzt geweſen .

Zu der Stadt und deren : Auſſenwerken habe ich

ohngefähr in die 500 Mann , nemlich 344 Muſquetier
und 166 Piquenier gehabt ,

Davon waren verlegt in die Erihsburg 35

Gequetſchte und Kranke 24
Summa derer Perſonen , ſo ich zur defenſe

nicht brauchen können 60 Mann «

x) Weiters iſt das Hornwerk hinter dem
Münſter Thor beſeßt geweſen , ſo abges
ſchnitten worden , mit 72 - - -

2 ) Das Ravelin vorm Oſterthor 36 = =

3) Das Hornwerk vorm Altendsrfer Thor ,
ſo alſo zerfallen , daß laut 6 Zeugen Aus :
ſage , man mit einem Pferde hinaufreiten
können - - - - 72 - -

4) Das Hornweck vorm Benderthore ,
welches noch nicht fertig geweſen 84 = = >

5) Das Hornwerk vorm Hullerſer Thor ,
ſo av < nicht fertig 14 “ =

6) Das Tieſter Thor in Auſſenwerken 24 = =

Summa deren ſo in Auſſenwerken geweſen 312 Mann .

Dieſe
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Dieſe zu obiger Summe der 60 . gethan , thut 372 Mann .

Sind mir alſo 128 . allein zur Defenſion der

Wälle und ganzen Stadt überlaſſen
worden 7 128 Mann ,

Da . nun obbeſagte unbrauchſame 69 Mann

zuſamt den 72 abgeſchnittenen von 500
abzezogen werden , befindet ſich , daß ich
in allen gegen den Feind mehr nicht ges
brauchen können , als - - 370 Mann .

mit welchen ich die weitläuftige und unverfertigte Auſſens

werke zuſamt der ganzen Stadt defendiren oder einen

Hauptſturm ausſtehen können , läßt man ohnſchwer einen

jeden und männiglichen judiciren ,

Sottfried Sriedrich von Görggen .

Verantwortung der Stadt EinbeX an den

Braunſchw . Lüneb . General , Landgraf
von Heſſen .

Durclauchtigſter , Hochgeborner Fürſt ,
Gnädiger Herr !

Ew. Fürſtl . Gnaden zu zweyen verſchiedenen malen an

Bürgermeiſter und Rath der Stadt Vinbeck gnädig
abgegangene Schreiben , haben Selbe nicht allein die

vom Hrn . Major von Sörgzgen , und deſſen nachges
ſekßten Officieren wider . uns mit höchſter Unwahrheit
zur Bahn gebrachte Bezüchtigungen , ſondern auch

welchergeſtalt den 29ten hujus ein General- Kriegsges
richt des Hrn , Majors Sache halber gehalten werden

ſolle , auch daß wir inzwiſchen unſere exculpation , auch
der Uebergabe dieſer Stadt und dabey vorgegangenen

Verlauf gründlichen Bericht ohnfehlbar einſchien ſolls
( Annal , 4r Jahrg , 38 St . ) Ss ten ,
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ten , in gebührender Reverence und Unterthänigkeit

ableſend ſattſam verſtanden , bedanken uns unterthänig ,

daß Ew . Fürſt ! . Gnaden uns darüber gnädig hören ,

und Dero Dehuf die geringe Friſt verſtatten wollen .

GSleichwie wir nun uns vielmehr des Himmels Fall

als ſothane vom Hrn . Commandanten Görnzgen der

ſonſt gute Freundſchaft zu uns geſucht , ganz unmeritir !

ten Zunsthigung und ungetreuen Freundſchaft vermut

thet : Als müſſen wirs nebſt andern ſeinen bey dem

Commando committirten erroribus dahin geſtellt ſeyn

laſſen und wird derſeibe uns nun hinwieder nicht vers

denken , - daß wir zu Rettung unſerer und gemeiner

Stadt Ehren , guten Namen , auch kundbare Unſchuld

dasjenige , welches ihm etwa zu vernehmen unanges

nehm ſeyn mögte , mit beſſern Grunde und Wahrheit ,

wie er gethan , Ew . Fürſil . Gnaden und der ganzen

ehrbaren Welt klärlich vor Augen ſtellen . Haben dems

nach das factum ſo viel vor dieſeemahl zu unſerm

intent dienlich , in ebliche wenige Articul verfaſſen und

in praeſent . zweyer darzu requirirten Notarien und

Gezeugen aidlich abhören laſſen , wie beygelegtes Ins

ſtrument darüher aufgerichtet mit mehren docirt und

im Munde führt . Und ob nun wohl Hr . Obriſiwachts

meiſter Görgep - . und deſſen nachgeſelßzte Officiere uns

ſere Bürgerſchaft beſchuldiget , ob hätten dieſelbe den

Wall verlaufen , leer ſtehen laſſen , in der Stadt vers

krochen , und gar nicht fechten wollen . So erfreuen

wir uns denno < von Herzen , daß kein ohnpaſlionirter
Biedermann mit Beſiande und Wahrheit wird ſagen

können .
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können . Das Contrarium hat Hr . Major Görtzgen

und andere Officiere bey währender Belagerung ſelbſten

befennen müſſen , wie teſtis 1, 2. 3- 4- 7- 24 . 25 . 26 .

bey den 32 . Articul ausdrüclich ausſagen3 ; dürften

auch verwetten , daß bey Hrn . Obriſtwachtmeiſter und

theils deſſen Officierern eine ſothane Courage zu fechten ,

als unſere Bürgerſchaft bey währender Belagerung ges

habt , verſpüret worden . Videatur teſt . 1. ad Artic . 6.

10 » teſt . 2. a3d Artic . 4. et 10 . teſtis 3. et 10 . teſt . 4.

ad Artic . 10 . telt .6- ſazt ad Artic . 10. daß er und

Jochen Weidemann Hru . Commandanten bey der

. Niedermühle zitternd und bebend angetroffen , wüſte

richt ob aus Furcht oder Froſt geſchehen . Teſtis 8.

ſagt : daß freylich wahr , daß bey der Bürgerſchaft beſſere

Courage zu fechten , als theils hohen Officieren gewes

ſen . Ibidem teſtantur reliqui teſtes ad hunc articulum ,
Wollen uns geliebter Kürze halber auf aller Gezeugen

Ausjage , welche über die ad punctum primum geſekte

Articul befragt worden , ingleichen alle bey uns einges

flehete Frembde , die ganze Stadt und Bürgerſchaft ,

auch männiglich berufen haben , nicht zweiffelad , daß

dieſelbe einhelliges Mundes wider Hr , Commendanten

ſtehen , und von der Bürger Tapſer : und Standhaftigs

keit gnugſam Zeugniß werden geden müſſen , - Was den

andern Punct , daß nemlich die Bürgerſchaft die Sols

daten , wenn ſie Holz langen wollen , geſchlagen , betrift .

So wird bey ſothaner Bezüchtigung eine ' unverantworts

liche fallacia beganaon , indem dabey nicht berichtet

worden , wie die Soldaten den Bürgern das Holz , wels

S3 3 < es
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< es die Bürger zur Verbaunng des Walls , welche Ar -

beit ihnen ja allein obgelegen , wie die Gezeugen beym

Articulo - 22. und 23 . einhelliges Mundes ausſagen ,

mit Gewalt wegnehmen und verbrennen , uti teſtis 6.

ad Articul . 44 . ' teft . 9. ad Artic . 43 . deponiren , oder4

auch , wenn die Soldaten der Bürger Häuſer und Blans

ken ruiniren ; . und die Bürger das ihrige defendiren

wollen , wie - teltis . ' 5. et 28 . ad punctum ſecundum

artic . 43“ et “ſeg. gnugſam ausfagen . Sollte dann

dabey zwiſchen dem einen und andern Privatbürgern

und Soldaten , wie ſich bey allen vorhergehenden ' Belas

gerungen und dergleichen Occalionen gemeiniglich zu

begeben pflegt , Unwiil und Verdruß vorgangen ſeyn ,

wird daſſelbe totam univerlitäatem nicht , noh weniger

die privatos ſuum defendentes , quae defenſio omni

Jure licita , adeo ut defenſor propriae ſalutis et ' re-

rum ſüarum in nullo peccaſſe , videatur , praegravi -

ren können , wie daſſelbe wenns nsthig , und ohne das

nicht klar znug mit gutem Grunde weitläuftiger deduciret

werden könnte . Wir können uns nicht gnugſam vers

wundern , daß Hr . Commendant , als ein vornehmer

Cavalier ſich nicht ſcheut , mit ſothanen ungegründeten

Dingen , zur : Bähn zu kommen , dann wann über Ges

walt und unverantwortliche inſolentien zu klagen : ſo

haben wir arme Leute und unſere arme Bürgerſchaft

große Urſach dazu . Ew . Fürſtl . Gnaden wollen in Gnas

den belieben , ſich was bey dem puncto ſecundo und

deroſelben Articulen von 16 , 20 , 22 und 27 Gezeugen

deponiret , unterthänig referiren zu laſſen , So wers

den
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den Dieſelbe gnädig berichtet werden , daß in der großen

Angſt und Feuersnoth die Reuter und Soldaten den

armen Bürgern den höchſten Nachtheil und Schaden

zugefüget , indem ſie denſelben die Häuſer aufgelaufen ,

Tiſche , Kiſten und Laden erbröchen , alles was bey

Handen , und ſie angetroſſen , weggenommen , wie daſs

ſelbe , wenns nöthig , noch weiters mit vielen redlichen

Leuten , ja den Verbrannten ſelbſien kann bewieſen wers

den . So iſt auch drittens eine rechte boßhafte Auflage ,

wann uns und gemeiner Bürgerſchaft eine rebellio , und

daß zu Bezeigung Derſelben ein Schus vom Walle in

- das ravelin , welches Hauptmann Steinhof beſtans

den , beſchehen ſey , beygemeſſen werden will , verwuns

dern uns nicht weniger , daß der Commendant ſeine bes

gangene errores mit ſothanen unerfindlichen Feigenbiäts

tern beſchönen und bede > en will . Wir ſind für Gott

und der ganzen Welt : verſichert , daß uns und unſere

Bürgerſchaft Aufſtand und rebellion zu erwe &en , nies

mals in unſere Gedanken geſtiegen , wiſſen - auch Gottlob

gar wohl , was ſothane factiones für erſchrefliche graus

ſame effectus und viel ſchwere Verantwortung mit ſich

fähren . Beſagen auch die bey dieſen dritten Puuct abs

gehörte Gezeugen das purlautere contrarium , dahin

wir für dieſesmal dieſes Puncts Verantwortung geſtels

let haben Ie

Gleiches Carls iſt auch die vierte Bezüchtigung ,

wodurch uns beygemeſſen , daß wir den. Soldaten die

Lebensmittel verweigert , alſo gar , daß dieſelbe in 5

Tagen kein Brodt gehabt , und . daſſelbe mit Thränen

Ss 3 fordern
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fordern müſſen . Denn gleichwie die allhier logirende

Compagnien, ' weil das Magazin für der Zeit erleert ,

die Stadt länge geraume Zeit allein verpflegen , und

alle 10 Tage 50 Malter Ro &en und Gerſten reſpective

darauf , und alſo in effectu auf 800 Mann mit Offi -

cieren das Commiſs hergeben müſſen . Als iſt denſels

ben auch bis an die lekte Stunde , das Commiſs richtig

und ohnfehibar gereichet worden . Wie daſſelbe bey dies

ſen dritten Punct aydlich abgehörten Proviant - Schreis

bers und Commiſs- Beckern teſtimoniis und von den

Officierern ausgeſtellte Quitungen richtig zu belegen .

Iſt derowegen dieſe Bezüchtigung aber eins , ne quid

gravius dicamus , eine verweisliche Beſchuldigung , vor ?

ab , weil die meiſte Bürgere ihre Officier und Sol :

daten , ſowol vor , als in der Belagerung aus guten Wil »

len geſpeiſet , daß auch die Soldaten andern ihr Com -

miſs - Brod verkaufen fönnen , auch der Commendant

dagjenige , welches nicht verbrannt , bey ſeinem Abzuge

mivweggenommen , prout deponit teſtis 7. ad/artic . 65

66 . 67 . teſt . 8. ad artic , 66 . teſtis 17 . ad artic . 67 .

Sonſt iſt notorium , wird auc < Commendanten

und ſeinen Officierern nicht geſchenkt werden , wie die

Soldateſca ſowol Reuter als Fußvolk mit den Fürſtl .

anhero geflüchteten Bedienten , auch Bürgerſchaft hers

umgeſprungen , daß auch der 27ſte Zeuge bey dem 48 .

Artic . ausſaget , daß ſie dieſelben bey 50 und 60 Stüks

ken weggenommen haben . Zſt dahero nicht zu vermus

then , weil ſie ihr Commils - Brod richtig , ja überflüſſig ,

daß fie auch ihre Pferde , Kühe und ander Vieh damit

| ausfüt :
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ausfüttern können , wie bey den 69 und 70 . Articul

von 10 und 11 Gezeugen helles und klares Mundes

deponiret wird , “ empfangen , daß ſo großer Mangel

unter ihnen geweſen , daß ſie ia 5 Tagen kein Brodt ges

habt , oder auch daſſelbe mit Thränen fordern müſſen ,

Dafern auch einziger Mangel , wie doch nicht beſchehen ,

eingefallen ſeyn ſollte , wäre den Oflicieren veraatworts

licher geweſen , das Brodt ihcen Pferden und Kühen

zu entziehen , und den Soldaten zu geben , als dieſelbe

beſchuldigtermaßen hungern und darüber weinen zu laſs

ſen . Die fünfte und leßte Beſchuldigung , daß wir und

unſere Bürgerſchaft durch die angezogene Bedrängungen

den Commendanten zum Accord gezwungen , dagegen

wollen wir der ad punctum quintum abgehörter Ger

zeugen Ausſage auch Beylage 4 . B. et C. als Copias

maniſeſti geſelßt haben . Seind auch in unſern Gewiſs

ſen , auch für der ganzen ehrbaren Welt gnugſam vert

ſichert , daß wir den Hrn , Commendanten feinen Anlas

noch Urſach zum. Accord gegeben , auch alles , was er

darin gethan , und vorgenommen , hat er vor ſich ohn

unſere Zuziehung verrichtet . Als wir aber vernommen ,

daß er mit dem Feinde des Accords halber in tractaten

geſtanden , hat uns unſerer ſchweren Ayd und Pflicht

halber , womit wir dieſer Stadt und Bürgerſchaft ver ?

wandt , nicht anderſt gebären wollen , denn gleicherges

ſtalt auf elzliche Accords Puncie zu gedenken , und ſo

viel müglich uns zu verwahren . Gleichwie wir nun

durchaus nicht zweifeln Ew . Fürſtl . Gnaden ob dieſer

unſerer unterehänige höchſt fleißige Bitte , Dieſelben

Ss 4 gnädig
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gnädig geruhen , die wider uns und unſere " arme Bürs

gerſchaft etwa ungnädig gefaſſete ' luſpicion fallen , uns

alles was ferners vom Hrn . Commendanten und Oft -

cierern wider und über uns ſowohl bey den abgeſepten
Puncten , als auch ſonſten künftig eingebracht werden

wird , communiciren , und bey dieſer Sache nicht übers

eilen laſſen , auc < unſer Gnädiger Fürſt und Herr ſeyn
Und verbleiben wollen . Deſſen getröſten wir uns in Uns

terthänigkeit gänzlich und ſeyn Ew . Füärſtl . Gnaden mit

unſern beſimsglichſten Dienſten in Unterthänigkeit aufs

zuwarten und zu dienen ganz willig . Geben unter uns

ſern Stadt Secret , den 27 , Noyemb . 1641 .

Ew . Fürſtl . Gnaden

unterthänige

Bürgermeiſter und Rath der Stadt Einbeck , *)

*) Dieſer Vertheidigung des Magiſtrats ſind 15 Quis

tungen über geliefertes Commißbrod auf 5 undtxo
Tage beygefügt , vom 9gten Sept . bis 9ten Oct . 1641 .
welche zur Erſparung des Raums hier weggelaſſen
werden .

Gründ -
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Gründliche Widerlegung Dero ex adverſo dem

Generalkriegsgericht übergebene verſchiedlichen

Schriften . In peinlichen Sachen Anklägern

ex officio Fürſtl . Braunſchw . Lüneb . General -

Gewaldigern Hanß Köhler contra Major Görß ?

gen und Conſorten peinl . Beklagten .

praeſent . . den. 26 . NoV . 1641 .

Der Durc <hl . Hochgeborne Fürſt und Herr , Herr IJo -

hann , Landgraf zu Heſſen , Graf zu Cagzeneli :

bogen , Dietz , Ziegenhayn und L7idda : . hat . vers

nommen , was Major Gottfried Friedrich von

Görgzgen und Conſorten auf die von Sr . Fürſtl .

Gnaden dem Geveral- Kriegsgericht übergebene Klage

und Fragſtüuc relpondiret , und zu ihrer praetendirten

exculpation eingewand und vorgebracht , Str . Fürſtl ,

Gnaden acceptiren drob das Dienſame , dem Widrigen

feyerlich widerſprehend . Und weil bey dem erſien

Fragſtüe der Major geſtehet , daß er vermöge ſeiner

dem Hauſe Braunſchw . und Lüneb . abgeſtatteten

ſchweren „ Eyde und Pflichten verbunden und ſchuldig

geweſen , den ihm anvertrauten Poſten Einbeck , wie

einen redlichen Cavalier gebühret , bis auf den lekten

Mann tapfer zu erhalten , ſo wird ferner gefragt , ob

dann der Major , wie auch ſeine bey ſich gehabte Olt -

eier ſolchen ihren hohen Verpflichtungen ſich gemäs bes

zeigt und ihr devoir und Schuldiafeit ſowohl vor , als

in der Belagerung der Stadt Einbeck alſo praeſtiret

und erwieſen , daß ihnen nichts imputiret worden , ſons

Ss 5 dern
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dern ſie gnugſom entſchuldigt und von angeſtellter Klage
abſolviret und . lo8geſprohen werden können . Sr ,

Färfil . Gnaden haben den General - Auditeurgnädize
Ordonance exrtheilet , daß über dieſen. Caſum nach dem

Bönigl . Schwediſchen Articuls - Briefe judiciret
und geſprochen werden ſolle . Nun vermag obermeldter

Articuls - Brief untern titul von Aufgebung der Ves

ſtungen mit deutlichen klaren Worten , daß keine Ves

ſtung aufgegeben oder ein Commendant vor entſchuls

digt gehalten werden ſolle ; er hab den x) die äußerſte

Hungersnoth , alſo daß nicht das geringſte mehr übrig

geweſen , wovon ein Met &ſche zu leben vermögte , für

Augen geſtellet und erwieſen . 2 ) Daß die Soldaten

keine Entſeßung zu hoffen gehabt , und ſie wehrloß ge

macht worden , und dann 3) wann gewis nicht anders

zu vermuthen geweſen , alſo taß die Veſtung gleichwohl

in kurzer Zeit dem Feinde mit des Kriege3volks erlegung

und Abgang in die Hände gerathen müſſen .

Den erſten Punct oder requilitum betreffend , ob

nemlich ſolche Hunger8noth vorhanden geweſen , daß

nichts mehr übrig , wovon ein Menſch zu leben , wendet

zwar der Major vor , er habe in 20 Wochen kein Pros

viant mehr in dem Magazin gehabt , wiewohl es an

behörigen Oertern gnugſam erinnert , maßen ſich auch

bey der Capitainen Ausſage auf Sr . Fürſil . Gnaden

übergebenes 5tes Fragſtucke befind2t , daß die Soldaten in

5, " ebliche in 4 Tagen fein Commiſs - Brod bekommen .

Es berichtet aber der Landſchafts - Syndicus Licen -

tiat Engelbrecht dagegen beſtändig , daß die Bürgers

ſchaft
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ſchaft alle 10 Tage , bis er etwa 6 vder 7 Tage vor der

Belagerung weggereiſet , 50 Malter Kornfrüchte in die

Magazine liefern laſſen , und ſonſten in allen Dingen

willfährig ſich bezeiget habe , maßen dann der Stadt

Einbeck an Sr . Fürſtl . Gnaden gethanes Schreiben

mit mehrern nachfährt . So haben auch die heyden '

Rittmeiſters Bennigſen und Schrader bey dem z5ten

Fragſtu > deponiret , und berichtet , daß die Bürger den

Reutern behufiges Futter und V7ehl gern und wile

lig gereichet , darum ja auch der Commendant , ſo mehr

als die Rittmeiſter zu commendiren , und das Gouver -

vement gehabt , ſolches vor das Fußvolk bey ſo geſtalten

Sachen , da es ad extrema gekommen , von den Bürs

gern zu erheben , oder in deren Verweigerung ſie durch

zureichende Mittel dazu zu compelliren gehabt . Ueber

das hat ja der Commendant geſehen , daß der annoc <

vorhandene Vorrath , da die Stadt übergehen ſollte ,

- ohn daß dem Feind ? zu Theil werden würde , drum

er in der Zeit eine , viſitation anſtellen , ſich auf etliche

/Monat proviantiren , die proviante an ſolche Derter ,

wo ſie vorm Feuer ſicher geweſen , bringen laſſen ſollen ,

in noch mehreren Betracht , weilen faſt eine geintine

Rede , wie man noch vor Wolffenbüttel geſtanden ,

gangen , daß es Einbeck gelten würde , dahero der

Commendant in der Zeit vigiliren und von allen man -

quementen ſeinen vorgeſeßten Hrn . General zeiili <

unterthänigen Bericht thun ſollen . Und ob er wohl

vorgibt , daß er ſolches mit Fleiß verrichtet , berichten

doch Sereniſlimi des Hen , Generaln Fürſtl . Snaden

: dage :

639



640 Zafer

dagegen , daß Sr . Fürſil . Gnaden ihm dem Commen -

danten einsmals in „Schriften verwieſen , daß ev nicht

fleißiger correſpondirte , und von einem und andern ,

ſo etwan ermangeln mögte , unterthänige apertur thäte ,

hätte er darauf geantwortet , daß er an die Fürſtl . Oſtes

rodiſche Regierung . die Mängel- . berichtet , und von

daraus remedirung erwartete . Hätte auſſerdem , Sr ,

Fürſil . Gnaden das geringſte nicht aviliret , womit . er

fich zu entſchuldigen . hätte , Im übrigen vermeldet auch
der Accord , daß vornemlich deren - Officierern ihr
großes und kleines Vieh möge frey auspaſſirt werden ,

muß derowegen die Hungersnoth ſo groß nicht geweſen

ſeyn , daß deshalber der Commendant , die Veſtung aufs

zugeben Urſach gehabt . Den andern punct betreffend,
daß die Soldaten keine Entſeßung zu hoffen gehabt ,
und ſie wehrlos gemacht , kann von Major Görtzgen
und Conſorten fkeinesweges erwieſen werden , in Bes

tracht die Armee nyr etwa 5 Nacht vor Einbeck geſtans

den , man auch den. Commendanten des Succurſs alles

mal vertröſtet , und zuießt zu deſſen gewiſſen Verſiche -

rung eine Loſe mit den Stücken gegeben hätte . Deros

wegen der Commendant ſeinen gethanen vorigen Ers

bieten nach ſich ritrerlich hätte ' halten und der gewiſſen Hoffs

nung hätte leben ſollen , daß man einen Plat von ſols

<her importance - nicht unentſeßet würde gelaſſen haben .

Vielweniger ſind die Soidaten wehrloß gemacht , zumal

ſie noH Meiſter vom Walle und allen Auſſenwerken ,

vermöge des Commendanten und aller Officierer beym
zzten Fragſtü > gethanen Bericht , geweſen , wie ſie mit

dem
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dem Feinde in Accord ſich eingelaſſen - Und ob wohl

der . Commendant und ekliche Capitains allhier vors

wenden , der Feind hätte ſie von dem einen Hornwerk

durch ſeine approchen ganz abgeſchnitten , alſo daß fie

die Ammunition vom hohen Zwänger durch Lunten

herunter laſſen müſſen , ſo hat doch feiner bey des

Majors . defenſional Fragſtüde ausgeſagt , daß der Feind

mit ſeinen approchen in die Graft vom Walle gangen ,

und dadurch die in dem Auſſenwerke , gelegte Soldaten

ganz von dem Walle und Stadt ſepariret hätte , mit

wie viel mehr größer Gefahr aber hätte er ſol <e färmen

müſſen , da ihm gleichſam das Werk im Rücken gelegen ,

und er dahero allerhand confulion und Behinderung

„zu befahren und von fornen und hinten einer Attaque

ſich zu beſorgen gehabt . Muß derowegen auch allhier

fallen und ſcheitern gehen , was bey dem andern punct

die abgeſchnittene - Hoffnung zum Succurs,,und daß "die

Soldaten ſollten ſeyn wehrlos 10ER Keren
werden mögte .

Der dritte punct , ob gewis nichts anderſt zu vers

muthen geweſen , als daß die Veſtung gleichwol in kur«

zer Zeit dem Feinde mit des ganzen Kriegesvolks Erles

' gung und Abgang in die Hände gerathen müſſen , iſt

von hoher impottance und Wichtigkeit , und muß das

hero wohl poncveriret und erwogen werden ? Der Com -

mendant wendet zu ſeiner exculpation vor : 1) Es habe

die Bürgerſchaft ſich ganz widerſpenſtig erzeiget und

nicht fechten wollen , dahero er 2 ) zu ſchwach an Volk

geweſen und den Sturm nicht erwarten , oder denſelben

abs :
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abſchlagen können . 3 ) Es wären ' die Auſſenwerke

an eklichen Oertern verfallen und keines ausgebauet , die

Graften theils tru > en , und die Bruſtwehren an eklis

< en Orten nicht 3 Schuh di > geweſen , daß man auch

zum Sturm keine Preſſe nöthig gehabt , ſondern mit

truknen Fuß - den Wall hinangehen können , derowes

gen ſchließlichen . und zum 4 ) der Ort alſo beſchaffen

„geweſen , daß er ' bey ſo geſtalten Sachen länger nicht zu

erhalten , ſondern die folgende Nacht mit Sturm übers

gangen ſeya würde .

Den erſien Einwurf betreffend , daß die Bürger ſich

ganz widerſpenſtig erzeiget , und nicht fechten , ſondern

accordiren wollen , berichtet der Commendant bey St «

Fürſtl . Gnaden 17ten Frageſtu >E ſelbſc , daß fie ſolches

nicht gegen ihm , ſondern ändere als Hauptmann Pfeifs
fer und Hauptmann Chardon geredet , ſo doch vermöge
ihrer Ausfage ſolches ebenmäßig von den Bürgern ſelbſt
nicht gehört haben . Und den Fall geſekßt, daß die Bürs

ger theils ſich ſol <er Rede vernehmen laſſen , hätte doch
der Commendant auf ſolche verflogene Reden , die er

nicht ſeiber von den Bürgern gehört , nicht accordiren ,
ſondern ſich des rechten Verhalts erkundigen , ſolche meu -

tenirer zur Haft bringen , und an den ſchuldigen ein

exempel ſtatuiren , auch alles daſſelbe , was bey ſolchem

Zuſtande einem tapfern Commendanten gebühret , äuſs«
ſerſtes Fleiſſes verrichten , und ſeinem abzeſchwornen

Eyde und habender Ordre gemäß ſich lieber bis auf den

lesten Mann halten , als durch ſolche liederliche Uebers

gabe
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gabe den Staat eines ganzen Fürſtenthums evertiren

und . über einen Hauſfen werfen ſollen . Das 2do der

Commendant an Mannſchaft wegen der praetendirten

rebellion und Abfall der Bürger nicht balſtand ges

weſen , des Sturms zu erwarten , oder denſelben abzus

ſchlagen , iſt zu merken , daß er bey Ihr Fürſtl . Gnaden

dritten Fragſtü > ausſaget , daß ſeines Wiſſens die 6

Cowpagnie - zu Fuß 500 Mann ſtark geweſen , wiewohl

ſie ſich auf 600 ſtark bey ihrer Hinkunft angeben , auch

zu Einbe > dem eingenommenen Bericht nach , ſo Fark

verpflegen laſſen haben . Es berichtet auch Rittmeiſter

Schrader beym 26ſten Inquilitional - Interrogatorio ,

daß ſie bey die 200 Pferde ſtark geweſen , auch Rittmeis !

ſter Bennigſen beym 34ten Sr . Fürſtl . Fragſtüc > ge -

thanen Bericht nach fich erbotten , daß die Reuter abſteis

gen , im Mangel der Knechte , zu Fuß fechten ſollten ,

wäre alsdann die Garniſon zum geringſten 700 Mann

ſtart geweſen , ſo Dienſte thun und im Sturm zu ge ,

brauchen wären geweſen . Ueber das hat ja Hauptmann

Völger beym 8ten und Hauptmann Schneider beym

ten Fragſtück deponiret , daß jeder mit Rotten ſeinen

Poſten auf dem Walle gehabt . Maßen au < der Com-

mendant ſelbſt in ſeinem zwanzigſten defenſiv - Frags

ſtücke ſezet , daß er auf gedachten Poſten des ' Watles ,

ohn was in den Auſſenwerken und Reſerve geweſen ,

x8 Mann gehabt , womit er den Wall ſo lange der

Feind ſich der Auſſenwerke nicht bemächtiget , wohl de -

fendiren können , in noc < mehrern Betracht , das Haupt »

: mann
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mann Chardon , Hauptmann Schneider , Eich :

meyer , Steinhof und Pfeiſſer bey des Majors 22 .

FragitüF eydlich ausſagen , daß alsdann der Feind auf

dem Wall ſtürmen können , wenn ex der Auſſenwerke ſich
bemächtiget , und vermag Hauptmann Pfeiſfern Auss

ſag ? am bemeldten Orte , daß er nur gewänſcht , daß der

Feind an ſeinem Ort zu ſtüymen verſucht hätte . Hat
nun der Feind noch kein Auſſenwerk inn gehabt , ſo hät

er auch nicht recta und gleich zu , der Auſſenwerk unge :

achtet , den Wall hinangehen können , wie der. Com -

mendant bey ſeinem gten und xzten Fragſtück vorgibt ,
davon doch Hauptmann Chardon , Rittmeiſter Schra :

der , Capitain Eichmeyer und Capit . Pfeiffer an bes

meldten Ort nichts wiſſen wollen , Capit. . Schneider ,

Steinhof und Völger aber deponiren , daß er bevor

das Werk haben müſſen , ehe er ſtürmen können , daraus

dann erfolget , daß ſo lange der Feind kein Auſſenwerk

eingenommen , ſich darin abgeſchnitten und . vergraben ,
er keinen Sturm auf den Wall thun , und die Werke

im Rücken liegen laſſen wollen , Drittens ſchüttet der

Commendant für , es wären die Auſſenwerke verfallen

und feines aufgebauet , die Graften theils tru > en und

die Bruſtwehren an eklichen Orten nicht 3 Schue di >

geweſen , daß man auch zu den Stürmen keiner Preſſen
nöthig gehabt , ſondern mit tru > nen Fuß - den Wall hino

angehen können . aber ſelet - er der Com -

mendant in ſeinem 4ten FragſtüE , daß das Werk vorm

Tieſterthore ganz unverfertigt geweſen , und dem Feinde

mehr als ihm zu Nut kommenz darauf deponiren die

Capi -
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Capitains beym obermeldten FragſtüäE , daß zwar ſolche
Werke nicht allerdings fertig geweſen , auch noch daran

gebauet worden . Daß es aber dem Feinde mehr , als

dem Commendanten nüßlich geweſen , will keiner - geſtes

hen . In Betracht wenn dem alſo , ja der Feind ſo

liederlich ſich nicht wieder daraus treiben laſſen , und

es ſo bald verlaſſen hätte . Daß auch das Werf vorm

Altendörferthor , woſelbſt Hauptmann Eichmegpyer ſeinen

Poſten gehabt , des Commendanten bey ſeinem 15 .

Fragſtüe vorwenden nach , ſo ganz verfallen ſeyn gewes

ſen , darauf ſagt bemeldter Eichmeyer und Hauptmann

Pfeiffer eydlich aus , daß ſolches Werk zwar ziemlich

verfallen , gleichwohl aber ein verpalliſadirter Abſchnitt

drin geweſen , worin er ſich auf ein oder andern Fall

retiriren können . Das Werk vorm Benderthor , ſeßzee-

der Commendant in ſeinem 19 . Frageſtück , ſey ebens

mäßig ganz nicht ausgebauet , auch die Bruſtwehr alda

nicht zur Hälfte darum geweſen3 ; dagegen vermeldet

Hauptmann Steinhofen eydliche Ausſage beym bes

meldten Fragſtü , das Werk ſey nicht recht fertig gewes

ſen , hätte derowegen in der Belagerung ſteis daran

bauen laſſen , woraus dann zu vernehmen , daß die

Bruſtwehr ſchon muß . aufgeſezt und ziemli <ermaßen

verfertiget ſeyn , Die übrigen Werke ſeynd alſo beſchafs

fen geweſen , daß Hauptmann Schneider auch beym

21 . Fragſtü > ſich vernehmen läßt , er wolle ſeinen Poſten

wohl mainteniret haben . . Sonſten praetendiret der

Major in ſeinem 10 . Fragſtüfe , es ſey die ( Sraft hinter

den Ufünſter ganz trucken geweſen . Dageren aber

( Annal , 4x Jahrg , 36 St . ) Tt ſagen
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ſagen die Capitains beſtändig aus : Hauptmann Stein »

Hof ſaget - er hätte es nicht geſehen ; Hauptmann

Pfeifer , habe es gehöret aber nicht geſehen ; Eich »

meyer wüſte es nicht daß es gar truc >en geweſen ,

Schneider ſo ſeinen Poſten allda gehabt , hätte es von

ſeinem Yeutenant gehört , DVolger weis es nicht , Ritts

meiſier Schrader ſagt , ſey nicht viel Waſſer drin ges

weſen , Capitain Chardon , habe es auch nicht geſehen ,

daß alſo kein einiger Officier mit ſeiner Ausſage des

Commendanten Vorwurf . beſtärket , da er ſetzet die

Graft ſey ganz tru >en ' geweſen . Wär auch ſchon die

Graft an den Ort trucken geweſen , . wie man ſolches an

vielen Veſtungen hat , hätte doh der Commendant an ſels

bigen Ort mit Palliſaden und Spaniſchen Haſpeln ſich

verwahren und dem Feinde nicht deſto minder allerhand

herzhaften Widerſtand und reliſtence thun ſollen , und

ſolches um ſo viel mehr , weilen Hauptmann Chardon ,

Volger „ Schneider , Eichmeyer , Pfeiffer und

Steinhof eydlich ausſagen , daß der Feind noch keine

Preſſe geſchoſſen , auch an den Wall nicht ſtürmen köns

nen , er hätte dan müſſen die Auſſenwerke haben , Maßen

ab ihrer relponlion bey des Majors 22 und 23 . Frag !

ſtücf zu erſehen . Ob dann pro 4to der Platz alſo bes

ſchaffen geweſen , daß er gegen den Feind länger bey ſo

geſtalten Sachen nicht zu erhalten geweſen , ſondern die

folgende Nacht übergehen wollen , da berufet ſich ebens

mäßig der Commendant auf der Rittmeiſter und Ca -

pitains Kundſchaft und Gezeugnis , Geſtalt ſolches in

ſeinem 31 . und 36 , Fragſtüs zu erſehen , darauf ants

wors
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wortet der Hauptmann Pfeiſſer an berührten Orte ,

wie er vermeinte , wollte ers noch eine Weile gewagt

haben . Hauptmann Eichmeyer und Volger , das

mögte der Commendant wiſſen , Rittmeiſter Schrader

und Bennigſen wiſſen es niht , Capitain Chardon

kann nichts darauf antworten , zumahl ihm nicht bes

kannt , wie ſtark der Wall beſezet , Daß die beyden

Rittmeiſter ſollen geſagt haben , was es dann vor Dienſte

dem Herrn wären , den Ort , welcher dieſe Nacht mit

Sturm übergehen würde , nicht erhalten , und no < dazu

die Völker verlieren . Darauf ſind ſowohl die Rittmeis

ſters , als Capitains eydlich abgehört . Die Capitains

ſagen aus , ſie haben es nicht gehört . Die Rittmeiſter

läugnen , daß ſie es ſollen gegen den Commendanten

gedacht haben , wie bey ihrer depolition auf des obers

wehnten 36 . Fragſtü mit mehrern zu erſehen .
Als nun ob dem allen Sonnenklar erhellet , daß der

Commendant ſo wenig wegen Mangel behuffiger Les

bensmittel , als gänzlicher abgeſchnittenen Hoffnung zu

einigen Succurs zu accordiren genöthigt 3; weniger

erwieſen njorden , daß wegen Mangel des Volks und

Verfallung der Werke der Ort alſo beſchaffen , daß er

nichts deſto weniger ſofort dem Feinde zu. theil würde

geworden ſeyn , zu reiſſer Trwegung , daß wenn ſchon

ein oder ander Werk verfallen , oder Sturmpfähle und

palliſaden daran gemangeit , Er in der Zeit , da faſt

im ganzen Lande ruchtbar war , daß es Einbeck gelten

mögte , die Werke repariren und mit Strurmpfählen
ergänzen laſſen , av < Dero Behuf in ſolchen hohen

Nothfall ſowohl der Officierer , als Bürger und anderer

S7 7 vom
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vom Adel und hereingeflüchteter Bauerpferde ſich bedies

nen , und ſich in der Zeit als ein vigilant Commen -

dant , ſo nicht alles bis auf die lezte Noth , ſparen und

verſchieben müſſen , bezeigen ſollen 3; dem aber zuwider

nicht allein Steinhof auf . des Majors 32 . Fragſtü >,

allwo er fraget , ob er etwas verabſäumet , ſo einem

Commendanten gebühre , ausſaget , daß er in der Bes

lagerung zwar das Seine gethan , hätte er ſich . aber

vorhero beſſer vorgeſehen wäre wohl gut geweſen 3 ſon ?

dern auch Hauptmann Eichmeyer auf des Majorn 35 .

Fragſtu > berichtet , daß wann er ihn um Nothwendigs

keiten angeſprochen , Er ihn angeſchnarchet , und nach

ſeinen Poſten verwieſen , auch wie der Accord allbereits

hinausgeſchikt , geſagt härte : Er käme um ſeinen Halß ,

wollte die Geiſelers wieder hereinfordern und . es nicht

thun .

Dem allen nach ſo begehren vor Hochgedachte Sr .

Färſtl . ( Gnaden gnädig , dieſe - Sache in General - Kriegess

gericht reiflich und vernünftig zu erwegen , und darauf

ohn fernere Verweilung zu erkennen und auszuſprechen ,

welchergeſtalt Major Sörtzgen , als welchen " ſeine eigne

Conſcientz überzeuget , daß er unre < t gethan , wegen

dieſer liederlichen vor ſein eigen Haupt , ohn gehaltenen

Kriegesrath , auch rechte Befrag ? und Zuziehung bey

ſich gehabter Officierer beſchehenen Uebergabe und ges

machten Accord andern zum exempel zu beſtrafen ,

vor eins . Zum andern weil auch die Rittmeiſter , Capi -

tains und andere Officiers , gleichwie der Commen -

dant dem Hauſe Braunſchw , und Lüneb . ſich mit

ſchweren
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ſc <weren ! Eyd und Pflichten verwand gemacht , ſie auch

denen zufolge dem Commendanten bey ſeinem unzeitis

gen Vorhaben und Beginnen widerſprechen , ſich 0pp0 -

niven und da er auf ſeinen Vorhaben beſtanden , unter

ſich einen Commendanten erwählen , ſich tapfer weh

ren , und lieber mit einander Ihren hohen obligo ges

mäß , bis auf ihrer Seelen Ausgang iſich ritterlich ges

gen ihre Feinde bezeigen , auch viel lieber ſterben , - als

durch eine ſo ſchleunige Uebergabe das ganze Land in

die äußorſte Gefahr und unüberwindlichen Schaden ge !

ſtürzt haben ſollen . Sie auch zwar - ihrem Vorgeben

nach , eins und anders ſich vernehmen laſſen , und gegen

einander eritinert , die Sache ihnen aber kein Ernſt

geweſen , in Betracht ſie endlich ſtil geſchwiegen , und

alſo tacendo den Accord mit beliebt und darin vers

williget , ſo ſtellen Sr . Fürſtl , Suaden dem General -

Kriegesgericht vernünftig zu bedenken , ob nicht berührte

Officier hieran unrecht und wieder ihre Pflicht gehandelt ,

auch dahers dein Commendanten gemäß zu beſtraffen

ſeyn . Sr . Fürſil . Gnaden zweifeln nicht , das General -

Kriegesgericht in dieſer Sache unpartheyiſch und ſc <hleus

nig procediren werde , Geſtalt ſich deſſen Se . Fürſil .

Gnaden in Graden verſehen , und demſelben mit Gnas

den wohl beygethan verbleiben . Signat . im Fürſil ,

Hauptquartier Hildesheim den 37ten Novembr .

Ann . 1641 ,
3

4Hanß Röhler ,

General - profos .

+) 2 Urthel
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Urthel und abgeſtattete Uhrfehde .
Demnach - wir endesbemeldte wegen der am 14ten Oct .

dieſes annoch lauffenden 15641ſten Jahrs an die Kays

ſerl . Parthey beſchehenen Uebergabe der Veſtung

Einbeck den 2. Decembr . vor das Fürſtl . Braun

ſchweig Läneb . General - Kriegsgerichte geſtellet , und

darin laut folgender Urthel / welche von Wort " zu

Wort alſo lautet :

Ja peinlihen Sachen Hanſen Röhlern Fürſtl .

Braunſchw . Läneb . General - Gewaldigern Anklägern

von Amtswegen an einen , wieder Obriſten Wachtmeiſter

Gottfried Friederich von Görgen , geweſenen Com -

mendanten in Einbect , wie auc ſeine bey ſich gehabte

Rittmeiſtere , Capitains , Lieutenants , Cornets , Fähns

drichs , und andere Uater /Officier , Reuter und Sols

datein insgemein Beklagte andern Theils , die Uebergabe

der Veſtung Einbeck betreffend 2c-. Erkennen wir

Praeſident , General - Auditeur und ſämtliche Aſſeſſo -

res dieſes General - Krieges ! Gerichts , nach angehörs

ter Klage , darauf angenommenen Bericht und geführ »

ten Beweiß , na fleiſſiger Erwegung aller Umſtände

und von Jedem Theil vorgebrachten mündlichen ; und

ſchriftlichen Verantwortung , daß bemeldten Obriſts

wachtmeiſter Sottfried Sriedrich von Sörzzgen mit

nichten gebühret hätte wegen vorgenannter unerfindlis

<hen Urſachen die Veſtung Einbeck an die Kayſerliche

partie ſo liederlich zu übergeben : Sondern er daran

zu viel und unrecht gethan , auch wider ſeine dem Hauſe

Braunſchweig und Lüneburg abgeſchworne ſchwere

Cyd
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Eyd und Pflichten und derowegen andern zum Exem -

pel mit . dem Schwerd vom Leben zum Tode gerichtet

und beſtraffet 3 die * * * aber , wie av < ** *, darum , daß

ſie wieder den unzeitigen Accord nicht mit Eraſt geres

det , und ſich dem Commendanten gebührlich 0pp0o -

niret , Ihre Charges genommen , ſie bey der , dem

Major dictirten Straffe , und Execution perſönlich ſtes

hen , und dieſelbe anſchauen , auch ſich vermittelſt eines

Cörperlichen Eydes , daß ſie wieder das Hauß Brauns

ſchweig und Lüneburg Zeit ihres Lebens nicht dienen ,

oder deſſelben Bediente und Unterthanen dieſerwegen

beleidigen wollen , verpflichten . Die übrigen * * * aber ,

ſo zwar dem Commendanten ſich hart wiederſezt , gleich »

wohl aber ſolches mit noc < größern Ernſt und Eifer

hätten thun , und ihre andere Cameraden an ſich gezos

gen haben ſollen , in der nechſien ſchärfſten Occalion ,

dieſe macul durch eine ritterliche That eluiren und wies

der abwiſchen , auch ' ſich dadurch wiederum renomi : t

machen . Und dann zulelzt die * * * ; weiln ſie durch ihr

Stillſchweigen ſo viel zu verſtehen gegeben , daß ihnen

der Accord nicht zuwieder geweſen , allhier im Fürſtl .

Hauptquartier drey ganze Monath alle Tage 3 Stun ;

den Scildwache ſtehen . Die Unter! Ofliciers aber

und gemeinen Soldaten , als welche durch dieſe ſo ſchleus

nige Uebergabe in keine geringe Verkleinerung gerathen ,

bey der nechſten ſchärfſten Occaſion alſo emploiret

werden ſollen , daß ſie ihren hierunter periclitizenden

Namen durch eine tapfere , mannhafte That wiederum

ergänzen ſollen , Geſtalt wir ſie Beklagten denn ſamt

Tt 4 und
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und ſonders , ſo wol Officier als Reuter und gemeine

Knechte kraft dieſes rechtmäſſigen Ausſpruchs dazu con -

demniren und verdammen von Recbtswegen . Pronun -

ciatum im Fürſtl , Hauptquartier Hildesheim den aten

Decembr . Anno 1641 .

Obverſto Schlüter Praeſident Mpp.
Anthon H7eyer Oberſte Mpp-
Staats Nlbre < t General - Auditeur Mpp.

Jacob Schwarze Oberſilieutenant Mpp -

Joachim Peizer Ovorſtlieutenant Mpp.

Joachim Zerſen Oberſtlieut . Mpp .

Anthon Körner Major Mpp .

Gottfried von Sparren Najor Mpp .

Jobann Zerſen Major Mpp -

Johann Abe ! s General -OQuartiermeiſterMpp.

Barthold Huntemann Rittmeiſter Mpp.

Heinrich Tyieling Ritimeiſter Mpp.

Valentin Uieyer Capitain Mpp.

Andres Arends Capitain Mpp .

Zacharias Sdrieber Capitain Mpp.

Andres Grever Capitain Mpp -

Jobann Rohde Capitain Mpp .

Gavriel Paul Capitain Mpp .

Borenz VTeyer Lieutenant Mpp .

Peter Rayſer Lieutenant Mpp -

Chriſtoph Bleebuſch . Lieutenant Mpp .

condemnizet und verdammet werden : So geloben

und ſchweren hiemit wir einen Cörperlichen Eyd zu Gott ,

: daß
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daß wir nun und zu allen Zeiten wieder das Hohe Fürſil .

Hauß Braunſchweig und Lüneburg und Dero geſamte

Land und Unterthanen nicht dienen , auch dieſes gegen

uns geführten proceſſus und endlicher Condemnation

halber ſo wenig durch uns ſelbſt , als andere , quf keis

nerley Weiſe und Wege an vor Hoc<hgedachten Hauſe oder

auch Sereniſſimi des Herrn Generaln Fürſtl . Gnaden ,

deren beyderſeits jetzigen oder künftigen Bedienten , Uns

tetthanen , noch jemands anderſt , E : ſey auch wer er

woll ? , ſo - bey und mit diefer Sachen umgangen , oder

zu thun gehabt , nicht rächen noch ahnden laſſen , ſon !

dern als eine wohlverdiente " Strafe acceptivren und

annehmen wollen , Alles getreulich ſonder Argliſt und

Gefehrde , ſo wahr uns Sott helfe und ſein heiliges

Wort . Zu mehrer Urkund und Feſierhaltung , haben

wir dieſe Uhrfehde mit eigenen Händen unterſchrieben .

So geſchehen im Fürſtl . Hauptquartier Hildesheim den

17ten Decembris Anno 1641 ,

* * * * *

H5M * * . * »

*„ *

Legitima Retorfſio .

Kund und zu wiſſen ſey hiermit jedermänniglichen,
als der Durchl . und Hochgeborne Fürſt und Herr , Herr

Sohann Landgraf von Heſſen , Graf zu Caßenelnbogen ,

Diel , Ziegenhayn und Nidda , des Hochfürſtl . Hauſes

Braunſchweig und Lüneburg Hochwohlverordneter Ge-

neral , Unſer gnädiger Fürſt und Herr , gnädige Ver -

ordnung gemacht , daß wegen Sr . Fürſtl , Gnaden an

Tt 5 Major
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Major Gottfried Friedrich von Görgen und Con -

ſorten , habenden Anſpruchs dieſe Woche ein General .

Krieges ! Gericht , und wir zu Endesbemeldte dazu citi -

ret werden ſollen , wir auch Sr . Fürſtl . Gnaden Befehs

lig zufolge uns am: 29ten Novembd . niedergeſetzet , Klag

und Antwort gehöret , die Sache darauf reiflich und

vernünftig und nach unſerm beſten Verſtande in dem

vierten Tag erwogen , und uns darauf eines rechtmäſſis

gen Ausſpruchs und Urthels verglichen , Derohalben

auch vor Hochgedachter Sr . Fürſtl . Gnaden auch uns

die gnädige reſolution ertheilet , daß ſie mit unſern ges

thanen Spruche friedlich wären , und wir als redliche

Leute auch unſern abgeſiatteten Pflichten gemäß judici -
ret und geurthelt hätten , auch keiner von Beklagten bey

publicirung des Urthels , daß ihm Unrecht geſchehen ,

ſich beſchweret hat , dagegen wir aber in glaubhafte Er

fahrung bringen , daß von ekßlichen Oſticiern und ans

dern Leuten allerhand paſlionirte diſcurſen geführet ,

die Urthel dilputiret , und als wenn wir wieder unſern

Eyd und Gewiſſen gehandelt , und nicht recht geſprochen ,

geredet und diſcurriret werden will , So haben wir

nicht umhin gekonnt zu manutenirung unſers redlichen

Namens , auc <h Erhaltung des dem General - Kriegs
Gericht competirenden reſpects alle diejenigen , ſo obs

angezogenermaßen von uns ein ſolches beymeſſen wollen ,

vor Meineydige , loſe , leichtfertige , Ehrvergeſſene Leute

zu halten , auch davor zu aeltimicen , bis ſie uns eines

wiedrigen überführet , und vermittelſt eines rehtmäßigen

Anſpruchs im öffentlichen General - Krieges : Gerichte ,

daß
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daß wir nicht recht judiciret , erwieſen haben : Bis da?!

hin wir bey dieſer unſer Vergleichung und gefaßten re -

ſolution beſtändig verbleiben . Urkund unſer eigenhäns

digen Unterſchrift . Signatum Hildesheim den aten

Decemb . 1641 ,

Anthon Meyer Mpp- Anthon Körner Mpp.

Joachim Zerſen Mpp . Johann Abels Mpp.
Heinrich Thieling Mpp -

Staats Albrecht Mpp. BVatentin Meyer Mpp.
Jacob Schwarke Mpp - Barthold (RUNCRAGG

Mpp-
i

lzer Mpp . Andres Ahrens MPpp-
bel EEE

M
Zacharias Schrieber Mpp .

Gottfried yon Sparr Mpp. Johann Rohde Mpp.
ga8 ever Gabriel Paul Mpp.

Ordre an den General Gewaldiger Hanß Köh -
ler wegen Execution der Urthel .

Von Gottes Gnaden Johann Landgraf zu Heſſen , Graf

zu Cakenelnbogen , Dieß , Ziegenhayn und Nidda 2c.

Den General Gewaldiger Hanß Köhlern geben wir

hiermit Oräre , daß er am künftigen Montag , wird

ſeyn der 15te dieſes Monats Decembris die am andern

bemeldten Monats wieder Major Gottfried Friederich

von GSörkgen und Conſorten im General - Krieges : Ges

richt publicirte Urthel auf dem Stadtmarkte alhier

Morgens um 9 Uhr ſo viel bemeldten Major und die 2

Rittmeiſtere , wie auch die 3 Capitains belanget , öffent

li < exequire , nach beſchehener Execution die Ritts

meiſtere und Capitains wiederum zu ihren Logiamen -
tern bringe , und bis zu- unſerer fernern Verordnung

mit Schildwachen wohl verwahren auch ſich durch nies

manden
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manden dieſer Execution abwendig machen laſſe , es

wäre dann Sache , daß wir ihm zu einem wiedrigen beors

derten , und die Execution ſelbſten ſuſpendirten 3 Das

bey die Juſtitz behörige Fusvol ?k haben wir alſchon durch

den Herrn Commendanten alhier commendiren laſſen ,

und wird es ihm daran , wie auch an würklicher Hands »

bietung deshaiber nicht ermangeln . Sollte auch einer

oder der andere von den Rittmeiſtern und Capitainen

ſich der Juſtitz mit der That opponiren und mit der

Güte in locum ſupplicii bey die Execution ſich nicht

ſtellen wollen , denſelben hat er dur < zureichende Mittel

dazu zu vermögen , und ſich hiernach praecile zu achten .

Geben in unſerm Fürſtl . Hauptquartier Hildesheim am

gten Decembr . 1641 .

Ordre an den Obriſten Waldauer wegen der

Lieutenants , ſo Schildwache ſiehen ſollen .

Sohann Landgraf zu Heſſen 2c.

Edier, Veſter , Lieber , Beſonder . - Wir ſetzen auſſer

Zweifel , , den Hrn . Obriſten werde gnugſam wiſſend

ſeyn , welc <hermaßen die Lieutenants , ' Cornets und

Fähndrichs ſo mit in Einbe > geweſen,cin dem General -

Krieges ! Gericht condemniret , 3 Monath , alle Tage

3 Stunden in Unſern Fürſil . Hauptquartier darum

Schildwache zu ſtehen , daß ſie nicht mit Ernſt wieder

den . Accord geredet , ſondern mit ihrem Stillſchweigen

ſo viel zu verſtehen gegeben , daß ihnen derſelbe nicht

zuwieder geweſen , Wir auch nachmals zwarn gnädig

verordnet , daß zum Beſchluß und damit ſich feiner die -

ſer
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ſex dictirten Strafe zu beſchweren , berührte Officier

auf eklihe Fragſiük examiniret und nac Befindung

eines oder andern mit ihnen ſolle verfahren werden .

So können wir dennoc < ' aus ihren depoſitionibius und "

Ausſagen nicht finden , daß ſie bey vorgeweſenen ' AcC-

cord ihre Shuldigkeit ſolchergeſtalt erwieſen , daß ſie

det interponirten Straffe ; allerdings zu entheben . Bes

fehlen derowegen den Herrn Obriſten hiemit gnädig , er

wolle commendiren und anordnen , daß bemeldte Offi -

cier , deren jeßo 4 Lieutenants und ein Fähnrich allhier ,

ſo wir an den Herrn Obriſten verweiſen , alle Tage bis

zu unſer anderweiten Verordnung ' allhier vor Unſern

und Unſers Herrn Vettern , Herzogen Chriſtian Ludo *

wigen Liebd . Logir wie ſonſten die gewöhnlichen Sente -

nellen ausgeſeßt 3 Stunde Schildwache ſiehen , auch

Morgen früh den Anfang dazu machen müſſen , ' und

kann der Herr Obriſt commendiren , daß Vormittages

2 und Nachmittages auch 2 ihre ' Stunden abſtehen ,

damit ſie deſto ſchleuniger wieder zu den Compagnien

gehen können . Wollte auch jemand täglich 6 Stunden

„ſtehen , könnte er in anderthalb Monathen wieder zu

der Compagnie gelaſſen werden , und wollen wir ſolches

einem jeden frey geſtellt haben . Wir verſehen Uns

des Herrn Obriſt ohnfehlbaren Verordnung und verbleis

ben ihm mit Gnaden wohl beygethan und gewogen .

Geben im Hauptquartier Hildesheim den x. Decembr .

1641 .

Einbec >. Rg . -

VL
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Von einigen höchſt nachtheiligen Waſſer -

fluthen , welche Münden und umlie -

gende Gegend betroffen , als Beytrag

zu der Sammlung von Waſſerfluthen im

erſten Stück 4ten Jahrganges der Lane

des - Annalen , Seite 42 ,

Die Stadt Münden hat eben ſo , wie andere deutſche

Städte , ein und anderes Jahrbuch , ſo unter manchers

ley und abwechſelnden Gemiſche vom wahren und fals

ſchen , nicht blos die Orts ? ſondern auch auswärtiger

Gegenden Begebenheiten , theils längſt verlebter , theils

neuerer Zeiten aufſtellen , allerdings gehabt , und der

Nachwelt in Copien überliefert . Redenden Beweis

hievon geben die hier und dort befindlihe und von

manchen Inhaber mit ängſtlicher Sorgfalt aufbewahrte ,

allein durch Unfähigkeit der Copiſten entſtellete Abſchrifs

ten ſattſam an die Hand . Man iſt mit ihnen ſo

unſäuberlich verfahren , daß auf den erſten Anbli >

es jedem gleich augenfällig wird , wie ſolche das Ges

präge der Unrichtig - und Unzuverläſſigkeit an der Stirne

tragen . Es ſtehet daher von ſelbigen , zumal ſie ohnes

hin theils äußerſt mager , theils blos ſo hingeworfen

und verworren ſind , nicht anders als nur mit großer

Behutſamkeit , und vorher unternommener ſcharfen

Prüfung
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Prüfung , kaum einiger Gebrauch zu möchen . Hieraus

wird man es ſich von ſelbſt ohne Mühe leicht erklären ,

warum aus ſchuldigſter Achtung gegen die Leſer , ich bey

Anfährung der hier vorgefallenen Waſſerfluthen mit

gewiſſer Vorliebe den vorzüglichen Beweis für deren

Gewißheit und Höhe durch Steininſchriften erkieſet

habe .

Vor dem Jahr 1342 . habe ich aber aller ausſpähens

den Bemühung ohngeachtet , überall keine Meldung

oder Nachricht von einer vorhergegangenen ältern Waſs

ſerfluth , deren Möglichkeit doM wohl nicht zu bezwets

feln ſteht , hier auftreiben können . Site iſt alſo als

die erſte ganz auſſerordentliche und denkwürdige Uebers

ſchwemmung anzuſehen . Laut der Jahrbücher ſtellete

ſich ſolche nach einem ſechstägigen anhaltenden Regen

mit Nord - WeſtWinde den 9ten Julius ebengedachten

Jahres ein , und verlor ſich allererſt gänzlich nach ſieben

Tagen . Der hohe Stand dieſer grauſenvollen “ und vers

heerenden Fluth , in welcher nicht nur eine große Ans

zahl von Menſchen , als eine Menge aller Gattungen von

Thieren ihren Untergang gefunden , iſt ſowohl auſſer ?

Halb als innerhalb der St . Blaſius - Kirche an Kirchens

pfeilern nebſt andern nachher ſich begebenden plözlichen

hohen Waſſeraufſchwellungen genau bemerket worden .

Der erſte ſolcher äuſſern Pfeiler zeiget ſich an der

Spike des Kirchengebäudes gegen Oſt! Nord, und der

andere gegen Oſt : Süd , Zm erſtern erbliket man einen

von einer andern Steinart eingefügten , eingekütteten

oder
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oder eingemauerten Stein *) , der die Breite des Pfeis

lers , nemlich 13; Elle und 1 Zoll hält , auch eben ſo hoch

und rief in den Pfeiler hinein gearbeitet iſt . Nicht minder

ſiehet man ſolchen Stein von der Erde an bis zu deſſen

Baſis 33 Ellen hoch eingemauert . Es enthält derſelbe

in unveränderten Reihen und Schreibart - nachſtehende

von Wort zu Wort lautende Innſchrift , und vorget

zeichnetes Kreuz :

+ Anno Domini MCCCXLIL . IX . Kal . Juli facta

inundatio Weſerae **) et Vuldae tanta

quod

* ) Sollte nicht dieſer eingefügte Stein , jedoch eine

bloße zufällige Muthmaßung ! eben derſelbe viels

leicht ſeyn , welcher von der alten 1269 . erbaueten

und 1490 . niedergeriſſenen Kirche als denkwürdis

ger Ueberreſt aufbewahret , und nachher dem Kir

<enpfeiler der neuaufgeführten Kirche eingefüget

worden ſeyn ? Es fehlet mir jedoch die Dreiſtigkeit

ſolches ſowohl zu bejahen , als zu verneinen .

% *) Man darf ſich ſo wenig durch den deutſchen Nas

men Weſer , als die lateiniſchen Weſera , Wirra ,

Wiſeraha , Wiſira , Wiſarra , Wiſura , Wiſarrha

täuſchen , irre machen laſſen zu glauben , daß der

Weſevſtrohm hierunter allein , und nicht auch

der Werra - Fluß verſtanden werde . Es ſind im

mittleyn Zeitalter von beyden Flüſſen dieſe Namen

ſo gemeinſchaftlich nicht ſeiten gebrauchet , daß man

oft aus dem Zuſammenhange und Umſtänden erſt

ermeſſen kann , ob Werra oder Weſer darunter

verſtanden werden will . " Siehe Saziutarius auss

erleſene Geſchichte von Thüringen Cap . 6. P- 29 -

Hannov » nüßliche Sammlungen Stü 52 . Jahr

1751 , PAS . 821 . PAag- 839 - Origines Guelph .
Tom . 4. opuſc . 4, probat libr . 8. pag . 347 - 353 -

411 . OPUſC. 6. PAS . 555 - „Hingegen dürfte der
aus
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quod altitudo aquae tetigit baſem hujus l1a-

pidis quadrangularis *) .

Gleichwie nun bey dieſer Grauſen erregenden Waſſer :

fluth , wo die unterhalb dem Tanzwerder “ durch den Zus

ſammenfluß der Suldag und Werra , jeder in zwey Ar »

men , ſich erſt anhebende Weſer ein Stauen erreget has

ben mag , die Werra äuſſerſt brauſend herabſtürzte , ja

das Fulda Waſſer ſogar oben zum Caſſeler / Thore raus

ſchend hereinfloß ; ſo befand ſich die ganze Stadt , nur

allein die Anhöhe bey St . Aegidien / Kirche , ſo ſeit 1732 .

zur Garniſonkirche erkohren iſt , ausgenommen , ver »

ſchiedene Tage völlig unter Waſſer ,

Eden dieſer fürchterlichen Ueberſhwemmung hoher

Stand , findet man auch in einem Bogen Steine des

äuſſern Tanzwerder / Thores zur rechten Hand gegen

Süd - Weſt mit den Worten : hohe Waſſerfluth 1342 .

eingehauen bemerket , woſelbſt deſſen Höhe von der Erde

j
5 volle

aus dem Geſchichtſ <hreiber Dio verdorbene Werra

Name LErygonus der Werra allein eigen bleiben .

Siehe I . G . Eccard de origine Germanorum

lib . 1. - 106 - pag » 234 - Desgleichen Joh). Georg

Eſtor Diſlertatio de ditione Haſſiaca ad Vierram

S. 2- ſeq . In dieſer Jnnſchrift wird dur Welera

unbezweifelt der Werra / Fluß allein gemeinet ,

* ) Der um Münden verdiente und hochgelahrte ſeel .
Herr Licentiat und Stadtphyſicus Dan . Philip
Roſenbach hat 1751 . auf hoher Obert Geheis dieſe

Innſchrift , wenn ich nicht irre , dem Anhange ſeis
nes mühſelig abgefaßten Verzeichniſſes der mon1 -

mentorum ſepulchralium mit einverleibet ,

( Annal . 4r Jahrg . 38 St . ) Uy
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5 volle Ellen ausgemacht hat , und mithin beſagtes

Thor nicht einmal unter Gebrauch eines Dielen - Schifs

fes , welches bey andern in und auſſer der Stadt wohl

geſchiehet , paſſiret werden können .

Die zwote hohe Waſſerfluth ſoll vermöge der

Erzählung eines hieſigen ohne gehörige Auswahl compis

lirten Jahrbuchs , im April 1374 . entſtanden ſeyn , und

deren Fluth den ganzen untern Theil der Stadt zum

merklichen Schaden dex Bewohner , jedoch nur kurze

Zeit , Überſtrömt haben . Es iſt aber von ſelbiger

gar kein Fußſtapfe oder Ueberbleibſel irgend einer Inns

ſchrift jekt mehr vorhanden . Man kann gleichwohl dies

ſelbe nicht für völlig unbegründet annehmen , wenn man

zu erwägen nicht abgeneigt iſt , daß ſolche zu Brandenburs

giſch Tlinden und auch zu Hameln um eben die Zeit

unbezweifelt gewüthet habe . Wegen Hameln liefert

uns feibom folgenden ſonderbaren Vers * ) :

Poſt M. poſt tria C. poſt ſeptuaginta quaterque

Weſera creſcat Hamelen ſtratasque tegebat .

<4h laſſe daher ſolche Fluth nicht ungern ſo lange

als begründet gelten , bis ich durch gültige Beweiſe vom

Geogentheile überzeuget werde , und ſchreite zur

Dritten Mündiſchen Waſjerfluth vom Jahr

1424 . Die Höhe ſolcher Fluth , ſo mit Süd - Weſt

Winde ſich einſtellete , giebt ſowohl die Inſchrift an dem

Kirchpfeiler auſſerhalb der Kirche gegen Oſt / Süd , nach

welcher

*) Im dritten Theile der Braunſchw , Löneb , Chronik
Blatt 17 . am Scluſſe ,
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welcher die Waſſerhöhe 23 Eile betragen , als auch in

der Kirhe an dem Pfeiler bey der Sakriſiey rechter

Seite zu 33 Ellen an , - indem der Kirchen: Fußbode

merklich niedriger , als der Kir <hof ſelbſt lieget . Sie

kömmt demnach jener erſtern gar nicht bey , und iſt auch

an den 4 Nebenthoren oder Pforten der Stadt nicht

eingehauen worden . Sie fand ſich bey ſteilen Nord »

winde den 27 . Decemb . ein , und that übrigens auf

mancherley Weiſe den empfindlichſten Schaden ,

Die vierte Waſſerfluth begab ſich unter Nords

Oſtwinde am Sonntage polt trium regum 1552 , Sie

war nach der erſtgeſchilderten die allergrößeſte , ſo man »

<erley dräFende und nagende Empfindung verans

laſſete *) .

Dur < vieles Regen ! Bach ! und Schneewaſſer

ſchwollen Zulda , Werra und Weſer dergeſtalt an ,

daß das tobende Waſſer in die Stadi durch alle Gaſſen

und Häuſer drang ; der Wintervorrath und Kaufmannss

güter in und auſſer den Gewölben verſoff und verdarb .

Viele Menſchen und Vieh , welche nicht ſofort aus der

Stadt auf die Anhöhen und Berge zur Rettung gebors

gen und weggeſchaffet werden konnten , kamen elendiglich

um . Ja weil es Winterzeit war , und das Waſſer bis

in den dritten Tag , wie eine Mauer , unbeweglich

Uu 2 ſtand ,

* ) Der Einſpruch dieſer verwüſtenden Fluth machte

den armen Einwohnern die harten Drangſale , ſo

ſie vorhin und noch wegen des Interim zu erdulden

hatten , noch mehr empfindhar , und brachte , wie

leicht begreiflich iſt , ſie zum höchſten Mißmuthe .
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ſtand , ſo waren ſowohl Menſchen , als das no < ges

rettete wenigs Vieh bey mangelnder gehöriger Wartung

den größten Ungemächlichkeiten und Beſchwerlichkeiten

auögeſeßt . Der hohe Stand dieſer gefährlichen Fluth

iſt an einem äuſſern Bogenſteine des äuſſern Theils

des Tanzwerder ! Thores zur Linken gegen Weſten zu 43

Elle , auſſen an dem ſchon erwähnten Kir <pfeiler gegen

Oſt! Süd 25 Elle und an dem Pfeiler in der Kirche bey

der Sakriſtey zu 35 Elle angegeben , und eingehauen

worden .

Bey dieſer verderblichen Waſſerfluth hat das Waſſer

in der St . Blaſius - Kirche , ſo mit der damaligen

Schloßkirc <e nicht zu vermengen ſtehet ; ein viertel Elle

hoch über den hohen Altartiſc <) überſtröhmend geſtans

den *) . Man darf ſich demnach um ſo weniger darüber

verwundern , daß vieles an den Kirchenſtühlen , Grabs

mählern , Geräthſchaften und Papieren der Kirchens

Regiſtratur , - wie traurige Ueberreſte ergeben , damals

beſchädiget und nachher auh durch Moder eingebüßet

worden . Nun trift

Die fünfte Ueberſ < hwemmung , die Reihe .

Dieſe ſeen 2 durch Abſchreiben verhunzete Jahrbu -

< er ins Jahr 1642 . Die unrichtige grundfalſche Jahs

resangabe dürfte , wenn aus ) der Mangel anderer Bes

weiſe

*) Es verdient dieſer Altartiſch , ſo wie auch die
aus einem einzigen Steine gehauene Canzel der
St . Blaſiu3 / Kirhe , unter die Naturſeltenheiten
allerdings mitgezählt zu werden , weil er nur einen
Stein ausmachet , deſſen Länge 6X Ellen , die
Breite 3x Elle , und die Dicke 3 Elle beträget ,
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weiſe , wie hier der Fall doch nicht iſt , einträte , ſchon

allein das niedergeſchriebene Zeugniß des damaligen

Caplans bey St . Blaſii ſeel , Anthon Hüpeden büns

vig darthun . Dieſex ſchreibt in dem Regiſter der Ges

tauften des St . Blaſius - Kirhenbuchs unterm 11. Zan.
1643 . alſs : Poſt magnam faftam inundationen wurde

zum erſtenmale wiederum in der Birche getauft

u. ſw . Auſſer dieſem unverwerflichen Zeugniſſe geben

zu dieſer Fluth auch die Innſchriften ſowohl an und in

der St . Blaſius Kirche , als nicht weniger an dem Tanzt

werder ? Thor den 5. Jan . 1643 . einhellig an . Sie

ſtellete ſich an eben genannten Tage mit einem Südoſt ?

Winde ein , und verlor ſich erſt zwiſchen dem 10 . und 1x ,

Januar wiederum völlig .

E3 ſoll , kraft der Erzählung des ſhon mehrmal an !

geführten äufs gerathewohl zuſammengeraften Jahrs

buchs die Waſſecfluth 5 Ellen hoch über die Fuldabrüce

vor dem Tanzwerdey - Thore geweſen ſeyn ,

Wenn man , nun hiemit die Inſchrift , ſo ſich am

Tanzwerder : Thore , auſſerhalb zur Rechten gegen Oſten ,

dem Auge darſtellet , richtig vergleichet 3 ſo wird man

überzeuget , daß lezteres angezogene Jahrbuch hierin

nicht ganz unrichtigen Bericht gebe . Die an beſagten

Thore eingehauen bezeichnete Höhe der Fluth ſteiget auf

55 Ellen : in der Kirche aber am Pfeiler bey der Sas

kriſteythür iſt ſie 33 Ellen , und auſſer der Kirc <e an dem

angegebenen Pfeiler zu 3 Ellen zu <äßen . Sie hat

nicht allein großen Schaden an Habſeligkeiten aller Art

und Verluſ mit ſich geführet , ſondern ohne , Zweifel

Uu 3 auch:
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auch veranlaſſet , daß dies Jahr , nac < gemachter Bes

merkung , auſſerordentlichtimehr Menſchen allhier , als

ſont , verſtorben ſind .

Die ſechſte Waſſerfluth fällt auf den 16 . Januar
1682 . Sie kam mit Nordoſt : Winde . Auch dieſe Fluth ,
weil ſie von einer fürchterlichen Eisfarth begleitet war ,

hat nicht blos auſſer , ſondern auch innerhalb der ! Stadt

mancherley Schaden , Verwüſtung und Verheerung , an

den Häuſern , Mühlen , Schlachthauſe und Gärten ans

gerichtet . Sie ſtand bis den 2x . d. M. fort , und währ
rend ſolcher Zeit mußten , wie das Kirc <enbuch dieſer

Zeit ausweiſet , durch Hülfe eines Dielen ! Schiffes , die

Actus miniſteriales auf dem Rathhauſe verrichtet wers

den . Die Höhe dieſer Fiuth gieng nach Maaßgabe der

Innſchriften des äuſſern Tanzwerder : Thores gegen Oſten

auf 43 Ellen ; in der Kirche am Pfeiler bey der Sakris

ſtey ! Thür ſtieg ſie auf 3Z Elle .

Die ſiebende Ueberſchwemmung , ſo den x. Jat «

1764 . nach vorher häufig gefallenen Regen und Schnee ,

wodurch die Sulda und Werra hoc < aufſchwollen , ers

folgte , verurſachte , auſſer anſehnlichem Verluſt der Les

bensmittel in den niedrigen Straßen der Stadt , ſonders

lich der, Kaufmannſchaft , indem die Sollerhauß ! und

Wägehauß / Thüren durch ? Heftigkeit des Waſſers aus

den Angeln wider alles Verimuthen gehoben wurden ,

mancherley Sorgen ! und Koſtenvollen Auftritt *) . Das

Waſſer trat zwar diesmal nur 1 % Ell ? hoch ins Tanzs

werder :

* ) Man ſehe meine Abhandlung von der Weſers
Schiffarth Bl . 38 . hievon nach .
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werder : Thor , und ſank binnen 10 his 14 Stunden ſehr

merklich . Im Mühlen - Thore linker Hand gegen Nor ?

den , ohnweit dem zum Stärzen der Kauſmannsgüter

aufgeführten Gebäude , iſt die Höhe dieſer Fluth zu

4 % Elle bemerket ; an der Foomühlen - Pforte aber iſi die

Höhe bis 6 Ellen gegangen . Es iſt durch dieſelbe viels

facher Schade an Häuſern und Kellern der nijedern

Straßen der Stadt verurſachet worden . Der ausges

riſſenen Obſt und anderer Bäume , und des Fortſchwem !

mens des Tannenholzes , der Latten , Dielen und Bohlen

aller Art nicht zu gedenken . ;

Münden . I . L . Quentin .

PACSPS SNES PASTPR EILEN ERETEET , Vara

VII .

Beſchreibung des im Herzogthum Bre -

men belegenen Alten - Landes nach ſeiner

firchlichen - politiſchen - und ſtatiſtiſchen

Beſchaffenheit , von Chriſioph Bartho1d

Scharf , Amtmann zu Oſierholz ,

S6. 1

Lage , und Gränzen .

Das Alte Land , welches den nördlichſten Theil von

dem Herzogthum Dremen ausmachet , hat eine von

Oſten in Nordweſten ſich erſtre >ende ſchräge Lage , unter

DE . dem
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dem 53 . Grade nördlicher Breite , zwiſchen 30. und 45
Minuten , und 26 auch 27 , Grade der Länge , von dem
in Teutſchland angenommenen erſten Meridian an zu
rechnen , zwiſchen welchen beyden Graden daſſelbe eine

Länge von 20 Minuten ausmachet .

Es nimmt ſeinen Anfang von dem Mohrbsrger
Hachelwerk , oder dem ſogenannten Schwediſchen
Schlagbaum , mitten in der Elbe , nac < der gewöhns
lichen niedrigſten Ebbe , dieſen Fluß die Länge hinunter
bis zu der alten Schtyinge , . dieſen Fluß in der Mitte

hinauf bis zu der Mohrſchleuſe vor Stade an den Södels
ſtein , welcher auf dem Schwinger - Deiche ſtehet . Von
da ſchräg bis auf den Stein , der neben dem Stockfeld
übe: an der Hollerſtraße lieget die ganze Landwehr ,
oder Wetterung herunter , welche zu dieſem Lande gehö «
ret , und an allen Orten 24 Fuß breit ſeyn muß , bis in

die alte Landwehr bey Schwalkenburg , - dem Graben

neben dem Holler - Mohr entlang bis zum Saſchen oder

Sächſiſchen Wege , neben dem Cajedeich , dieſen Weg
wieder herunter in die rechte Landwehr bis zu dem
Dollerner Caje -Deiche , von da bis in die Luhe , ferner

dieſen Fluß hinauf bis an die hohe Bräce vor Zorn ;
burg , von ſelbiger um die vormahligze Schanze die

Landwehr entlangſt bis an das neue Land , oder Hopfens

kamp , von da den Cajedeich hinunter bis auf Hans

Schmidt Stück , an dem Eſtedeich , dieſes Stö ents

langſt bis zu der Schleuſe , Wey > enburg genannt , ferner
über die Eſte , von dem Buxtehuder Mohrthore an bis

zu der Landwetterung , ſol <er entlangſt , vor Rübtke

her ,
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her , bis zu der Schleuſe vor L5ohrburg , oder an den

Scwediſchen Schlagbaum .

Na dieſer beſchriebenen Gränze fließet die Elbe

in Norden , und Nordweſten an demſelben die Länge

herunter , 117: d iſt in Nordweſten mit dem Lande Redins

gen . Bußflethiſchen Theils , in Weſten mit dem Kloſters

Amte Stade , oder Agatenburg , desgleihen dem

Burgmännergericht zu Hornburg , in Süden mit den

Aemtern Alt ! und LTeukloſter , wie auch mit dem

Amte HD7oisburg , und gegen Oſten mit dem Amte

Hagarburg benachbaret . =

. ": 2%

Größe und Bevölkerung .

Seine größeſte Länge von dem Schwediſchen Schlag

baum bis an das Zollthor vor der . Stadt Stade machet

über 4 Meilen aus , wogegen die Breite uicht aller Ors

ten gleich iſt . Bei den Ausflüſſen der Luhe und LEſte

iſt ſolhe am beträchtlichſten , und . hält beynahe eine

Meile , in den Kirchſpielen Hollern und Twielens

fleth eine halbe Meile , an deſſen Ende hingegen , in

dein Kirchſpiel Leuenfelde , iſt ſol <e am ſchmaleſten ,

und an einigen Stellen kaum 3 Meile breit , ſo daß ſeine
*

Größe höchſtens auf 3 geographiſche Quadratmeilen

angeſchlagen werden kann .

Nach einer im Jahr 1648 . angefangenen Vertneſs

ſung , und darauf gefolgten Bonitirung des gutett ,

ſchlechten : oder Haber Landes , desgleihen Möohr - und

Uu 5 Aufſens
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Auſſendeich / Landes iſt endlich im Jahre 1662 . eine Re !

ctification zu Stande gekommen , nach welcher

x) Dieſſeits der Landwetterung befunden worden

an contribuablen Morgen = - 87718 Morgen
an adelich freyen Lande - -

Hiezu ein Morgen auf jede 20 Morgen ,

welcher für die Hofſtelle freygegeben

worden , machet = - -

ohne die Wallfuhren an beyden Seiten

der StüFe , die ſämmtliche Wetteruns

gen ſowohl , als übrige Abzugsgraben ,

imgleichen die öffentliche Heerſtraßen ,

). Ueber den Achterdeich , oder die ſoges

nannte Landwetterung befinden ſich ans

noc < an Weidewieſen und &erland

3) Zwiſchen der Luhe und Eſte , und alſo

in der zwoten Meil2 , iſt auſſerhalb des

Cajedeiches ein Strich wilden Mohres ,

der größtentheils nach Neukloſter , . mehs

rere Morgen aber , und beſonders das

Volmers Mohr den Eingeſeſſenen des

Alten Landes gehören , oftwärts der Eſte

hingegen , und bis an die Lüneburgiſche

Gränze iſt dergleichen nicht vorhanden .

85 . 55 . 4770 )

4815 = =

500

Jenes Mohr iſt noh nicht vermeſſen . = = = = = -

Geſamter Betrag des Vermeſſenen 106082 Morgen «

ſo daß , wenn zu dieſen die noc unvermeſſenen Theile
12

hinzukommen , die Summe von m Morgen gar leicht

heraus :
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herauskommen mag , welche als der Annal! Juhalt des
|

ganzen Aiten Landes gemeiniglich angegeben wird .

Nach der in dem Alten Lande üblihen Maaße

Hält ein ſolcher Morgen 4 Ruthen in der Breite , und

120 Ruthen in der Länge , auf jede Ruthe 14 Fuß ges

rechnet , mithin gerade 33 Calenbergiſ <he Morgen , ſo

daß jene - nad ſothaner Reduction 42000 Morgen

Calenberg . betragen würden . Auf dieſem jet beſchriet

benen Umfang befinden ſich 2570 Wohn und 1477 Nes

bengebäude und Scheuren , welche im Jahr 1784 . von

13500 Menſchen bewohnet worden , ſo daß auf eine

Quadrätmeile 4500 Seelen gerechnet werden müſſen *) .

Eine für die politiſche Rechenkunſt äuſſerſt . ſeltene , eben

deswegen aber auch merkwürdige Summe , welche zwar

zu den Ausnahmen von einer gewöhnlichen Bevölkerung

gehöret , allemal aber einen auffallenden Beweis abgies -

Het , daß das Churfürſtenthum Braunſchweig : Lüne :

burg nicht ſo menſchenleer iſt , als ſolches in denjenigen

Berechnungen dargeſtellet wird , die ſeine Größe auf

. 00 Quadratmeilen angegeben haben.

j : 73

Aeltere und neuere Seſchichte ,

Die älteren Bewohner des Herzogthums/Bremen ,

ſind auſſer allem Zweifel die größeren Chauzen , welche

ſich mit den Sachſen oder Oſtphalen ſo genau , und

innig

* ) In den Annalen v. Jahr 1783 . 38 StüE verhal -

ten ſich die Verſtorbene gegen die Gebornen wie

10 zu 14 .
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innig vereiniget haben , daß ſogar ihre urſprüngliche

Benennung ſich darüber verloren hat . Ob aber dieſes

Land , während die Chauzen daſſelbe bewohnet , ſchon

eingedeichet geweſen , iſt, höchſt zweifelhaft , wenigſtens

ſchweiget die Geſchichte über ſol <hen Umſtand . Dieſe

Eindeichung ſoll aber nach der Meytnung des Hofges

richts / Aſſeſſor Hackmann * ) kurz vor der Erbauung

der Stadt Stade geſchehen ſeyn , und da die Geſchichts

ſchreiber eben dieſer Stadt ein ſehr hohes Alter beylegen ,

ſo iſts , wenn auch gleich : jenes Alterthum ſeine völlige

Richtigkeit nicht haben möchte , wenigſtens nicht unwahr »

ſcheinlich , daß dieſes Land unter allen Marſiſchen Dis

ſtricten zuerſt eingedeichet , und eben aus dieſer Zeitvers

gleichung ſeine jetzige Benennung erhalten , da es ſchon

in den älteren lateiniſchen Urkunden Palaeogea , terra

vetus , auch terra antiqua genennet wird .

Es hat zu der ehemaligen Maxrkgrafſchaft Stade

gehöret , wie- ſolches das bis auf den heutigen Tag in

Gebrauch . ſeyende Siegel mit der alten lateiniſchen

Umſchrift : Sigillum paludis Stadenſis bewähret , noch

deutlicher aber aus einer Urkunde des römiſchen Kaiſer ,

Philipp , vom Jahre 1199 . **) erhellet , durch welche

die

* ) In tr . de iure aggerum c. IX . nr. 69 . P. 212 .

* * ) Hamelmann jiefert in dem prooemio ſeiner

Oldenbargiſchen Chronik dieſe völlige Urkunde , und

zwar von dem Jahre 1186 . Hac > mann hingegen
giebt in tr . de iure aggerum das Jahr 1196 . an ,
allein es iſt offenbar , daß ſich beyde geirret haben ,
weil 1186 , der Kayſer Friedrich 1. deſſen Sohn ,

Kayſer
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die von ſeinem Vater “ Kayſer Sriedrich 1. auf dem

Reichstage zu Erfurt im ZJ. 1180 . geſchehenen Uebers

tragung der Markgrafſchaft Stade an den Bremiſchen

Erzbiſchof Siegfried , deſſen Nachfolger Hartwieg 11.

förmlich beätiget wurde , in - welcher Urkunde dieſes

Alten Landes namentlich Erwähnung geſchiehet . Es

hat daher mit dieſer Markgafſchaft . ähnliche Schick -

ſale gehabt , als Herzog Heinrich der Löwe , bey ſeiner

anderweiten Zuhauſekunft aus England im Jahre

1189 . den Erzbiſchof - Hartwieg mit gewafneter Hand

daraus vertreibet , zwey Jahre hernach aber , nemlich

1191 . ein gleiches Schicſal von dem Grafen Adolph

von Holſtein erfähret . Des erſteren Sohn , der Pfalz

graf Heinrich verſuchet im I . 1192 . Wiewohl vergeblich ,

-
ſich der GSrafſchaft wiederum zu bemächtigen , machet

mit ſeinem Bruder , welcher von einigen teutſchen Fürs

ſten unter dem Namen Otto IV . zum Kayſer erwählet ,

gemeinſchaftliche Sache , als der Erzbiſchof Hartwieg 11.

in Gefolg der von dem Segenkayſer Philipp , vorhin

angezogenen Urkunde im J . 1201 . nach dem Tode des

Grafen Adolph , die Markgrafſchaft einziehen will,
und

/

Kayſer Heinrich VI . aber 1196 . no < am Leben

geweſen , und allererſt ein Jähr nachher geſtorben .

Während dieſem Zeitraum von 10 Jahren hat alſo

Philipp , des lezteren Bruder keine Urkunden auss

ſtellen können , wohl aber 1199 . in welchem Jahr

er zuerſt für ſeines Bruders hinterlaſſenen 4jähris

gen Jungen , Friedrich , zum Vormunde beſiellet ,
in der Folge aber ſelbſt römiſcher Kayſer geworden .

Lappenberg Grundriß in den Herzogth . Bremen

und Verden , 2te Sammlung S. 319 . "
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und es dauren dieſe Unruhen nicht allein bis an den im

Jahr 1218 . : erfolgten Tod der beyden Brüder , Otto

und Heinrich , ſondern auch unter dem nachfolgenden

Herzoge von Braunſchweia , Otto das Rind zubenamet ,

bis an das Jahr 1235 . fort , in welchem die unter ſeis

nem Großvater , Herzog Heinrich dem Löwen , entſtans

dene Irrungen von dem Kayſet Friedrich 11. und dem

Reiche durc < einen Vergleich völlig beyaeleget , in wels

hem unter andern die Markgrafichaft Stade dem Erzs

ſtift Bremen einverleibet worden .

Dieſe jekt beſchriebenen Schickſale haben auch das

Alte Land , als einen Theil der Markgrafſchaft betroffen ,

welches daher , nach erfolgter Vereinigung , bis zu dem

Weſtphäliſchen Frieden bey dem Erzſtift verblieben , mit

ſelbigem nach der Säculariſation an die Krone Schwes

den im I . 1712 . durch die Gewalt der Waffen unter

däniſche Bothmäßigkeit , und im Jahr 1715 . durch

einen Kauf an das Churhaus Braunſchweig : Lüneburg

gekommen , welcher Handel von der Königin Ulrika

Eleonore durc < den Frieden zu Stockholm den 20 . Nov .

1719 . förmlich beſtätiget worden .

S5: 42

Eintbeilung .

Die beyden Flüſſe Lahe und Eſte theilen das Land

in 3 Theile , von deven ein jeder vor eine Meile anges

nommen wird , obgleich die eigentliche Länge nach Y. 2.

über 4 Meilen ausmachet . Dieſe 3 Meilen , von denen

die erſte zwiſchen der Schwinge und Luhe , die zwote ,

als
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als die kürzeſte , zwiſchen der Luhe und Eſte , und die

dritte zwiſchen der Eſte und dem Schwediſchen Schlags

baum , oder dem Mohrbürger Hachelwerk belegen , ents

Halten überhaupt 18 Diſtricte , nemlich
j

I . Zwölf Hauptmannſchaften ,
und namentlich

|

in der erſten Meile :

I . Zu Hollern 3. Zu Steinkirchen

2. Zu Twielenfleth 4. Zu Guderhandviertel

in der zwoten Meile :

5. Zu Mittelſtenkirhen 8. Zu Ladekop

6. Zu Neuenkirc <hen 9. Zu Borſtel

7. Zu Jork 10 , Zu Königreiche , wozu
auch die kleine Hornein
der 3zten Meile gehöret .

in der ' dritten Meile .

11 . Mohr Ende * ) 12 . Neuenfelde

II . Sechs Vogteyen , als

in der zwoten Meile :

x. Zu Leeswig , auh 2. Zum Kranz jekßo zu

Bergſten Gericht Ninkop ( V- . )

in der dritten Meile :

3 . Zu Frankop 5. Zu Rübke

4 . Zu Ninkop 6, Zu Altkloſter oder Has
ſelwerder ,

' Dieſe

* ) Dieſe Hauptmannſchaft lieget zu beyden Seiten
der Eſte , und theilet ſich daher in Weſt und Oſts

Mohrende , von denen jenes bis an das neue Land ,

oder Vogelſang , dieſes von Bergſten Gericht bis

an Finkenreich ſich erſtre &et ,
7
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Dieſe jezt erwähnte 6 Vogteyen , und 12 Haupts

mannſchaften machen die 18 Diſtricte aus , worin das

ganz ? Land eingetheilet , jene erſtern aber machen , jedoch

mit Ausnahme der Vogtey Cranz , als woſelbſt ſeit vies

len Jahren kein beſonderes Gericht mehr gehalten
worden ,

II . Sünf Tebengerichte , aus , als

I . zu SranFop , welches ſich von Mohrburg bis

Neuenfelde erſtreFet , und hat mit den exemten

Gebäuden 75 bewohnte , und 2 unbebauete Feuers

ſtellen .

2. Zu RübPe , wozu auch das adeliche Gut Eſteburg

gehöret , lieget in der Hauptmannſchaft Oſt / Mohrs

Ende des Kirchſpiels Eſtebrügge am Lichterdeiche ,

und begreifet 68 Feuerſtellen in ſich ,

3. Zu Liinkop iſt zwiſchen Frankop , und der Neuens

felder Hauptmannſchaft belegen .

4. In der Laeswig , oder Bergſten Gericht , wozu

das ehemalige Puikammerſche Gut Horne in der

dritten Meile , gehöret , an der Eſte zwiſchen den

beyden Hauptmannſchaften Königreich ? und Mohrs

Ende , hat 63 Wohnſtellen .

5. Das Ultkloſter /Gericht begreift Finkenreich , in

der Oji - Mohr ! Ender Bauerſchaft , überhaupt 38

Feuerſtellen , welche zu- Eſtebrügge . eingepfarret .

Alle dieſe 5 Gerichte ſind bis auf Bergſten Ges

richt , oder Laeswig , in der dritten Meile belegen ,

guſſer ſolchen aber iſt noch ein kleines Gericht ;

6. Das
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6) das Wiſchgericht vorhanden , welches aus 15

Kötherwohnungen beſtehet , wovon 4 zu dem Kirch »

ſpiel Neuenkirchen gehören , 1 zu Mittelſienkirs

<hen , und - zu Steinkirchen eingepfarret ſind .

IV . Die vier Sächſiſche Voigte

1) Bey dem Sünf - Dörfer Gericht , welches Twies -

lenfleth , Grünenteich , Bachenbruch , Baſſenfleth

und Sövenhösfen unter ſich begreifet .

2) Bey dem Borſteler Gräfding

3) zum Cranz , und

4) zu Haßelwerder , welches Gericht ehemalen

auch eine Appellationsinſtanz geweſen ,

V. Die ſieben Siedeſt : Voigte

welche zwar keine beſondere Landegeintheilung veran ,

laſſen , deren Anführung inzwiſchen zu einer Erläute «s

rung des nachfolgenden dienet :

x) zu Hollern für die von Brandt , und von Cron »

helm .
4

2) von Zeſterflethen Voigt auf den Sövenhöfen , zu

Hutfleth und Bachenbruch . -

3) von Zeſterfiethen , Voigt zu Steinkirchen und

MittelſtenFir <en .

4) Der Agathenburger , vormalen Liedt - auch Hars

ſefelder Voigt in Leeuvenkirhen und Guder ;

Handviertel .

Dieſes Siedeſte Gericht iſt dem ehemaligen Klo :

ſter U. L. F. in Stade zuſtändig geweſen , deſſen

Annal . 4r Jahrg . 38 St . ) 3p7 jedess
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jedesmaliger Abt ſolches mit ſeinen Conventualen

auf dem Hofe zum Zruche in alten Zeiten . gehalten .

5) von Schulten , vorhin von Winterfeld , Voigt in

Königreich , und VI3ohr: Ende.
6) von Schulten , von Düring und von Zeſterfleth,

Voigt zum Jork und Ladekop -

„) der VWiinfkoper oder Daudiec >ker Voigt , iſt zu !

gleich Contributionsvoigt in Läinkop , aber nicht

im Wiſchgericht an dem Kühedeiche .

6. 5

Geiſtliche Verfaſſung .

Das Land machet einen beſonderen Kirchenkreis aus ,

welcher nach demſelben die Alten/Landes - Präpoſitur ges

nannt wird , die unter dem königlichen Conſiſtorium zu

Stade ſiehet , jedoch daß die auf der Geeſt belegenen

Kirchſpiele Apenſen , Hornburg und Neukioſier , mit

Bliederſtorf vereiniget , zu ſeibiger geſchlagen ſind.

In dem Lande ſelbſt befinden ſich 10 Kirchſpiele,

deren Prediger ſämtlich von dem Landesherrn ernen ?

net werden , und zwar

in der erſten Meile

1, Twielenfleth beſiehet aus 160 Wohn ? und 93 Nes

bengebäuden , auch Scheuren , welche von 1451 Mens

ſchen bewohnet werden - Dazu gehören auſſer einer

Haupt ? und 2 Nebenſhulen zu Baßenfleth und S3s

venhsfen

). das hart an dem Elbdeiche liegende Twielenfleth ,

2) Wörden 2 Feuerſtellen ,
3) auf
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3) auf den Sövenhöfen 3 Häuſer , und Baßen ,

fleth . Lezteres , und das adelihe Gut HIelau

halten ſich zwar auch zu dieſer Kirche , ſind aber

eigentlich zu St . Wilhadi in Stade eingepfarret .
„H

|

|
|

UU. Zollern , in alten Urkunden auch Ditterſchop ges

nannt , hat einen Prediger , und eine Hauptſchule ,

dazu werden gerechnet

1) die in der Gegend der Kir < e , und der Paſtorat

Wohnung vorhandene Häuſer .
7 2) Altona .

3) Speersort .

4) Hollerſtrich , oder die Reihe Häuſer , welche von

Stade bis an die Kir < e reichen , auch die Hollers

ſtraße genannt . ;

5) Bachenbruc , lieget an dem äuſſerſten Ende des

Kirchſpiels in Südoſt , daher ein Theil zu Steins

kirchen eingepfarret ,

6 ) Sövenhöfen , 4 Häuſer , die übrigen ſind zu

Twielenflerh eingepfarret .

7) Baßenfleth 5 Häuſer .

8) Die adeliche Höfe B3r00c>k, Rohshof und Bram

ſtadt .
Alle dieſe Oerter ſind mit 1338 Wohn ? 88 Neben -

Gebäuden , und Scheuren beſetzet , deren Bewoh »
ner eine Anzahl von 663 Seelen ausmachen .

I . Grünenteich hat einen Prediger , und eine Haupt »-

ſchule , dazu gehören

x) Grünenteich , 3 Häuſer , welche in der Gegend
der Kirche liegen ,

Xy 3 2) Min ,
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1] 2) ÜQ7inneweg , 2 Häuſer .

pv) 3) Ein Theil von Hutfleth , 9 Häuſer , der Theil , wels

cher dieſem gerade gegenüber lieget , gehöret zum

] Steinkirc <er Kirchſpiel .

| 4) Sietwende , 4 Häuſer . ;

“:
IM 5) Sandhörn 11 Häuſer .

6) Mojenhörn , 14 Häuſer .

7) Die Kötherwohnungen an dem Elbdeiche , 48

Wohnungen ;

2 g) desgleichen an dem Luhedeiche , 55 Häuſer.

9) Vor der Luhe , 2 Häuſer .

Dieſes ganze Kirchſpiel beſtehet aus 153 Wohn -

häuſern , 47 Nebengebäuden und Scheuren , woriua

852 Menſchen vorhanden .

1V. Steinkirchen hat einen Prediger , desgleichen eine

Haupt - und zwey Nebenſchulen , von welchen die eine

in Gudeyhandviertel . Die Diſtrikte heißen

1) die Bürgereyp , oder der ziemlich gut gebauete

Fle &>en .

2) Bachenbru < x.

3) Hutfleth >

4 ) Die neue Wettern , oder Wetterndorf .

--.
DiK..:

41 5) Bey der Sietwende .

4
6) Ein adelicher Hof , die Straße genannt , welcher

diſtrahiret .

1 ). Das an dem Luhedeiche belegene Gut Bergs

41] fried .

I L; 8) Die Halbverdung , oder der Zalbfahrden , ein

it Weg , der von Steinkirchen ab üher ein Stück

Land
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Land , das in älteren Zeiten der Gerichtsplatß zu

Hinrichtung der Delinquenten geweſen , nach dem

ſogenannten Achterdeiche ſähret , an welchem Wege

ein Haus belegen ,

9) Die Hauptmannſchaft Guderhandviertel , welche

zwiſchen Bergfried und dem Lreuenhof belegen ,

deſſen beſondere Diſtricte heißen

10 ) die alte - Schleuſe ,

11 ) die neue Brücke ,

12 ) die L7eß: Straße , von welcher ein. an ſelbiger

belegener , der Familie von Ufüller zugehöriger

adeliche Hof den Namen L7eshbof erhalten .

Dieſes Kirchſpiel iſt das anſehnlichſte in der ers

ſten Meile . Es zählet 305 Wohnhäuſer , 236 Nes

bengebäude und Scheuren , und iſt mit 1425 Mens

ſchen bevölkert .

In der zwoten Hreile

V. Wittelſtenkirc <en iſt mit einem Prediger beſetzet ,

und hat eine Haupt und eine Nebenſchule , bey der

großen Schleuſe . Ueber die Luhe , welche dieſes und

das vorhergehende Kirchſpiel ſcheidet , ſind 2 Brücken ,

von welchen die erſte , nahe bey Steinkirhen , die

Breite , und die andere , ohnweit der Kirche , die

ſchmale BrüFe heiſſet .

Die dazu gehörige Diſtricte ſind :

1) das eigentliche Q7ittelſtenkir <en ſelbſt .

2) Der SinE : Ende , oder die Häuſer von dem einen

Ende des Kirchſpiels bis an die breite Brücke ,

3) Das hohe Seld .

: 3 4 ) Dies
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4) Dies ! und jenſeits der: ſhmälen Brücke bis ndhe
zur alten Schleuſenbrüce ,

*

5) Der Achter : oder Hinterdeich .
Alle dieſe Diſtrikte zuſammengenommen enthal -

ten 208 Wohnhäuſer , 104 Nebengebäude und

Scheuren , deren Bewohner eine Zahl von 1024

Menſchen autmachen . .

VI . LeuenFirchen , das kleinſte unter allen Kirchſpielen , .

zählet 74 Wohnhäuſer , 561 Nebengebäude und Scheus

ren , imgleichen 411 Menſchen . Es hat einen Pres

diger nebſt einer Hauptſchule , und werden dahin ges

rechnet

x ) olle Einwohner am Luhedeiche von da an , wo das

Kirchſpiel Mittelſtenkir <en aufhöret , bis an Horns

burg .

2) Die Einwohner am Deiche im LTeße .

Von dieſem Kirchſpiel führet zuerſt der Muddes

und darauf der ſogenannte Minneweg in das ans

ſehnliche Kirchſpiel

VII . Jorck , welches 1869 Menſchen zählet , die in 330

Wohnhäuſern und 228 Nebengebäuden , auch Scheus

ren ihren . Aufenthalt finden . Es wird von einem

Prediger beſorget , und ſind auſſer einer Haupt :

4 Nebenſchulen , nemlich 1) zu Oſter / 2) Weſterjor >

3) Oſter : 4) Weſter / Ladekop vorhanden ,

Zu ſelbigem gehören : |
3) Der Kirc <ort , oder die Bürgerſchaft , nicht weit

von dem , am Elbdeiche belegenen Kirchſpiel Bor »

ſtel ,
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ſtel , in welchem Diſtrikt auch das Gerichtshaus

des Alten - Landes befindlich iſt .

2) Oſter : und

3) Weſter: Jork , in deren Mitte der Kirchort bes

legen ,

). Die Hauptmannſchaft Ladckop , welche gleich der

vorigen in Oſter - und Weſter : Ladekop eingetheilet

wird .

5) Der Gehren .

VL Yorſftel hat einen Prediger nebſt x Haupt : und

2 Neben ) Schulen zu Sommerflether ! Wiſch , und

Läüh- Oſt.
Zu dieſem Kirchſpiel werden nachſtehende Diſtrikte

gerechnet :

x) Borſtel ſelb & oder die Häuſer , welche um. die

Kirche , und an dem Elbdeiche vorhanden ſind . Eben

dieſe Kirche hat wegen der durch die hohen Waſſer »

fluthen angerichteten Verwüſtungen ſchon zweymal

umgebauet ' werden müſſen , da ſie vor Alters auf

dem in der Elbe belegenen Hanhöher Sande ges

ſtanden , von da ſolche nach Kaalenhauſen , und zus

lezt an ihren gegenwärtigen Ort verleget worden .

2) Stol > enhören nebſt der hinter dem Eibdeiche
belegenen hohen Wiſch .

;

3) Achterbraac >.

4 ) Ralenhauſen .

5) Die neue Schleuſe .

6) Der große und kleine Gehren .

7 ) Die Sommenflether Wiſch .

Xx 4 33 Die
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8) Die alte Schleuſe .
9) Der Luhort .

10 ) Die Höhen , oder hoßs Feld ,

11 ) Ein Theil von - Fink/Ende .
12 ) Beym Sleeth , nahe an Jork , 2 Häuſer .
13 ) Das Hanhöher : Sand . '

Alle dieje Diſtrikte enthalten 234 Wohn - und

140 Nebengebäude , auch Scheuren , worin übers

haupt 1215 Menſchen gezählet worden .

en In der dritten Meile :

“ > IX . Eſtebrügge hat 2 Prediger , eine Haupt - und 5
Nebenſchuien zu Leeswig , Rübke , Crantz , Oſt :
U7ohr : /Ende und in der großen Sove . Dieſes
Kirchſpiel , welches an Gebäuden ſowohl als in Ab ,

ſicht der Bevölkerung das ſtärkſte iſt , theilet ſich in
die beyden , durch den Eſteflüß von einander getrenn
ten Hauptmannſchaften Rönigreich , oder Weſts
Mohr : Ende, und Mohr/Ende eigentlich Oſt /Mohrs
Ende und ohngeachtet die Kirc <e in der erſteren , und

alſo weſtwärts der Eſte in zer zwoten Meile belegen ,
ſo wird das Kirchſpiel dennoch zu der dritten Meile

gerechnet .

Die beſonderen Diſtrikte heißen :
1) die Bürgerſchaft oder der gut gebauete Kirc<ort

ſelbſt .

2) Rönigreich im Felde .

3) Das adeliche Bergſten , vormalen Putkammerſche
Gericht in der Leeswig , wozu das adeliche Gut

| <Z0ve , jenſeits der Eſte gehöret .

ir KB; 4) Das Dorf Cranz . 5)

.
“She

DEERE

G
vr
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| 5) Die Hauptmannſchaft Mohr - Ende , welche zum 0 4 m |

| Unterſchied von Königreich , oder Weſt - Mohr : /Ende ' AMEN
Oſt : Mobr : /Ende genennet wird .

6 ) Das adeliche Geri6t Rübke ,
|

7 ) Ueber der Brücke . “ vd
wp 8) Die große und kleine Hove .

9 ) Das adelihe Gut Münchhof .
310) Das adelihe Gut Eſteburg .

In dieſem beſchriebenen Kirchſpiel befinden ſich
540 Wohngebäude , nebſt 294 Nebenhäuſern und
Scheuren , und ſind darin 2918 Seelen gezählet
worden ,

|
X. Lfeuenfelde , das äußerſte Kir <ſpiel an der Lüneburs |

giſchen Gränze , hat nur einen Prediger , desgleichen |

eine Haupt : und 4 Nebenſchulen zu 1) Ninkop 2)

Frankop , 3) bey der Straße , 4 ) auf den 40 Stücken .

Die eingepfarrte Ierter und Diſtrikte ſind :
1) Das Gericht LiinFop , auch Nienkop . |

| 2) Seehof . |
|

3) Das Zollhaus zum Crantz ,

4) Lindenkummer .

| 5) Marſchamper Diek .
|

| 6 ) Leeuendeich .
„it

7) Birc <henſchleuſe . 14
8) Bey der Mühle . ( 49

), Diek : oder Deichende .

1 10 ) Bey der Straße .

11 ) Bey der vier Sielen : Schleuſe .

12 ) Vierzig Stücken .

Xx ' 5 13 )
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13) Die Graft .

x4 ) Das Gericht Sranfop .
15 ) Die Hohewiſch .

16 ) Das Gar Brackenburg ,

worin überhaupt 449 Wohnhäuſer , 1386 Nebengebäude

und Sceuren , imaleihen eine Bevölkerung von 2439

Menſchen angetroffen werden ,

Von der Landeshoheit oder Tepritorialgerechtigkeit

Hat es feinen Zweifel , daß ſolche den bremiſchen Erz »

Hiſchöfen über dieſes Alte Land zuſtändig geweſen , allein

es kann von ſelbiger auf die geiſtliche Gerichtsbarkeit

keine Folge gezogen werden .

Das heutige Herzogthum Verden war ſchon zu

biſchöflichen Zeiten , ſo wie noch gegenwärtig , von einem

geringen Umfange , deſto anſehnlicher war dagegen „deſs

ſen Kirchenſprengel , der ſid ) weit über die Elbe auf

alle diejenigen Länder erſtreckte , welche dieſſeits der

Bille und Crave bis an den Aueflus der Neene in die

Oſtſee , und der Elde in die Elbe belegen ſiad . Dies

ſey beſchriebene Sprengel iſt zwar durc < die von Herz .

Heinrich dem Löwen , zu Lübeck , Ratzeburg und

Schwerin errichtete Bisthümer beträchtlich einges

ſchränket ' worden , hat ſich aber doch dieſer Benennung

ohngeachtet , bis auf die Zeit der Reformation noc <

von dem Zuſammenflus der Weſer und Aller bis an

ven Ausflüß der Luhe in die Elbe erſtre >et , ſo daß

die zwote und dritte Meile zu dem verdenſ <en , und nur

allein die erſte Meile zu dem bremiſchen Sprengel ges

höret haben ,
Dieſer
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Dieſer Unterſcheid hat jedoch nach der erfolgten Sä

eulariſation aufgehöret , wodurc < beyde Stifter im IJ .

7648 . unter die ſchwediſche Bothmäßigkeit gekommen .

welche Krone in Stade ein Conſiſtorium angeotdnet ,

dem die Beſorgung aller geiſtlichen Angeiegenheiten aus

den beyden weltliczden Herzogthüämern Bremen und

Verden übertragen worden .

Als ein beſonderes , von den übrigen Diſtricten abs

weichendes Herkommen verdienet anno < bemerkt zu

werden , daß die ſämtliche Prediger unter ſich feſtges

ſezet haben , der hinterbliebenen Witwe , während des

Gnadenjahres alle auffommende Gebühren ohne einige

Beläſtigung zufließen zu laſſen , und alle actus mini -

ſieriales auf ihre eigene Koſien zu verrichten ,

. ) 6.

Bürgerliche Verfaſſung .
Die Vorfahren der heutigen Bewohner des Alten /

Landes , nicht aber des Herzogthums Bremen , als

welches , wie 5, 3. erwähnet , die größeren Chauzen ges

weſen , gehören ohne Zweifel zu den Niederländern ,

welche die vormaligen Erzbiſchöfe , und unter ſolchen

vornemli < Friedrich 1. im 12ten Jahrhundert in das

Land gezogen haben , um durch ſol <e , als des Deichs

weſens kundige Leute , die den Ueberſchwemmungen auss

geſelzte Küſten urbar zu machen . Dieſe mit den Sches

pedoniſchen und Aſingiſchen Rechten *) bekannte Colos

niſten

* ) Von dieſen Rechten verdienet Chriſtiani Ger

ſchichte der Herz , Schleswig und Holſtein 4 . Th .
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niſten erhielten die , auf ſothane Rechte ſich gründende

Vorzüge und Freyheiten , wozu gehörte , daß ſie ſich ihre

Unterobrigkeiten ſelbſt wählen durften , und gleich den

in England , üblichen Jurys , von niemand , als ihren

Schöppen , Schultheißen oder Hauptleuten , unter der

Anführung der Gräfen , gerichtet werden konnten .

Nach dieſem Vorausſate ſind zu Verwaltung der

bürgerlichen ſowohl , als peinlichen Gerichtsbarkeit ( denn

auch dieſe wird von dem Lande beſorget ) imgleichen der

Polizey !Sachen folgende Perſonen beſiellet , imit dem

bey einem jeden ; bemerkten Umfang ? der ihm obliegen »

den Dienſipflichten .

I . Die beyden Gräfen . *)

Der eine von dieſen iſt adelihen Standes , und wird

von der königl . Regierung in Stade heſtellet , zu dem

anderen von dem Hausmanns : Stande aber werden vier

Subjecte von dem Lande vorgeſchlagen , aus welchen

die Regierung die ihr ſelbſt gefällige Perſon zu dieſem

Gröfendienſt ernennet . Zu dieſer Wahl concurriren

die 12 Hauptleute , 6 Contributionsvögte , 7 Siedeſts

Gerichtsvögte , 4 Landes - und eine gewiſſe , aus jedem

der 5. 4. beſchriebenen 18 Diſtrikte , ernannte Anzahl

Diſtrikts

S . 242 . nachgeleſen zu werden , woſelbſt in der

Folze die beſondere Befugniß der Niederländiſchen
Cofoniſien überhaupt , und alſo auch der in dem
Aiten / Lande auseinander geleget ſind .

*): Nach der Conſtitution des Alten - Landes vom IJ .
1517 . hat einer vvn den Gräfen dies ? und der

andere jenſeits der Luhe beſtellet werden müſſen .
v. Puffendorff Obſ . Jar . Univ . . 1V . App . p. 49 -
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Diſtrikte - Deputirte , jedoch, daß nicht ein jeder der hezs

teren Deputirten eine beſondere , ſondern der ganze Dis

ſtrikt nur eine Stimme hat .

Ihre Dienſt - Obliegenheit beſtehet darin , daß ſie

auf den ſogenannten Yarten Tagen die bürgerliche Ges

richtsbarkeit über ſämmtliche 12 Hauptmannſchaften ,

und die Voigtey Cranz in dem Gerichtshauſe ' zum

Jorck allein und ohne Zuthun des Landes , die peinliche

Gerichte hingegen mit Zuziehung des drey Geſchworen

Raths verwalten . Einer von ihnen muß bey dem

Landgräfding allemal aegenwärtig ſeyn , ohne jedoch eine

Stimme bey dieſer Verſammlung zu haben , wie ſie ſich

denn bey den Twielenflether und Borſteler Gräfdingen

auf eine ähnliche Art verhalten , daß ſie den Prozeß

blos leiten , die Hauptleute , Vögte , Deichrichter und

Schöppen von der eigentlichen Lage der Sache gehörig

unterrichten , ſodann aber von ſelbigen gewärtigen , obs

und in wiefern dieſe die per Appellationem an ſothas

ne Inſtanzen erwachſene Urtheile reformiren oder be ,

fiätigen wollen .

Das Haſſelwerder Sericht beſorgen ſte ohne Zuthun

des drey Geſchworen Raths , und beſtrafen die bey den

4 füchſiſhen Vögten ( welche von ihnen allein beſtels

let und verpflichtet werden ) über Schläge und Wunden

angebrachte Klagen zu ihren allgemeinen Nußen , wie

denn alle Deich ? und Schleuſenſachen aus dem ganzen

Lande vor das Gräfengericht gehören ,

Zur Beſoldung haben ſie in vorigen Zeiten Ländes

rxeyen frey genoſſen , welches aber abgeſchaffet , und ih

nen
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nen dafür an Gelde ſo viel ausgeſetßet , als die Contris

bution von 50 Morgen zu dem limplo der 12000 Rthlr,
austragen kann *) . Wegen des Fünfdörfer Gerichts
erhält jeder Gräfe jährlich 5 Kr . und um Martini 21 ßl .
Gefahrgeld , wegen des Borſteler Gräfding eben ſo viel,
jedoch nur 12 !l. Gefahrgeld , und auch dieſe erſt alss

denn , wenn ſolches gehalten wird . Eine gleiche
Summe erhält ein jeder wegen des Cranzer Gerichts ,
nur ohne Gefahrgeld , und die Bruchſtrafen aus den 4
Saſſiſchen Gerichten fallen , wie vorhin erwähnet , ihnen
allein anheim , eben ſo müſſen ſie auch bey den Landesx

Dei <: ! Schauungen gegenwärtig ſeyn .

1 . Der Sekretair

wird ebenfalls von dem Lande beſtellet , und von den

18 Diſtrikten , auch übrigen vorhin nahmhaft gemachten
Wählenden der königl . Regierung in Stade dazu 3
Subjecte vorgeſchlagen . Derſeibe muß bey allen Offis
cialangelegenheiten das Protocoll führen , und erhält

zur Beſoldung nach der obenangezogenen Polizeyords
nung an Gelde ſo viel als 20 Morgen Land zu dem Cons

tributions ſimplo von 12000 Nthlr , ſteuren müſſen .

IH . “ Die zwölf ZHauptleute

ſind die eigentliche Unterbediente des Gerichts , Sie

werden an dem jährlich im December - Monath anzubes

rahmenden Ableſungstage von den Gräfen ernannt ,
wenn dieſe nicht etwa vor gut finden , den einen oder
den anderen unter ihnen beyzubehalten , Ihr Amt bes

ſtehet darin ; daß ſie

r ) zu
X) Polizey/Ordnung S , 313 .
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x) zu der Wahl der Gräfen , des Sefretair , und .

Obereinnehmer concurriren .

2) Der Abnahme der Landesrechnung beywohnen ,

und mit den übrigen dabey anweſenden das Stis -

pendium vergeben .

3) Gehören mit zu dem drey geſchworen Rath ,

4 ) Müſſen die Contribution erheben , und an den

Obereinnehmer abliefern .

5) In criminal ? civil ? und coneurs - Proceſſen die

gerichtliche Befehle vollenziehen .

)! Auf die Policey Acht haben , und die Wrugen

in Verbal ! Injurienſa <en dem Gerichte zur Bes

ſtrafung anzeigen .

„ ) Die unehlich gebornen Kinder , ſo bald ſie ſolches

in Erfahrung bringen , dem Gerichte melden .

8) Die Executionen verrichten , und

9) bey dem Landgräfding gegenwärtig ſeyn .

IV . Der Ober : Burgermeiſter

wird jährlich von den GSräfen aus den 12 Hauptleuten

ernennet . Er muß das Jahr über alle vorkommende ?

nöthige Ausgaben beſtreiten und berechnen : Er hat

das große Landesſiegel in ſeiner Gewahrſam , gehöret zu

dem dreygeſchworen Rath , wenn ſich ſolcher bey Abhals

tung des Landesgräfding in corpore verſammlet , und

repräſentiret die übrigen 11 Hauptleute , wenn die Cris

minalacten in ſeiner Gegenwart inrotuliret , von ihm

mit dem ' großen Landesſiegel verſiegelt , und zum Spruch

Rechtens verſchi >ket werden , deſſen demnächſtige Eröff :

nung

IE

LERE

zee

zar
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|

nung ebenfalls in ſeiner Gegenwart geſchehen muß .1?
Nicht weniger

V. Drey Burgermeiſter und vier Rechnungs :
führer ;

| die erſteren werden ebenfalls aus der Zahl der 12 Haupts
! leute genommen , und . nebſt dem Ober - Burgermeiſter

Ks alle Jahre an dem ſogenannten Zuſchwörungstage von

den Gräfen in Eyd und Pflicht genommen . Das Amt

dieſer 7 Perſonen veſtehet in dem bloßen Titel , immaſs

ſen ſie mit der Rechnung nichts za thun haben , als

welche von dem Obei - Burgermeiſter allein geführet
wird

VI . Die ſec <s Contributionsvögte
welche vorhin , . 4 . "11. verzeichnet , müſſen

x) den Gräfen präſentiret , von ihnen beſtellet , und

in dieſer Eigenſd ) aft beeidiget werden .

2) Müſſen ein jeder in ſeinem Diſtrikt , die Contrie

bution erheben , daher ſie auch zum Unterſcheid der

folgenden Siedeſt - Gerichtsvögte Contributiongvögte
genennet werden .

|
3) Geben ihre Stimmen bey den Wahlen des zweyten

Gräfen ? Secretair und Obereinnehmer ,
4) Sind bey der jährlichen Abnahme der Landegrechs

24 nung gegenwärtig .

5) Stimmen mit den übrigen wählenden , wem das

ausgeſeßte jährliche Stipendium von 200 Kr . zus

fiießen ſoll , und

6 ) Siken in dem drey Geſchworen Rath ,
VI . Die Siedeſt : Gerichsvögte ,

; cf deren ſind nach 5. 4, Nr . V- an der Zahl 7, welche
L) von
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- x) voti den Siedeſt ! Gerichtöherren zwar gewählet ,

und beeidiger , auſſerdem aber auch

2) von den Gräfen ans und -in Eyd genommen

werden,
'

3) gehören zu denen , welche den Gräfen Hauss

manns - Standes „' Secretair , und Obereinnehmer '

wählen ,

4) machen mit mehreren andern den drey Geſchwos

ren Rath äus ,
;

5) müſſen mit ihren Schösppen das Gödengericht
halten ,

6) nach ſolchem die Bruchfälligen dem Gericht zur

Beſtrafung melden ,

7) beſtellen , und beeydigen die Vormünder , ohne

jedoch mit der Rehnungsabnahme etwas zu thun

zu, haben ,

8 ) hegen das Nothgericht über
erſchlagene oder ers

trun ? ene Perſonen ,

9) desgleichen in Beyſpruchsfällen ,

10 ) heben das Gefahrgeld , den Scharf ! und Gräfens

ſchals , desgleichen den Bedehaber und das Rauchs

hühnergeld«. '

11) Verloffenes Gut , und an den Strand getriebene
Sachen müſſen ihnen geliefert werden ,

12 ) Haben ehedem auch die elterloſen Kinder verſor ?

gen müſſen , wogegen ihnen der Nachlaß der vers

ſtorbenen unehelichen Kinder anheim gefallen ,

welches aber ſeit der Zeit weggefallen , daß der

Fiſcus beyderley übernommen - hat ,

( Annal , 4 % Jahrg , 38 St . ) Yy r3 )
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[18
0 ] 13) ' ſchauen die Straßen , vnd Hauptwege ,

19 ) 14. ) werden zur Abnahme der Landesrechnung zuge

zogen , und

15 ) concurriren bey dieſer Gelegenheit zu der Wahl

|
eines Stipendiaten .

|

4 VII . Die vier Sächſiſche Vögte

nach . 4. Nr . 1V. werden

-- 14m 1) von den beyden Gräfen allein , ohne Zuthun des

> ; Ländes beſtellet ,
;

2) führen in ihren Diſtrikten das Bruchregiſter ,

3) ihnen werden das verloffene Gut , und die an den

Strand getriebene Sachen abgeliefert ,

4 ) heben ſür jeden Maſt von allen fremden , zur

Winterszeit am Lande liegenden Schiffen 1 Kr .

zum Ankergelde , wovon die Gräfen 5 und ſie ſelbſt

TF zum Accidenz genießen .
PES

IX . Den drey Geſchworen Rath
mächen nachſtehende Perſonen aus :

1) Der Oberbürgermeiſter , nebſt den 3 IEE
ſtern und übrigen s Hauptleuten .

| 2) Die 6 Contributionsvögte .

j3 3) Die 7 Siedeſt : Gerichtsvögte, ein jeder mit 3

Geſchwornen .

). Die 3 Deichrichter , und 26 Geſchworne aus der

erſien und zwoten Meilen , immaßen der Deichs

u! richter aus Twielenfleth und Grünedeich mit ſeis

: hi; nen 5 Deichgeſ <wornen dabey nicht erſcheinet ,
H; welche
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welche geſamte Anzahl aus 74 Perſonen beſtehet , die den

peinlichen Halsgerichten beywohnen , und auf dem Lans

desgräfding ſowohl , als dem Bottings - oder Oberdeichs

gericht die Sachen finden müſſen , wovon bey Executios

nen der Miſſethäter ein jeder 12 ßl. zur Zehrung aus

der Landesrechnung , bey dem Bottingsgericht hingegen

eine gleihe Summe , jedoch von dem niederfälligen

Theil erhält .

Dieſer Verſammlung unter der Benennung des drey

Geſc <woren Raths geſchiehet ſchon in einer alten Ur -

kunde vom Jahre 1512 . Erwähnung , wodurch der Erz :

biſchof Chriſtoph die Rechte , Gerechtigkeiten und Ges

wohnheiten des Alten - Landes beſtätiget hat *) .

X. Die vier Landesdeputirte

werden von den ſämtlichen Erbexen , und zwar aus

jeder der beyden erſten Meilen einer , aus der drits

ten Meile aber deren zween erwählet . Site erhalten

keine Beſoldung , ſondern es werden ihnen blos die Reis

ſekoſten oder Diaeten aus der jährlichen Landesrechs

nung vergütet .
;

Was zu ihrer Beſtellung Veranlaſſung gegeben , ents

Hält der folgende 5. 9, und beſtehet ihre Verrichtung

darin , daß ſie

1) des Landes Beſte überhaupt , wie auch deſſen Ges

rechtigkeiten beſorgen , und ſolc <herwegen auf dem

Quartalsconvent zu Stade nebſt den Deputirten

der übrigen Marſchländer mit dem Conſulenten

Yy 2 der

*) Die Herzogth . Bremen und Verden , 4te Samms

lung Vorrede S. X1 .
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der Matſchländer die erforderliche Rückſprache neh

men müſſen .

2) Werden zu den Wahlen des zweyten Gräfen , Ses

kretair und Obereinnehmer zugezogen .

3) Sind bey Abnahme der Landesrechnung gegenwärs

tig , und

4) geben ihre Stimme zu Vergebung des Stipendium .

Ca :

Gerichtliche Verfaſſung .

Nach dem Unterſcheide der peinlichen und bürgerlis

< en Gerichtsbarkeit iſt in Abſicht

A ) der Criminalität

zu bemerken , daß ſolche in dem ganzen Lande , mit Auss

nahme des Altkloſter - Gerichts , imgleichen der beyden

adelichen Gerichte Sranfop und Rübke , von den bey

den GSräfen allein beſorget werden , welche den Inquis -

ſitionsproceß bis zu dem , von einer auswärtigen Juris

ſtenfacultät einzuholenden Urtheil mit Zuziehung des

Secretair , als welcher das Protocoll dabey führet , völs

lig inſtruiren . Alle Ausfertigungen geſchehen jedennoch

zugleich mit im Namen des Landes , oder des drey Ges

ſchworen Raths , als welcher das Land repräſentiret ,

So oft daher bey einer Inquiſition , Sachen von Wichs

tigkeit vorgenommen werden ſollen , wohin 3. B. Eydess

abnahmen , Verſchifung der Akten , Eröffnung der zus

rückgekommenen Urtheile , oder VollſtreFung der peinlis

< en Frage gehören , müſſen entweder der Oberbürgers

meiſier , oder an deſſen Statt ein Hauptmann , ein

Vogt ,
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Vogt , und ein Deichrichter , als Stellvertreter des drey

Geſchworen Raths dabey gegenwärtig ſeyn. ;

Die Verſiegelung der Acten , nach deren Inrotulation ,

geſchiehet mit dem großen Landesſiegel von dem Secretair ,

zu welchem Ende der Oberbürgermeiſter , als Bewahrer

deſſelben , ſolches hergiebet ,die eingeholte Urthel aber wird

von den Gräfen cum rationibus mittelſt Berichts an die

königl . Regierung in Stade zur Genehmigung eingeſchiks

ket , und geſchehen die Exvecutionen mit dem Strange , im

Borſteler Auſſendeiche, / mit dem Schwerdt hingegen auf

dem Müddewege vor JorP , nachdem der vormalige

Platz . auf der halb Verdung , in dem Kirchſpiel Steins

Firchen , auſſer Gebrauc < gekommen . Ueberhaupt

aber iſt einem Inquiſiten unbenommen , während des

Proceſſes ſich per appellationem an das Hofgericht in

Stade zu weaden ,

- Eben dieſe Gräfen üben auch die peinliche Gerichts :

barkeit in dem Altkloſter - Gericht , jedoch nicht im Nas

men des Landes , ſondern des Landesherren aus , wobey

ſetbige durch eine , bey der Zuſtikcanzley zu Stade abs

geſprochene Urthel vom 26 . Auguſt 1732 . geſchübet ſind .

Es fällt daher bey dieſem Gerichte / und den beyden

adelichen Gerichten Srankop und Rübkbe , als wel :

chen die Criminalität in ihren Gerichtsbezirken ' zuſtehet ,

jene Zuziehung des drey Geſchworen Raths völlig weg ,

wie denn leztere den Inquiſitlonsproceß durch ihre Ges

richtsverwalter fähren laſſen «

Die Criminalkoſten werden bis auf die beyden odes

lichen Gerichte , von dem ganzen Lande aufgebracht ,

Yy 3 anſtatt
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anſtatt ſolche in den beyden Gerichten , von den Unters
thanen allein geſtanden werden müſſen .

B) In bürgerlichen Rechtsfällen
wird , ſp wie im ganzen teutſchen Reiche nach dem rs -
miſchen Recht geſprochen , ſs bald kein beſonderes ges
ſchriebenes oder ein anderes Gewohnheitsrecht vorhan »
den iſt . Nach einer angezogenen Urkunde *) muß ein
ſolches Landrecht ſchon im rt5ken Jahrhundert vorhans
den geweſen ſeyn , weil ſonſt der Erzbiſchof Chriſtoph
daſſo ! be im Jahre 1512 . am Tage des Märtyrer Vincenz
noch aicht beſtätigen können , ſich aber verloren haben ,
weil von deſſen Inhalt nichts bekannt iſt . Der Lüs
becfſche Sctadtſyndicus Dreyer * * ) hat zwar dergleis
< en unter dem Titel : Ordnung und Rechtebo > vom
Jahre 15838 . herauegegeben , allein einmal iſt ſolches
über ein halbes Jahrhundert jünger , und vor das ans
dere fehlet demſelben die landesherrliche Beſtätigung .

Dieſer Mangel kann der , von eben dieſem . Erzbis
ſchof Chriſtoph im I . 1519 . am Tage Apolloniae
virginis publicirten Conſtitution des Alten/Landes FAX )
nicht vorgeworfen werden , nur hat dieſelbe gleich der
vom Jahr 1512 . die alte Herkunft und Gewohnheit

blos

*) Die Herzogth . Bremen und Verden IV . Samml, .
Vorrede . S. X.

* *) Vermiſchte Abhandlungen zur Erläuterung der
keutichen Rechte und Alterthümer , wie auch der
Hiſtorie und Critik , I . Sammt . S . 529 .

***%) v, Pußfendorf . Obſerv . Jur , Univ . T . IV .
App . P- 48 .
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Glos im aligemeinen befiätiget - und ſeß ?t hauptſächlich
die competentiam fori auf einen gewiſſen beſtimmten

Fuß .

Zu dem allgemein bekannten und unſtreitigen Hert

fommen gehöret inzwiſchen

a) die unter Eheleuten eingeführte Gemeinſchaft der

Güter - ſowohl in Abſicht der Gläubiger , ſo lange

jene leben , als auch der Erben nach deren Tode ,

welche Gewohnheit durch ein Wismarſches Tribus

nal / Urtheil vom 6. Julius 1695 . in Sachen Cas

thrine Röver wider Benediy Röver , und durch

eine Hofgerichts - Urtheil vom 18 . May 1727 . in

Sachen Arp Schnitzers Witwe wider Arp Schnißers

Kinder beſtätiget worden iſt . Das Altkloſterges

richt machet hievon eine Ausnahm ? - weil nach

einem in Sachen Johann Steinblink . wider Hans

Winter am 8. Julius 17256. abgegebenen Decret

Über dieſes Herkommen ein Beweis gefordert , der

aber bis hieher noch nicht geführet worden .

b) Das von Alters her eingeführte ius retractus ex

vicinitate , und zwar von der Weſt ! oder ſoges

nannten Seeſeite hat dur < ein in Sachen Hans

Stölke und Conſorten wider Claus Inſelmann und

Conſorten in puncto edendi inſtrumenti , et re -

tractus am 2. Octob . 1699 . abgegebene Hofge ?

richts - Urtheil ſeine anderweite Begründung erhals

ten . Dagegen iſt das ius retractus ex conſan -

guinitate , als rechtsgültig , nicht erwieſen , viels

mehr nach einer . in Sachen Heinrich Lohnings wider

Yy 4 Jacob
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TJacob Rieper und Kolſter, durch ein Hofgerichtss
Urtheil yom 9. Jenner 1720 . der desfalls - +aufges
gebene Beweis vor nicht geführet erkannt worden .

c ) Iſt eine von der Regel abweichende Bemerkung,
daß zu einer gültigen : ſcheinung bey gerichtlichen

Verhandlungen , 16 Jahr zur Mündigkeit vor

hinreichend gehalten werden , nicht aber auſſerhalb
Gerichts , da es bey den , dur < das römiſche
Recht feitgeſekten 25 Jahren ſein Bewenden behält .

d) Eine Wetterung oder Landſcheidung ſind vorhin
gleichbedeutende Bonennungen “geweſen , ſo daß eine

ſolche Wetterung alle Nachbarſchaft und das auf

ſelbige ſich gründende Beyſpruchsrecht völlig aufges

Hoben , von welhem Gewohnheitsrechte jedoch in

heueren Zeiten verſchiedentlich abgegangen wird ,

nachdem au bloße Abzugskanäle mit dem Namen
einer Wetterung beleget werden .

€) Eine allgemeine Gewohnheit in dem ganzen Lande

iſt , daß einem die Halbſchied der Gräben ſo weit

zuſtehet , als ſein Land daran ſtößet , welches durch
ein in Sachen Andreas Iſenſee wider Heinrich

von Anken am 6. Julius 1722 . abgeſprochenes Hofs

gerichts ! Urtheil beſtätiget worden .

Nach dieſen vorangeſchickten Gewohnheiten , deren

ſich bey einer genaueren Nachforſchung vielleicht noch

mehrere finden mögen , muß ein jeder aus dem ganzen

Lande , und alſo auch aus den 4 Sächſiſchen Gerichten ,

jedoMm mit Ausnahme der 5 Adelihen oder Neben )

gerichte , ſeine Klage zuerſt bey dem

1. Gräf :
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I . Gräfding
vder Gräfengerichte , an den dazu angeſekten Yartens

tagen , vorbringen , und deſſen Ausſpruch erwarten .

Vor eben dieſes Gericht gehören auch die Deich : und

Scleuſenſachen , lekßtere beyde jedoch nur aus der erſten

und zwoten Meile , imgleichen tro &ene <läge , wenn

ſolche nicht in den 3 Sächſiſchen Vogteyen , dem Fünf

Dörfer ! Gericht , Borſteler Sräfding , und Haſſelwevder

Gericht vorgefallen , immaßen „das . Crankergericht , als

die vierte Vogtey , ſeit verſchiedenen Jahren nicht mehr
gehalten worden ,

Von dieſen durch die Gräfen in dem Gerichtshauſe
zum Jork ganz für fich , und ohne Zuthun des Lans

des abgeſprochenen Urtheilen , ' de8ögleichen von den , bey
den 5 Nebengerichten abgegebenen Boſcheiden können

die Partheyen , wenn die Sache 33 Kr , 16 bl , und

darüber beträget , an das ;

1 . Land : Gräfding ,
welches auH das oberſte Guding genennet wird , aps

pelliren , das gleich den Juſtizlandgerichten in verſchies
denen andern bremiſchen Diſtricten , eine Mittelinſtanz

iſt , Dieſes Gericht verſammelt . ſc ) ebenfalls in dem

Gerichtshauſe zum Jork , jährlich zweymal , und bes

ſtehzet aus 10 Hauptleuien , immaßen die beyden Haupts

leute zu Twielenfleth und Bocſtel aus der gleichfolsens

den Urſache , dabey nicht zugezogen werden , 7 Siedeſts

Gerichtsvögten , wie au < ſämmtlichen Deichrichtern
und Geſchwornen ,

Yy 5 Bey
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Boy dieſer Verſammlung muß ällemal einer der

beyden Gräfen gegenwärtig ſeyn , hat ober keine Stim

ime , ſondern die Urtheil wird ' von den verſammelten

Gliedern , wenn ſie von der Gerichtsſtube abgetreten ;

und auf ein Nebenzimmer gegangen , allein gefunden ,

von dem Urtheilsömann den Gräfen auf der Gerichts !

ſtube eingebracht , und von dem Secretair zu Protocoll

genommen .
DI . Das Borſteler Gräfding und

IV . das Sünfdörfer Gericht zu Cwoielenfleth

find zwar ebenmäßig Appellationsinſtanzen , jedoch von

einem eingeſchränfteren Umfange , als das Landgräf »

ding , 4mmaßen vor ſelbige nur allein diejenige Sachen

gezogen werden können , welche zwiſchen Cinwohner der

Hauptmannſchaft Twielenfleth , worin das Fünfdörfer

Gericht belegen , und : einem Theil der Hauptmanns

ſchaft Borſtel , nemtich von der Luhe bis aa die Kirche

zu Borſtel , vorfalien , weshalb auch deren Haupileute

zu. der Verſammlung des Landgräfding nicht gezogen

werden .

;

Das Borſteler Gräfding wird zu keiner beſtimmten

Zeit , ſondern nur alsdenn gehalten , wenn Eingeſeſſene

aus dieſen beyden Vogtheyen von einer bey dem

Gräfding abgeſprochenen Urthel dahin appelliret haben ,

welcher Fall ſich oftmals in verſchiedenen Jahren nicht

zuträget , und ſodann erhalien die Gräfen 12 ßl . Das

Fünfdörfer Gericht wird ebenmäßig nur alsdenn gehals

ten , wenn dahin Appellationes erwachſen , in dem Jahre

aber , da ſolches Gericht nicht gehalten wird , bekommt

ein



DaRe 693

ein jeder der beyden Gräfen 5 Rthlr . , und von den

Deichrichtern aus Wörden und Twielenfleth 21 ßl. ſos
genanntes Gefahrgeld . Wegen der Koſten in dem

Jahre , da ſolches Gericht gehalten wird , und deren

Aufbringung iſt durch ein in Sachen Harm Rape ,
Peter Budde und Conſorten wider Heinrich Kolſter
und Conſorten im Jahre 1704 . abgeſprochene Hofges
richts / Urtheil feſtgeſetzet , daß zu einem Koſtenbelauf
von 30 Kr . alle diejenigen , welche 30 Morgen
und darüber beſißen , 32 ßl . 30 bis 25 Morgen 28 ßl .
25 bis 15 Morgen 24 ßl . zwiſchen 15 und 5 Morgen
16 ßl . 5 Morgen und darunter 12 ßl , die Beſitzer
eines bloßen Hauſes aber 4 ßl , beytragen , Dieſes Regus
lativ ſoll inzwiſchen nicht zur Ausfährung gekommen
ſeytt .

Dieſe jezt erwähnte 3 Apyellationsinſtanzen werden

nur alsdenn zur Hand genommen , wenn keine ſumma

appellabilis , nemlich 100 Mark vorhanden iſt , andes

rergeſtalt können die ſich graviret haltende Partheyen
ſich ſogleich an das Hofgericht zu Stade wenden .

Von dem Land - wie auch Borſteler Grätfding , und

Fünfdörfer Gericht hat man in vorigen Zeiten an das

. ' Bottings : oder Oberdeichgericht

appelliren können , welches * ) jährlich auf den Montag

na < Dionyſius , nicht aber alle 7 Jahr , wie von einis

gen

*) Altes und Neues der Herzogth . Bremen und Vers

den , IV . Band liefert von S . 243 . eine Actenmäſs

ſige Nachricht von dieſem vormals in Gebrauch
geweſenen Gerichte .
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gen behauptet wird , in Stade geheget worden *) ,

von da ab. die caulae plebeorum an das zu Erzbiſchöflis

< en Zeiten zu Bremervörde beſtandene Ober - Landges

richt erwachſen . Dieſes Gericht iſt jederzeit unter freyen

Himmel an einem dazu beſonders verordneten Orte ,

auf . dem Biſchofshofe zu Stade unter dem Vorſitze des

Landdroſten und Amtmann zu Bremervörde , in Ges

genwart der Gräfen , Deich : und Landgeſ <wornen ge;

halten worden .

* * ) nennet daſſelbe ein hartes Strafge »

richt , das von den ehemaligen Weſtphäliſchen heimlis

hen oder Vehm ! Gerichten wenig unterſchieden geweſen ,

und das ſchon Kayſer Otto 1V. in jenem , der Stadt

Stade 1209 . ertheilten Freybriefe eingeſeßet haben ſoll ,

Es gehören vor ſelbiges hauptſächlich Deich - und Bruchs

ſachen aus den Freyburgiſchen und Bußflethiſchen Theis
fen des Landes Kedingen , wobey der Baden Bot :

ting , eine Zeit von 6 Wochen von Bartholomäus bis

Dionyſius , als eine - Hauptepo <he vorkömmt , binnen

welcher Zeit die vorgefallene Wrugen verdoppelt , dem

Landesherrn allein , in der übrigen Zeit des Jahres hins

gegen dem Lande , jedoch nur einfach anheim fallen .

Das

* ) D. Mevi ! comment . vom wucherlichen Contract

P. IL . 8 . p- 145 » Maſcov . Notit . iur . et indic .

Brunſv . Luneb . p. 155 :

* * ) Monument . nobilitat . equeſtz Bremenſ .

+- 37 - 38 -
'
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Das Herkommen des Alten - Landes . weichet daruns

ter hievon ab , daß nach V7evius * ) Behauptung

die Appellationen an dieſes Botiingsgericht ohne Unters

ſchied der Sachen ſtatt . gehabt , welches alles heutiges

Tages ganz wegfällt , nachdem dieſes Gericht ſeit dem

Jahre 1703 , überall nicht mehr “ abgehalten worden **) .

VI . Die Polizeyſachen

und deren Beſtrafung ſind in den ältern Zeiten bey

der Seltenheit der klingenden Münze , und als die Abs

5aben der Unterthanen noch in - Naturalien beſtanden ,
als eine Haupt : Cammer/Einnahme beydes für die Lans

des - und Privat/Gutsherrn angeſehen , und auf deren

genaue Beſtimmung vieler Fleiß angewendet worden .

Dieſem zufolge iſt ein ſorgfältiger Unterſchied

gemacht

1) zwiſchen trocknen Schlägen und Blutwuns

den , wenn lektere nicht tödtlich ſind , jedo <ß daß

dabey wiederum zu bemerken , ob ſolche mit den

Kleidern bede >et werden können oder nicht . Lek

tere ſowohl , wie die trocknen Schläge gehören für

die Unterſuchung der Gräfen , und haben , ſelbige

auch die dafür aufkommende Strafen , als ein Ac1

cidenz zu genieſſen . Bey der erſiern Art von

Blutwunden hingegen müſſen die Siedeſi - Gerichts
!

vögte

FN EBENE : Da 445 ,

**) Altes und Neyes a, a. 9 , S , 262 « item Ma -

ſcovins . 6 ,
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)' |
vögte zuförderſt unterſuchen , ob folche ' mit den

+ y Kleidern bedecket werden können , und ſodenn , wenn4
dieſer Fall vorhanden , iſt die zum Nußen des Sies

deſt !Gerichtöherrn zu erlegende Strafe auf 10ßl .

| feſtgeſeet *) , und mit einer gleichen Summe muß

j auch der klagende Verwundete vor dieſem Gerichte
4 zufrieden ſeyn . Dafern er aber für Schmerzen ,

j Arztlohn und Koſten ein mehreres verlangen ſollte ,
“ u muß er ſolches nach uralten Gebrauch dieſes Laſides ,
- .

M
und des drey Geſchworen Raths Findung vor dem

Landgräfding oder oberſten Guding einklagen .

2) Mit den Verbal : Injurien hat es eine andere

Beſchaffenheit . Dieſe werden das ganze Jahr hins
durc <, wenn der Kläger nicht ſogleich eine Genugs
thuung verlanget , und eine Ladung bey dem Gräs

fengericht nachſuchet , bey den Hauptleuten anges
bracht , und an dem , im November anzuberahmens

| den Jättentage von den Gräfen unterſuchet , ab :

4] gerichtet und die Strafen dem Landesherren in dem

Bruchregiſter berechnet ,

1 3) Die Bruchſtrafen in den 4 Sächſiſchen Gerichten

11? fallen den beyden . Gräfen zum Accidenz anheim .

1] | 4)

44 18 * ) Ein von ' den Gräfen , Burgemeiſtern und Haupts
DiE leuten , desgleichen von dem Ausſchuß des Alten -

j Landes an den Erzbiſchof Johann Friedrich den
j T7ten April 1601 . erſtatteter Bericht , im A. u. . N.

X. Band S . 150 . zeiget umſtändlich , was zu den
Siedeſten Gerichten gehöret , und beſtimmet zus
gleich die Strafe von 10 ßl,
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4) Um jenen Unterſchied der Real Injurien gehörig

zu unterſuchen , und darnach beſtimmen zu können ,

wohin die Strafe eigentlich gehöret , ſind

VII . Die Göhden : oder Göhdings ' Gerichte

angeordnet , welche eigentlich als ein Vorgericht anzuſes

hen ſind , das die Siedeſt » Gerichtsvögte abhalten , und

auf ſelbigem mit den von ihnen zugezogenen Scheepen

( Geabinis ) unterſuchen , ob die Wunde tödtlich , . oder

nimh ; im lekteren Falle aber , ob ſolche offenbar iſt , oder

nit den Kleidern bedeFet werden kann , lekßtlich auch auf

die Jahrszeit RüFſicht nehmen , zu welcher eine Schläs

gerey vorgefallen . Denn hat ſich ſolche

x) zwiſchen dem 24ſten Auguſt und 9ten October , als

der Zeit des Boden - Botting zugetragen , ſo hören

alle vorhin bemerkte ſubtile Unterſcheidungen auf ,

und die Beſtrafung fällt dem Landesherrn ganz
allein anheim .

2) Zu dieſer Inſtanz gehören auch die eigentliche

Straßen und Hauptwege , als welche von den Sies

deſt! Gerichtsvögten geſchauet , und die nachläßigen
von ihnen zur Strafe gezogen werden . Die Wege
an den Deichen ſind hievon ausgenommen , als

welche unter der Aufſicht der Gräfen ſtehen .

( Der Scluß folgt künftig . 2

VIEH ,
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IX .

Moor - Cultur im Herzogthum Bremen ,

Pie bey dem Erdſtriche ſelbſt , von deſſen neueſten Culs

turzuſtande hier Nachricht gegeben wird , ſo auch bey
denen in nebengedruEter Tabelle enthaltenen Zahlen ,

iſt nur ihr erſter oberflächlicher Anblick ſteril , Mit ans

genehmer Fruchtbarkeit lohnt jeden Arbeiter die Mühe ,
der es verſucht , die in ihnen verborgen liegenden Mates

rialien zu mannigfaltigen Betrachtungen ; hervorzuzie

Hen . Um aber das Vergnügen ſie ſelbſt zu entde >ken ,

keinem zu ſiöhren der deſſen Genuß zu ſchätzen weiß ,

Werden anjeßt nur einige Bemerkungen über das Ges

deihen der obigen Moor : Cultur beygefügt , welche viels

leicht nicht alle Leſer ſelbſt zu machen Gelegenheit haben

möchten . Dieſe entſiehen aus der Vervleichung einer

Öffentlichen Nachricht von dem Zuſtande des. gedachten

merkwürdigen Anbaues im Jahr . 1782 * ) , mit dem

vorigjährigen , welcher Leitfaden folgende Wahrnehmuns

gen darlegt .

Schon iw Jahr 1750 . wurde das wichtige Unter »

nehmen angefangen . Der ſiebenjährige Krieg unter »

brach deſſen Fortgang bis zum Jahr 1759 , Von dies

ſem Zeitpuncte an , waren zufolge der erwähnten Nach !

richt im Jahr 1782 . würklich ausgewieſen 338 109 Mor »

gen

*) S . "Schlözers Staats - Anzeigen II1 Band , Heft
, LI , Seite 368 ,
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gen Moorkand , worauf man 35 Dörfer angelegt hatte .

Sn dieſen befanden ſich 7 22 Feuerſtellen , und wurden

ſolche von 2978 Menſchen bewohnt .

Nach dem vorigjährigen Zuſtande enthielt der ausges

wieſene Umfang 51868 Morgen , und waren alſo währ

rend der leztverfloſſenen 7 Jahre aufs neue in Nukung

gebracht 13759 Morgen . Die Zahl der angelegten

Dorfſchaften - welche 55 betrug , hatte ſich um 19 ver ?

mehrt , doch waren darunter 11 no <h größtentheils unbe

bauet . Feuerſtellen giebt die Tabelle 1063 an . Ziehet

man nun gleich von dieſen 227 ab , worauf noh keine

Wohnungen ſiehen , und ſebßet dabey voraus , daß die

im Jahr 1782 . vorhanden geweſene 722 Feuerſtellen

ſämtlich < on Bewohner gehabt ; ſo ſind dennoch ſeits

dem 114 neue Wohnungen hinzugekommen . Der Zus

wachs an Menſchen während dieſer Periode beträgt

1693 , welcher vermehrte Reichthum an Population , den

großen Unterſchied hervorgebracht hat , daß wie vor 7

Jahren nur etwas über 4 Perſonen auf jede Stelle ges

rechnet werden kounten , man deren jekt über 5x in Ans

ſchlag bringen muß .

Solche ſichtbare Fortſchritte des Unternehmens zeu !

gen für deſſen Solidität , und . laſſen von der vortreflis

<hen Leitung , worunter das Schöpfungswerk ſtehet ,

den immer ſteigenden Wachsthum ſeiner wohlthätigen

Folgen auch für die Zukunft hoffen . Nicht blos hofs, .

fen , nein , mit Sicherheit erwarten darf man ſie in

einem Lande , wo es Regel der Staatswirthſchaft iſt ,

Zz 4 - - füllet
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= füllet die Erde , - - ohne Verbindung mit dein
Nachſatze im Sinne des DeſpotisSmus , = - und . ma ;
< et ſie euch unterthan ; - - wo man nicht nach Art
der Bienenwärter blos aus Eigennuüß der Emſigkeit des
Volks Nahrung giebt , und ihm von dem ſauer erwors
benen Gewinne , kaum därftigen Unterhalt übrig läſſet ;
wo jede Verbeſſerung des Auskommens die GSlückſeligs
keit deſſen erweitert , der Fleiß und Geſchic > hierauf
verwendet ; wo Wohlſtand der Unterthanen den höchſten
Grad der Veredlung erreichet , Seegen für die Menſchs
heit wird !

PASTOR GE ZEN PAI PR ZINDLIPET PRIN LIN PRAIALESNLLN

X.

Erſtes Avertiſſement der Zelleſchen Ster -

becaſſe , mit Zuſägen .

Nachdem dieſes von Königl . hoher Landes Regierung
auihoriſirte Inſtitut im verwichenen Jahre nicht nur ers
öffnet , ſondern auf vorgängige öffentliche Bekanntmas

<hung , in würkliche Activirät geſeßet , und hiernächſt von
der Adminiſtration die erſte Rechnung auf Oſtern abges
ſchloſſen worden 3 ſo iſt dieſes Regiſter dem hieſigen
Stadt : Magiſtrate vorgeleget , von - demſelben richtig bes

funden , und in dem zuvor öffentlich bekannt gemachten
Termine , am 22ſten d. M. der Adminiſtration würklich
abgenommen .

Die Adminiſtration entlediget ſich durch gegenwärtige
öffentliche kurze Darſtellung des gegenwärtigen Zuſtan,

des
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des dieſes Inſtituts , auch nunmehro derjenigen Pflicht ,

welche ihr der Plan im 4ten ß- aufleget .

Im verwichenen Jahre bis Oſtern d. ZI. ſind übers

haupt 629 Portionen , jede Portion zu 10 Rthlr , ges

rechnet , aufgenommen , und hievon zur Einnahme ges

fommen :

a ) an einmaligen Beyträr

gen , vder auf Capital - Fuß 108 Rthlr .r9 Gr .4 Pf .

bd) An halbjährigen Beyträ -

gen , oder Contributions/Fuß 248 = = Ti

c ) An Ziuſen von den Inter )
' eſſenten auf den erſtmaligen ;

Beytrag Er WE ermep
NOR

Ue

d ) An Zinſen von dem bereits

belegten Vorrathe LERE 2 1 SiN IDE ,

Es hat daher die ganze Ein !

nahme betragen = = 3563 Rthlr , 2 Gr . - =-

in Caſſen ! Münze

und es iſt dieſer Vorrath , indem im verwichenen Jahre

kein Sterbefall eingetreten , unverändert geblieben .

Hievon ſind nun von dem Caſſirer , welcher bey dem

hieſigen Magiſtrate eine Sicherheit von 2000 Rthlr . bes

ſchaffet hat , zu 3 Procent aber auf eine ganz ſichere Art

belegt 200 Rthlr . = =

und die übrigen 163 = 2 Gr .

werden nebſt den nun gleich wieder fällig werdenden

halbjährigen Beyträgen dieſen Johannis auf eine gleich

ſichere Art zinsbar untergebracht .

Bey dem Beyfall , welchen Sachverſtändige fortdau

rend dieſem Inſtitute geben , hält man . es von Seiten

Z35 der
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der Adminiſtration für überfläſſig , das Publicum von

deſſen Solidität no &4 mehr zu überzeugen . Man bes

ſchränkt ſich nur auf die Anmerkung , daß nach der zum
Grundez gelegten Florencourtſchen allgemeinen Sterblichs

Feite/Ordnung ſchon im verwichenen Jahre ein Sterbefall

häite eintreten , und das Sterbegeld dem ; gemachten

Durchſchnitte zu Folge zahlbar werden können , mithin

durch dieſ2 nicht eingetretene Vorausſekung ein vorhin

nicht in Anſchla3 gebrachter Vortheil den Intereſſenten

zugewachſen iſt : und kann mon es übrigens , um allen

etwanigen Schein einer ſtillſhweigenden Anerkennung
von ſich abzülehnen , nicht unbemerkt laſſen , daß die

Hatnelnſche Todtencaſſe , ſelbſt nach deren leßten Rectifis

ation , in Rückſicht ihrer innern Einrichtung von dem

Plane des hieſigen Inſtituts ſo ſehr abweiche , daß jenes

von dem hieſigen noch weſentlich unterſchieden bleibt .

Zelle , den 26ſten May 1790 .

Zelleſche Sterbe: Caſſe: Adminiſtration ,

Na < dem vorſtehenden Avertiſſement iſt zwar dieſe

Sterbe / Caſſe zu Stande gekommen : aber derſelben

Werth noh nicht anerkannt . Solche große Vortheile

welche die bicherigen Sterbe Caſſen verſprachen und

nicht hielten , vermiſſet man hier ; findet dagegen ſolche ,

die ſich nicht verlieren oder vermindern , vielmehr durch

die ſehr vorſichtigen Geſundheits - Atteſtate , worauf gar

vieles ankommt , dauerhaft ſind und noch: vergrößert

werden . Häufig werden Klagen geführet , man könne

ſeine Erſparungen nicht einſt zu 3 Procent in ſichere

Verzinſung bringen ; hier iſt Gelegenheit ſelbige . ſo zu

henußert
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Henußen und überdem noch der Vortheil «daß die „ Sume

me , welche man ſeinen Erben erſparen will , ſofort ers

worben iſt . . Wenn dennoc < das Publicam die, Zelleſche

Sterbe - Caſſe nicht mit noch größern Deyfalle beehret hat ,

ſo liegt ſolches wahrſcheinlich daran , daß man . mit ders

ſelben Einrichtung noch unbekannt iſt , - Es dürfte . daher

nachſtehender ſchon im vorigen Quartale eingeſandte

Aufſaß , hier ſehr nüklich ſeyn .

Bemerkungen über die neue Sterbe/Caſſe «

Einrichtung .

Neu kann dieſe Einrichtung zwar nicht mehr ge!

nannt werden , weil der Herx Camerarius Brittet in

ſeinen öconomiſchen politiſchen Auflöſungen ſc <o9n vor

20 Jahren , als die beyden erſien bremiſchen Sterbes

Caſſen errichtet wurden , uns damit bekannt machen

wollen : aber in fo fern iſt es doh was Neues , weil

nun endlich nach einer ſol <en Einrichtung ein Inſtitut

in der Stadt Zelle eröffnet worden . Gelangen iſt es

indeſſen ſo wenig dem Herrn Britter als andern Män »

nern nach ihm , dieſe allerdings beſſere Einrichtung bes

kannter zu machen : denn nach der eingezogenen Nachs

richt hat die Zelleſche Sterbe - Caſſe in dem erſten haiben

Jahre bey weitem keinen ſolchen zahlreichen Zugang , als

die nun verbothenen Sterbe - Caſſen gehabt , ' welches

nicht geſchehen ſeyn würde , wenn man mit der neuen

Einrichtung beſſer bekannt geweſen wäre ; es ließ ſich

vielmehr erwarten , daß die Intereſſenten jener Sterbes

Caſſen in der Zelleſchen Landesherrlich authoriſirten cons

tinuiren würden , Vielleicht = dachte i < - - würken

Bemers
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Bemerkungen , welche mich , ohne ein Sachverſtändiger
zu ſeyn , von den Vortheilen und der Sicherheit der

Zelleſchen Sterbe - Caſſe überzeuget und bewogen haben ,
ein Mitglied von derſelben zu ] werden , auc noch etwas

zur Bekanntmachung .

Vortheile und Sicherheit vermißte ich bey allen bis »

herigen Sterbe : Caſſen , und fand mich dieſerwegen zur
Theitnahme nicht geneigt ,

Vortheil war bey denſelben : dur <haus - nicht , weil

ich mein Geld ohns zinslihe Benutzung anlegte . Profis

tiren konnte man zwar in ſelbigen auf Kotten der . Nachs

kommen und Leute ſchröpfen , die noc < nichtgeboren was

ren ; aber von einem ſolchen Vortheil mögte ih nicht

participiren ,

Sicherheit fand ich bey denſelben noch weniger ,

Dieſe ſtäßte ſich bloß auf den künftigen Zugang , alſo

auf den wohl ſehr unzuverläſſigen . Willen des Publi

cums , welcher ohnedem nicht zu erwarten war , weil die

Erwerbung des Sterbegeldes von einem Jahre zum ans

dern koſtbarer und theurer wurde , wenigſtens vors erſte

und bis die jährlich entſtehenden Sterbefälle nicht mehr

merklich ſteigen und fallen .

Weiter gingen meine Bemerkungen über dieſe Sters

be : Caſſen nicht : und ſo unbedeutend als ſelbige immers

hin ſeyn mogten ; ſo hatten ſie do < für verſchiedene

meiner Freunde und für mich den Nußen , daß wir unſer

Geid nicht vergeblich angelegt haben . Denn auch ' die

Sterbe/Caſſen , die man für die Beſten mit hält und das

her zu conſerviren ſucht , müſſen nach meiner wenigen

Einſicht ,
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Einſicht , bald fallen * ) , weil die jährlichen Stetbefälle

ſchon ziemlich hoch geſtiegen ſind und deren Credit mehr

und mehr finket , welches wir der erregten wohlthätigen

Revolution , wodurch no < mancher Thaler geſparet

worden , zu. verdanken haben . Dieſe böſe Sterbe : Caſſens

Einrichtung iſt nun faſt ganz Deutſchland durchwanderk ,

und wird hoffentlich nun nirgend wieder Beyfall finden ,

Wohlthätig ſind darum nicht minder nach richtigen

Grundſätzen berechnete und eingerichtere Sterbe/Caſſen ,

weil keiner von uns allen vorher beſtimmen kann , ob

langes oder furzes Leben unſer Loos ſeyn wird . Ganz

gewiß war es daher eine der wohlthätigſten Erfinduns

gen für die Menſchheit , einen Ausweg zu vermitteln ,

auf welchem ein jeder , dem für das nächſte Bedürfniß

der Seinigen , nach ſeinem Ableben „ bange iſt , oder der

wünſchet , den Seinigen erwas mehr , als bereits erſpas

ret werden können , zu hinterläſſen , mittelſt Aufopferung

eines Theils von ſeinem dermaligen Ueberſchuſſe ſolches

hbewürken zu können . Die ſelbſteigene Beyſeitlezung

eines Sparpfennings kann dieſen Zwe & unmöglich in

einem ſolchen Umfange erveichen . Gewinnen kann zwar

g
nicht

* ) Dieſer Fall iſt ſehr bald erfolgt , indem die Rens

nerſche Denkthaler - Genoſſenſchaft , nach ſelbſt ges

machter Nachricht von dem Zuſtande dieſer Caſſe ,

den loßten Sterbefall nur mit 162 Rthlr . 48 grt .

ſtatt 300 Rthlr . : bezahlen . können . Weiter wird

dieſe Sterbe : Caſſe vors erſte nicht herabſinken , weil

alte und kränkliche Intereſſynten , die nur noch übrig

ſeyn werden , Urſache haben bis auf den ! ekzten

Mann zu ſtehen « :
I A. d. 59.
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nicht ein jeder in Sterbe : /Caſſen 3 denn geringer iſt der

Gewinn für den Hausvater , der bis ins Alter bey ſeiner

Famitte bleibt 3 aber deſſen Verluſt kann durc < eine gute

Einrichtung gar ſehr vermindert werden , " und bey ſeinem

geringern Gewinn iſt er doh immer der Glülichere 3
gläFlich als der Gewinner , der durch frühen Tod den

Seinigen , früh den Weg zur Hebung der Erſparung
öffnet . Und was denn am Ende von - dem der nicht ges

winnet , bey der Speculation aufgeopfert wird , iſt wahrs

lich ein wohlthätiges Opfer . Seibſteigene Beyſeitlegung
eines Sparpfennings iſt aber eben ſo wenig . vor aller

Möglichkeit des Verluſtes ſicher , und ein ſolcher Spars

pfenning Fann den Meinigen , wenn der Nothfall eintritt ,

für keinen Heller mehr Verſorgung verſchaffen , als er

ſelbt an baarem Gelde werth iſtz denn je früher der

„ Dausvater ſtirbt , deſto geringer iſt der in ſeiner kurzen

Haushaltung beyſeitgelegte Sparpfenning .

So ſollte über Sterbe - Caſſen gedacht werdenz ſo

äber if nicht darüber gedacht worden 3 zu Glücksſpielen

ſind ſie herabgewürdigt und dadurch der Fall der alten

Einrichtung beſchleunigt wordkn .

Alles kömmt bey- Inſtituten dieſer Art darauf an ,

daß das Verhältniß zwiſchen Leben und Sterben , zwis

ſchen dem frühern Tode des Einen , und dem längern
Lehen des Andern ſo berechnet ſey , wie es ſich in der

Natur zu ereignen pflegt . Die Natur geht auch hier

ihren feſten unabänderlichen Gang . Dieſes haben aufs

merkſame und re <nungskundige Beobachter eingeſehen ,

und aus zuverläſſigen Todtenliſten von mehrern Jahren

und
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und Ländern , ſogenannte Mottalitäts ! Tabellen ausge :

zogen , an welchen ſich abzäglen läßt , wieviel von 1000

oder 10000 Menſchen von gleichem Alter und dem Ans

ſchein nach , gleicher Geſundheit , dem Laufe der Natur

naß , in jedem Jahre abſierben werden . Und hiernac <ß

läßt ſich mit Sicherheit Einnahme und Ausgabe einer

Sterbe/Caſſe im voraus berechnen .

Dieſe Tabellen nun ſind das Fundament der neuen

Einrichtung , bey welcher ich größere Vortheile , mehrere

Sicherheit , Ordnung und Billigkeit antreſſe «

Nach den Mortalitäts - Tabellen kann man wiſſen ,

wie bald die Sterbegelder zahlbar werden , und wie

lange die jährlichen oder einmaligen Beyträge Zinſen tras

gen können 3 folglich konnte beydes Einnahme und Auss

gabe mit Zinſer diſcontiret oder rabattiret werden .

Größere Vortbeile muß alſo dieſe Einrichtung , wo

ich mein Geid zinsbar anlege , geben . Exſpare ich 20

Jahre lang jährlich 20 Rethlr . und . verſchlieſſe ſie in meis

nen Kaſten , ſo habe ich nach gedachter Zeit nicht mehr

als 400 Rthlr . erſparet : gebe ich aber dieſe Erſparung

nur zu 3 Procent in Verzinſung , alsdenn ſind in ſolcher

- Zeit wenigſtens 135 Rehlr . mit Hülfe der Zinſeszinſen ,

damit erworben .

mehrere Sicherheit muß auch eine ſolche

Einrichtung geben « Nicht nur im gemeinen ! Le-

ben ſind die Mortalitäts - Tabellen zutreffend , ſon ?

dern auch in Wittwen / und Sterbe ? Caſſen , wie eine

mehr als 3ojährige Erfahrung beſtätigt ' hat . In dieſen

Tabellen iſt die Lebensdaner nicht allein von geſunden ,
' ſondern
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ſondern auch von kränklichen . und tödlichfranken Mens

ſchen mit berechnet 3 werden nun zuverläſſige Geſunds

heits/Atteſtate gefordert . und darf man die Adminiſtras
tion damit nicht hintergehen 3; ſo muß auch eine Sterbes

Caſſen ! Seſellſchaft mehrere Jahre , wie im gemeinen

Leben , erreichen , und aiſo mehrere Beyträge aufbringen ,

welches nicht nur ſichert , ſondern auch Vortheil bringen

kann . Nach den Mortalitäts - /Tabellen läſſet ſich ferner

berechnen , wieviel Sterbefälle von einem Jahr zum ans

dern entſtehen werden , und wieviel Jahre die Geſells

ſchaft noch verleben wird . Durch eine Biiance kann

alſo ausfündig gemacht werden , ob die jährliche Auss

gabe mehr oder weniger betragen hat , als worauf ges

rechnet worden , und ob das , was zum künftigen Bes

dürfniß aufgeſparet wird , augreichet ?

Ordnung flieſſet hieraus von ſeibſt , Wird der Zus

ſtand der Caſſe von Zeit zu Zeit bilancirt ; ſo kann ein bes

trächtliches Plus oder . Minus nicht entſtehen , und erſtes

res muß durch vorſichtige Geſundheits / Atteſtate veran

laſſer werden . Verbleibt dieſes der Geſellſ <aft , ſo kann

man ſich über etwas höhere Beyträge nicht beſchweren .

Sie ſichern ohnſtreitig die Caſſe , und wenn das etwa

zu viel bezahlte wieder zu gute kommt , ſo iſt ſolches

nicht verloren . Die früher verſterbenden Mitglieder has

ben bey einer ſolHen Einrichtung zwar etwas geringern

Gewinn , die länger lebenden aber auch geringern

Verluſt .

Billigkeit würde der Einrichtung abgehen , wenn

eine ſolche Bilance fehlte Niemand wird der Geſell :

ſchaft einen etwanigen Caſſen ? Defecs erſeken ; folglich
muß

WBW
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muß ſie auch den Ueberſchuß haben : ſolchen den Noch : -

kommen zu überlaſſen , dieies wäre eben ſo unbillig , als

wenn ' man' / ſie mit : einem etwanigen Defect belaſten

wollte . Dieſen Fehler hatte die alte Einrichtung ohns

ſtreitig , wo nur . das jährliche Bedürfniß aufgebracht

und . zum künftigen , wenn nemlich mehrere Sterbefälle

jährlich entſtehen , entweder viel zu wenig oder gar nichts

aufgebracht wurde . Billiger iſt die neue Einrichtung

auch dadurch , daß ein jeder Intekeſſente den jährlichen

oder : einmaligen Beytrag nach ſeinem Alter entrichtet

worüber die Mortalitäts - Tabellen ebenfalls ſichere Auss

kunft geben , weil man na ſelbigen weiß , wie viele

Jahre die Menſchen von jedem Alter überhaupt annoc <h

verleben werden . Anfangs vermeynte ich , die jüngern

Mitglieder , welche früher wie die ältern das völlige

Sterbegeld beygeſteuret haben , würden verkürzet , allein

wie ich der Sache mehr nachdachte , fand ich , daß ſols

< es nicht anders ſeyn können und in deren größern

Mortalität ſeinen guten Grund habe . Wird einſtens

der etwanige Ueberſchuß denen Mitgliedern , die das völlige

Sterbegeld entrichtet haben , zu gute gehen 3 ſo wird auch

dieſes , nach meiner wenigen Einſicht ausgeglichen ſeyn .

Dieſe Bemerkungen über die neue Einrichtung has

hen mich überredet , ein Mitglied der Zelleſchen „ Sterbes

Caſſe zu werden . Und wollen wir nicht öffentlich bes

kennen , daß wir ſtatt Sterbe - Caſſen nur GlüFsſpiele ,

denen Vortheil , Sicherheit , Ordnung und Billigkeit abs

geht ; haben wollen53 ſo dürfen wir der neuen Sterbes

Caſſen - Einrichtung unſern Beyfall nicht ganz verſagen .

Annal , 4x Jahrg . 38 St . ) Aaa Vielen
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Vielen ſchelnet dieſe beſſere Einrichtung ein undurc <s

dringliches Seheimniß zu ſeyn . Dieſen , die ſich damit

nicht bekannt machen mögen oder vielleicht . auch nicht

können , erwiedere ich : man hat dem Herrn Stadvoigt

Renner ſeit 20 Jahren zugeglaubt ; es werde am künfs

tigen Zugange oder an Intereſſenten nicht fehlen , man

vertraue alſo nunmehro , zur neuen Einrichtung ; die ges

forderten Beyträge werden zur Bezahlung des Sterbes
geldes hinreichend ſeyn , und bekümmere ſich weiter um

nichts , Die alte Einrichtung - ruhete auf Vermuthung ,

die neue ſtüßet ſich auf gründliche , aus - den ſichern Mors

talitäts/Tabellen abgeleitete Beweiſe .

Daß dieſe Einrichtung geheimnißvoll oder ſchwer zu

begreifen ſcheint , ſolches liegt in der That an uns ſelbſt .
Eine Probe , wie wenig man zu Zeiten nachdenken mag »

giebt die folgende und lekte Bemerkung . Verſchiedene

ſind der Meynung , der einmalige und halbjährige in

der Zelleſhen Beytrags ! Tabelle verzeichnete Beytrag

müßte , erſterer als ein Antrittsgeld und lezterer auſſer .

dem continuirlich entrichtet werden . Nur eine mäßige

Aufmerkſamkeit darauf gerichtet , ſo wird man findet ,

daß der 2xjährige für x0 Rthlr . Sterbegeld nur 4 Rthlr .

gsMgr . 1 Pf . bezahlt , weyn er den einmaligen Beys

trag oder den Capitalfuß wählet , hingegen nur 3 Mgr .

7 Pf . entrichtet , wenn er den halbjährigen Beytrag oder

den Contributionsfys . beliebt , mithin nur das Eine

der das Andere allein und nict beydes zu bezah !

len iſt ,

XI .
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XI .

Biographiſche Nachricht von dem ver -

ſtorbenen Burgermeiſier und landſchaft -
lichen Deputirten , Herrn Johann Ga -

briel Domeyer zu Moringen .

Legen Verdienſte der Vorfahren , den Nachkommen dops
pelte Verbindlichkeit auf, ſich eigenen Werth zu erwerben 3
ſo kam der verſtorbene Herr Burgermeiſter Domeier
mit ſol < em Berufe zu dem , was ſein Andenken ehrt .
Seit der Zeit , daß einer ſeiner Stamm - Eltern , Andreas
Domeier *) , die Reformation im Fürſtenthum Grus

benbagen mit auszuführen behülflich geweſen , war die

ganze Stuſſenfolge ſeines Geſchlechts , mit Männern bes

ſekt , die ſich ihrem Vaterlande nüßlich machten .

Sein Vater Johann Friedrich , der Anfangs
preußiſcher Feldprediger geweſen , herrzach aber zu Bar
ten bey Rönigsberg als Geiſtlicher geſtanden , und

darauf die erſte Predigerſtelle an ſeinem Geburtsorte zu

Hiforingen erhielt , lebte mit Barbara Dorothea

Schwäneſchuh in der Ehe . Von dieſer wurde der vers

ſtorbene Burgermeiſter den 25ſten April 1717 , zur Welt

gebracht .
zie

* ) Er ward auf eigenhändige Empfehlung des D .
Martin Luther zum Superintendenten im Fürs
ſienizum Grubenhagen , und zum Hofprediger
bey den Herzögen AE 3. Philipp beſtellt ,
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Neit dem väterlichen Untkerrichte in den Wiſſenſchafs

ten vorbereitet , ging er 1733 . auf das Gymnaſium nach

Göttingen , im folgenden aber nac ) Jena , und Mis

<ozlis 1736 . an erſteren Ort zurü &, um die dort neu

errichtete Academie zu benußen .

Im Jahr 1738 . ward er als Auditor bey dem Kön .

Amte . Ü7oringen angeſeßet . Um aber ſeinen Eltern

nicht länger zur Laſt zu fallen , trat er im Jahre 1741 .

ais Secretair in die Dienſte des Königl . däniſchen Con ?

ferenz - Raths und Landdroſten von Alcfeld zu Olden !

burg , und würde 1745 . zum Gerichts - Inſpecior der

Alefeldiſh <en Herrſchaften im Herzogthum Holſtein ers

nännt .

Ganz unerwartet erwählte ihn im Jahr 1748 . der

Rath und die Bürgerſchaft der Stadt Moringen zu ih »

rem Burgermeiſtier , und 1763 . ward er zum landſchafts

lichen Deputirten der kleinen Städte des Fürſtenthums

Göttingen verordnet . Neben dieſen Dienſten verſah

er auch noch verſchiedene Gericehtshalter/Stellen .

Eine bewundernswürdige Ordnungsliebe erleichterte

ihm die Beſchwerden der mannigfaltigen , mit ſeinen ver ?

ſchiedenen Verhältniſſen verbundenen Geſchäfte . Vors

ficht und ſtrenge Gewiſſenhaftigkeit leiteten jede ſeiner

Handlungen . Den edelſten Grundſäßen zugethan , er

füllte er alle Pflichten als Staatsbürger und Hausvater

mit willigſter Unverdroſſenheit . Dienſtfertig und theils »

nehmend war er gegen ſeine Freunde , und ſeine muntere

geſellſchaftliche Laune verließ ihn ſelbſt in dem Alter nicht ,

wo abgeſtumpfte Sinne und erkaltete Gefühle , nuc gar

zu
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zu gewöhnlich Urſache werden , das die uns umzgebey ;

den Gegenſtände im widrigen Lichte erſcheinen .

*
Am 24ſten Jan . d. I . tödtete ihn ein Schlagfluß

bey voller Geſundheit zu Hannover im 73ſten „Jahre ,

nachdem er bis ins 42ſte als Burgermeiſter zu Ü7orin : .

gen , und bis ins 17te Jahr als landſchaftlicher Depu ?

tirte ruhmwürdig gedient hatte ,

Aus der ſeit 1751 . mit Sophia Schäfer geführten

Ehe ſind zehn Kinder erzeuget , wovon Sieben am Leben

zurügeblieben .

Mit gründlicher Rechtswiſſenſchaft verband er zu“!

gleich mehrere gute Kenntniſſe in verſchiedenen Fächern

der Gelehrſamkeit , wodurch er ſich nicht nue als Ge :

ſchäftsmann , ſondern auch als Schriftſteller verdient

machte . Zwey Abhandluagen über Gegenſtände der

Baukunſt , ſtehen von ihm in Johann Friedrich Un :

gers Beyträgen zur Matheſß forenſi im aten Stücke .

Zwölf andere , deren Inhalt aus . der Geſchichte iſt , fin !

det man zerſireuet in der von dem Profeſſor Rohl währ

rend der Jahre 1743 , 1744 und 1745 - herausgegebenen

hamburgiſchen vermiſchten Bibliothek . Beſon »

ders gedrut ſind aber , Geſchichte der Stadt 070 :

ringen , welche 1753 . herauskam , und Geſchichte der

Stadt Hardegſen , die 1771 . erſchien . Beyde werden

in der Hiſtorie der hieſigen Lande ſeinen Namen ver ;

ewigen .

Aaa 3 XII
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XI .

Miſcellaneetn .

3) Vier taub - ſtumme Brüder , welche zu

Sulzhayn . gelebt haben .

Salomon , Adam , Peter und Andreas , weiland

Gebrüdere . Geiſt zu Sulzhayn , einem Dorfe des

Dombherrn v. Spiegel , in der Grafſchaft Hohnſtein ,
verdienen in den Annalen der Braunſchw . Lüneb . Churs

lande auch eine Stelle , wenn ihnen anders ſolche nicht

deshalb verſagt wird , weil ſie jeßt keine lebenden Beys
ſpiele mehr ſind ; redende konnten ſie , ſelbſt bey ihren

Lehzeiten , vicht abgeben , denn ſie waren alle viere

Taubſtumme . Zhre Eltern konnten wie alle ihre

Übrige Blutsfreunde , beydes hören und reden . Bey

ährem Abſterben hinterlieſſen ſie dieſen vier Söhnen ein

Halbſpänner Gut , das ſie auch , ſo lange ihrer noch

zween lebten , gemeinſchaftlich betrieben , ( die Freyherrl .

v. Spiegelſchen Gerichte , ſchrieben es , um der nösthigen

Ordnung willen , Salomo1w , als dem älteſten zu) .

Der Lekte unter ihnen übergab es endlich dem jekigen

Beſißzer , ſeinem Schweſter / Sohn , der ihn bis an ſein

Ende verpflegte .

Sie waren ſehr verſtändige Leute , hatten ziemliche

Religionsbegriffe , gingen . gern zur Kirche und Abends -

mahl ; im Deichttuhle ſahen ſie ändächtig gen Himmel ,

falteten die Hände und ſagten eine Zeitlang äuſſerſt ges

rührt
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rührt und wehmüthig 286 , bä ! Ihr Beichtvater mußte

alsdann ordentlich zu ihnen reden , ( er betete für ſie zu

Gott ) ſo wollten ſie es haben , ob ſie gleich nichts hss

- reten ; auch hielten ſie Abends und Morgens ihre häuss

liche Andacht . Die gingen in die Geſellſchaft ihrer Mits

Nachbarn , tranken aber nicht mehr , als ein jeder , Ein

Maaß Bier , oder ein wenig Brandtwein . Auf Zures

den zu Mehreren , zeigten ſie auf ihren Beutel , als

ertrüge der es nicht , obgleich ſie wohihabend waren , und

gingen heim ,

Ihr Hausweſen beſorgten ſie dergeſtalt , daß ſich

Salomon der Feld : und Holzwirthſchaft , Adam des

Fuhrweſens , und Peter der innern Haushaltung

beſonders annahm . “ Andreas iſt ſchon , als ein erwachs

ſener Jüngling , ſehr lange verſtorben .

Adam hatte die mehreſte Gelegenheit , Proben von

ſeinem Verſtande abzulegen . - Er fuhr beſtändig ihr Holz
nac < Nocedhauſen zu Markte , verkaufte daſſelbe immer

ſehr gut , kaufte ihre Bedürfniſſe dafür ein , und beſorgte

Über dieſes die Beſtellungen ſeiner Feeunde und Bekann '

ten = - und er hatte beſtändig ſehr viele Aufträge zum

Einmarkten , = - immer zu ihrer größeſten Zufriedenheit .

Beim Kauf und Verkauf bezeichnete er die Thaler das

dur < , daß er mit dem Zeigfinger eine 0 , zero , in. die

Hand zeichnete , hernach , durch Eintippen , die Zahl

derſelben angab ; die Groſchen zeigte er an den Fingern ,

die Pfenninge desgleichen , doch ſo , daß er ſich dann

kleinere machte .

Aga 4 Einſt
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Einſt fuhr er aus Ltordhauſen ; vor dem Thore
wurden ſeine beyden matchigen Pferde , über das Fuchs :

balg - Stäuben der Kürſchner , ſcheu 3 er ergriff Ie , wurde

aber geſchleifet und zu tode gefahren ; er hatte einige

30 Jahre gelebt ; man begrub ihn auf den Gottega > er

eines Hoſpitals zu Wordhauſen .

Salomon ift auch bereits vor 12 bis 15 Jahren
und Peter vor 5 Jahren verſtorbenz ſie ſind beyde

Sechziger , ja noch älter geworden . Keiner von ih»
nen hat ſich beweibt .

Man ſpricht in Sulzhayn und auf der umliegens

den Gegend von ihnen noc < immer mit vieler Bewuns

derung und Achtung . Wollen die Sulzhayner ihre ehe ,

malige Wohnuna und Evbo bezeichnen , ſo heißts noch

immer : bey den Stummen .

Anmerk Sülzhayn , ein Dorf von Siebzig und Einigen
Stätten , ft über X Stunde lang , Folglich Eins
der längſten im Lande ; hat no < das Eigene , daß
ein Jeder Haus , Hof , Garten , Wieſe , Holz und
Land , mithia ſein ganzes Erbe = = wie es ; hier auch
heißt meiſt in geroden Linien , an Einem
Strich bis an die Gränze liegen hat ; ut priſca
gens mortalium etc .

Leopold ,

Paſtor zu Appenrode im Hohnſtein .
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2) Friedrich Wilhelm Schröder , Schreibfe -

dernfabrikant und Erbauer einer holländi-

ſchen Windmühle , zu St . Hülfe , Amts

Diepholz .

In einem Aufſake über die Gänſezucht in der Grafſchaft

Diepholz , welcher im 4n Stück des zn Jahrgangs der

Annalen befindlich , wird S . 972 beyläufig eines zu St.
Hülfe wohnenden Mannes , der die Gänſeſpulen zu

Schreibfedern vorzüglich zu bereiten verſteht und einen ans

ſehnlichen Export dieſes verarbeiteten Landesproduets theils

ſelbſt führt , theils veranlaßt , mit verdientem Lobe erwähnt ,

ſein Name iſt jedoch nicht genannt worden . Gleichwohl

verdienen ſolche , dem Staate äuſſerſt werthe Mitbürger ,

wenn ſie auch ſelbſt mit den mäßigen Folgen ihres Wir -

kens im Stillen und mit ihrer , freylich goldnen , Verbors

genheit zufrieden ſind , dem Publicum bekannt gemacht

und andern Mitbürgern zum Muſter und zur Nacheiferung

empfohlen zu werden .

Dieſer Mann heißt Sriedrich Wilhelm Schröder,
von der unter königl . Gutsherrſchaſt ſtehenden Colonie,

welche er bewohnt , Knöpling genannt , und iſt aus Str

Hen , preuſſ . Amts Rahden gebürtig . Er verließ nach

der Confirmation , aus Furcht vor der Werbung ſein Vaters

land und begab ſich nach Bodegraven in der Provinz

Holland zu einem Verwandten , um ſein Giüc >k daſelbſt

zu verſuchen . Ein Bruder deſſelben wohnte in London .

Aaa 5 Dieſer
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Dieſer beſuchte gemeiniglich im Sommer ſeinen Bruder zu

Zodegraven , lernte bey dieſer Gelegenheit den jungen

Schröder kennen , gewann ihn lieb und lehrte ihn die

Kunſt , die Schreibfedern zu bereiten . Schröder fing
ſogleich an , auf eigne Rechnung Federn zu fabriciren und

kaufte jährlich das rohe Material in ſeiner Heimath und

den umliegenden Aemtern Lemförde , Diepholz und

Auburzg auf . Bey Gelegenheit dieſer Reiſen in hieſige

Gegend wurde er mit ſeiner jeßigen Ehefrau bekannt , welche

die Anerbin einer königl . eigenbehörigen Feuerſtelle zu St .

Hülfe bey Diepholz war . Ihre Eltern ſicherten ihm
dieſe Stelle zu , er heyrathete die Tochter und etablirte

ſeine Schreibfedernfabrik zu St . Hülfe im Jahr 1772 .

Er verveſſerte die Kunſt durch eignes Nachdenken und häufige

Verſuche , und ſeine perſönliche Bekanntſchaft mit verſchies

denen guten Handeishäuſern in Holland verhalf ihm bald

zu anſehnlichen Beſtellungen , ſo daß er nun , mit Inbes

griff eines unwichtigern Abſakes in Osnabrück und

Wünſter , jährlich im Durchſchnitt für 5 bis 6000 Gulden

Holl . hat verſenden können . Gegenwärtig verarbeitet

er auch die ' Federn , welche dieHandlung Herrmann Albers

and Sohn zu Diepholz nac < Srankreich und Eng -
land verſchifet . Schröder hat die Einwohner hieſiger

Gegend zuerſt aufmerkſam darauf gemacht , daß das Pros

duct der Federſpulen einträglich ſey und dadurch die Gän ,

ſezucht , welche ehedem , der begünſtigenden Lage, ungeach »

tet , wenig bedeutete , ungemein befördert , Im Anfange

ſeiner Etablirung kaufte . er 100 Stü rohe Spulen für

I5 Grote , jekt koſten ſie 30 bis 32 , auch Seiler und

Färber

'(
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Fätber verdienen das Ihrige an dem vielfarbigen Verbande ,

wodurch die verſchiedenen Sorten der Federn . bekanntlich
-

* bezeichnet werden . Dex Holländer , Franzoſe und Engläns

der muß alſo ſowohl das Material , als auch die Arbeit bes

zählen . “ Ein wichtiger Vortheil beſonders der Grafſchaft

Diepholz , die ſie dem Fahrikanten Schröder zu dans

ken hat .

Eben dieſer betriebſame Mann unternahm im. Jahr

1782 . in Gemeinſchaft mit ' zween bemittelten Männern ,

im benachbarten Münſterlande , bey St . Hülfe eine hol «

ländiſche Oel / und Graupenwindmühle anzulegen , die von

einem holländiſchen Meiſter gebauet und auf 13009 Rthlv.
zu ſtehen gekommen iſt . Cin ähnliches Werk exiſtirt bis

jeßt nicht weiter im ganzen Lande , | Die Oolmühle hat

einen Lagerſtein , welcher 9 Fuß 8 Zoll im Durchmeſſer

und 1 Fuß 8 Zoll Dicke hält und 17000 Pfund wiegt , und

zween Läufer , die eben ſo dick und reſp . 9 und 8 Fuß hoch

ſind . Alle drey Steine ſind zu Brüſſel gekauft und koſten

mit Fracht 2000 Rthlr . Die Graupenmühle hat zween

Gänge , dieſe und die Oelmühle können bey gutem Winde

zugleich gehen und in einer Stunde 8 Scheffel Säat und

12 Scheffel ' /Gerſien verarbeiten .

Dieſe Mühle verdient zwar ihre Zinſen , die nöthigen

Reparationen und noch etwas Ueberſchuß : allein ſie könnte

viel mehr ertragen , wenn die Eigenthümer im Stande

wären , ſich mit Frucht in Quantität zu verſehen - wozu ,

ihnen aber ein Capital fehlt .

Bey



726 FTA

Bey Gelegenheit eines hieſigen Landgerichts haben des

Heren Geheimenraths , von Beulwirz Excellenz dies

Werk in Augehſchein genommen und mit verdientem Bey

fall beehvet .

Jeder Staatsbürger , der für den Flor des Ganzen ,

folglich “auch für "den Wohlſtand einzelner , aus welchem

jener entſpringt , einiges Intereſſe hat , wird dieſem unters

nehmenden und fleißigen Friedrich Wilhelm Schr6 :

der jede mögliche Unterſtüßung und Aufmunterung , bes

ſonders die Gnade der Väter des Landes wünſchen , die er

bedarf und verdienet .

Ad . Moller .

3) Schreiben des Herrn Geh . Canzley - Secre -

tairs Schwarzkopf an den Herausgeber .

d . d . Berlin 24 . April 17909 .

Eigentlich ſind zwar nur die einheimiſchen Angelegenheiten
der Zweck Ihrer Annalen , welche man auch in den preuß ,

ſchen Staaten init Vergnügen. lieſet , Allein es liegt doch

auch der politiſche Zuſtand der Churlande nicht ganz auſſer

Ihrem Geſichtskraiſe . In dieſer Rückſicht wird man mir

vielleicht die folgende kurze Nachricht über das politiſche

Verhältniß unſers Vaterlandes mit . dem Päbſtli ;

yen Hofe zu gute halten , um ſo inehr , da man bey der An »

ſiellung auſſerhalb Landes nur ſelten Beyträge anderer Art

zu liefern im Standoiſt . Ueberdem iſt wohl keinem Patrio -

ten bey uns das Syſtem eines Hofes ganz gleichgültig , nach

welchem die - Annalen der Braunſchw . Läneb . Churlande
ſchon
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ſchon dem Titel nach eben ſowohl zu den verbothenen Bi

chern gehören , als des Herrn Profeſſor Sruns in Helms

ſtädt Ueberſeßung eines Werks über Rennicott , worin

unſerm Allergnädigſten Könige der Titel eines Regis Au -

guſtiſlimi gegeben wurde . *)

Der Beweis dieſer Behauptung liegt in dem römis

ſchen Staatskalender , welcher unter dem Titel : Notizie

per PAnnO . . - - - Nella Stamperia Cracas preſſa 1a

fine . del Corſo , con licenza de Superiori e Privile -

gio , 8vo jährlich in Rom herauskömmt . Die fruchtloſen

päbſtlichen Verſuche und Anfechtungen der Braunſchweigis

ſchen Chur ſowohl bey deren Einführung in das Churfürſt :

liche Collegium , als bey den nachherigen Nömiſchen Königs »

und Kayſerwahlen ſind bekannt , Da aber die päbſtlichen

Nuncien im Jahr . 1711 . ihre Proteſtationen zurücknehmen

mußten und im Jahr 1745 : ſolche nicht einmal einlegen

konnten , ſo wird ißt mancher dieſe Anmaſſung bereits zu

den Antiquitäten gezählt haben. . . Allein noch in dem dies

jährigen mit psbſilichem Privilegium und Ers

[ laubniß der Obern gedructen Staatskalender findet

man im genealogiſchen Verzeichniß der regierenden Häuſer

und unter der Rubrik von Hannover S . 99 . unſern König

und Churfürſt blos als : Georg Wilhelm , Herzog

( Giorgio Guglielmo Duca ) aufgeſührt , ohne daß dabey

der Churwürde und des Erzſchaßmeiſteramts erwehnt werde ,

Auſſer dieſem abſichtlihen Mangel enthält dieſer und alle

übrigen Artikel über die Verwandten des Königlichen Hau :

ſes

*) Berliner Monathöſchrift , Soptbr . 1787 . . S- 251 -
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ſes die unverzeihlichſten ,. wiewohl . weniger gefliſſeutlichen ,
Unrichtigkeiten . So wird 3. B . die Kronprinzeßin darin

Caroline Auguſte genannt , und die am zten November

1777 - . Sebohrne Prinzeßin Sophie ganz ausgelaſſen , Auf
die Königl . Kinder folgt der Herzog von Glouceſter , ohne

Gemahlin aber mit ſeinen Kindern , und zuleßt Heinrich
Sriedrich , welcher aber nicht Herzog von Cumberland , ſone

dern . blos des Herzogs Bruder ( Fratello del Duca ) get

nannt wird . Das Herzoglich / Zraunſchweigiſche
Haus wird unter der Rubrif Brunswich Wolfenbuttel

Bevern Luneburgo aufgeführt , und die regierende Frau

Herzogin , dem Syſtem gemäß , mit Auguſta di Bruns -

wich - Hannover bezeichnet . Von dem Mecklenburg :
Strelizſchen Hauſe und der Braunſchweig : Beverns

ſchen Linie findet man gar nichts . Das Bißthum Os »

nabrück wird zwar genannt , aber wie ? Es wird unter

den Biſchöfen als vacant angegeben .

Unter der Abtheilung von England vermißt man die

ganze Königliche Familie : Statt deren ſteht Herzog von

Nork , Sohn des verſtorbenen Rönigs Jacobs
] . Rönigs von Großbritannien , und Prinzeß

Louiſe von , Stollberg : Gedern , Witwe Carl

Eduarts , erſtgebohrnen Sohns von Jacob 111 .

Völlig übereinſtimmend mit dem Röniglichen Leichenbex
gängniß des verſtorbenen Prätendenten zu Frascati , *)

Dieſe Anmaßungen verdienen freylich nicht in Bes

kracht gezogen zu werden . Das Unſchickliche fällt davon als

lein

*) Polit , Journal , April 1788 , S . 348 .
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lein auf den römiſchen Hof , und zwar , bey dem Schuß ,

welchen unſer König ſeinen katholiſchen Unterthanen ge ?

währt , mit wahrer Beſchämung zurük . Ja , ſte ſind läs

<herlich , inſofern ſie dem allgemein anerkannten Reichss
grundgeſeßen und Friedensſchlüſſen zuwiderlaufen , Mans

<hes mag dabey auch wohl auf der Beybehaltung des alten

Schlendrians beruhen . Jndeß haben doch andere Höfe ,

und nahmentrlich der preußiſche , der noch 1786 . darin unter

dem Nahmen des Markis von Brandenburg vorkam ,

es der Mühe werth geachtet , eine Aenderung zu bewürken ,

und lekteres iſt durch eine einzige Privat / Erinnerung eines

preußiſchen Geſandten an den päbſtlichen . Nuncius in Cölln

geſchehen , welcher ſolche noch dazu mit Dank aufgenommen

hat . * )

In den übrigen Staatskalendern , welche ich beſikße, iſt

unſerm Churhauie die vollſtändige Titulatur , und zwar in

einigen , z- B . im Piemontiſchen , unter beſondern . Ras

brifen beygelegt . Nur im Spaniſchen ( Kalendario

Manua Y Guia de Foraſtleros en Madrid , 12 . ) iſt ,

höchſtwahrſcheinlich ohne alle Abſicht , bey demſelben nicht ,

wie bey den übrigen Churfürſten , das Erzſchaßmeiſteramt

aufgeführt , ſondern noch dem Churfürſten von der Pfalz zus

geſchrieben , Dieſes iſt auch der einzige privilegirte Staats

kalender , in welchem ich neben der Königlichen Familie

die Familie des Prätendenten verzeichnet geſunden habe .

4)

*) Berliner Monathsſchrift , März 1787 ,S. 299 «
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4) Jobſt Heinrich Meier , ein merkwürdiger
Kraftmann .

Tündern . Am r5ten Februar ſtarb hier der Meyer

Jobſt Heinrich Qleier , ein Mann , der gewiß etwas

wichtiges für die Welt geworden wäre , wenn er eben ſo

glückliche Umſtände , als natürliches Vermögen dazu gehabt

hätte . Er beſaß eine auſſerordentliche Kraft des Leibes und

Geiſtes . Aber ganz ohne Gelegenheit , dieſelbe auszubilden ,

konnte er ſich nur in ſolchen Dingen hervorthun , die zwar

viel in dem engen Wirkungsfkreiſe ſeines Standes ; aber wes

nig oder gar nichts in der übrigen Welt bedeuteten . Als

Beweis ſeines guten Kopfs kann ich nur anführen , daß er

gern von der Gemeine zur mündlichen Verhandlung ihrer

Angelegenheiten bey. den hohen Landeskollegien gebraucht

wurde , und in einem beſonders wichtigen Falle ſelbjt die Aus

dienz Georgs Il . in Hannover genoß . Doch war ſein

Kopf mehr auf Unternehmungen und Ueberwindung großer

Schwürigkeiten , als auf genaue . Anordnung . kleiner öconos

miſcher Umſtände bedacht : lieber entriß er der Weſer mit

unmenſchlicher Arbeit ganze Morgen Land , als daß er aus

den. Furchen ſeiner Aecker das Waſſer leitete , Seit Jahrs

hunderten war unter ſeinem Lande her ein ſchiſfbarer Arm

der Weſer gegangen . UÜeier misgönnte dem Strome

dies entbehrliche Ruhebette und fieng an , es auszudämmen ,

nicht mit Pfählen , ſondern mit Bäumen , und dämmte

und kämpfte ſo lange gegen den Strom , bis dieſer , des

Widerſtandes müde , ſeine alte Beſizung verließ , und ſeis

nem Ueberwinder einen Plaßz von drey Morgen zum ſchöns

ſten Wieſenwachs einräumte . - . So leicht es. ſich vermuthen

läßt ,
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läßt ; daß ein bloßer Bauersmann , und ich darf hinzuſeßen ,
ein Mann ohne Baarſchaften , dergleichen Unternehmungen
nicht ohne eine vorzügliche Körperkraft gewagt habe ; ſo wied

es doch den Leſern nicht unangenehm ſeyn , wenn ich ihnen
hievon einige beſondere Beweiſe gebe . Dreier hatte in

ſeinen jungen Jahren , da er als Reuter unter dem Chur
Hanndöverſchen Leibregimente diente , einen . Haufen preuſs

ſiſcher Werber aus einem Wirthshauſe geſchlagen und mußte

dafür in Hameln , wo der Stab ſeines Regiments lag ,

einige Stunden am Pfahle ſtehen . . Hier wurde er durſtig ,
ſich Getränk an den Pfahl bringen zu Jaſſen / ſchien ihm
weitläuftig ; er zog den Pfahl heraus , nahm ihn auf die

Schulter und ging damit ſelbſt zum Ordonanzhauſe , wo
Getränk zu haben war . Sein Genez - al ſahe ihn und rief :

„ YNieier , was machſt du für Streiche ! , , = = „ Ich bin ja
am Pfahl ,/““ antwortete er , „ wenn es aber auf dieſe Art

nicht gilt , ſo weiß ich , wo ich ihn gekriegt habe . ““ Er

gieng zurück , ſteckte den Pfahl wieder ein und trat - in ſeine

gehörige Stellung . Einſt trug er ein halb Fuder oder 6

Kalenbergiſche Malter Haber auf einer Bierleiter . Ein

Jude bot ihm mit großen Lobpreiſungen ein ſechszehn Hand
hohes Pferd zum Verkauf an . Weier fand es aber gegen
ſeine Sröße zu kurz und ſagte : „ Jude , lobt das Pferd ſo
viel nicht , es iſt ja nur ein Beutel . “ = - „ Ein Beutel ?“!
verſeßte der Jude , „ nun wenn ihrs dafür traget , ſo ſoll
es euer ſeyn . “ Geſchwind nahm er zwar das Wort aus

Kunde des ſtarken Trägers zurück ; aber VTeier nahm ,
um ſein Wort zu rechtfertigen ," das Pferd auf die Schulter
und trug es einige Schritt fort . Bey einem ſtaik gemeſſes
nen Malter Bohnen behaupteten einige , das könnte kein

( Annal . 4r Jahrg . 38 St . Bbb Menſch
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Menſch tragem PUleier ſagte : „„Seket ein Maas

Brantewein und ich nehme es in einem Scheffel ſtehend

auf , laſſe einen , Kerl oben darouf ſiken und gehe damit

ſpaßzieren . Man nahm die Wette än and Weier eri

fällte ſein Wort . Die Lebhaftigkeit ſeines äuſſerlichen

Ausdrucks war ſeinem innern Mauthe gleich und verließ ihn

nicht in ſeinen leßten Stunden : ſie war aber ſo wenig

grob , daß ſie vielmehr auf der entgegengeſehßten Seite zu

weit zu gehen ſchien . Gar zu gern küßte dieſer kräftige ,

biedere Mann Leuten , die er verehrte die Hand . Er ſtarb

im goſten Jahre ſeines Alters mit ſehnlicher Erwartung

einer beſſern Welt und hinterließ 9 Kinder und keinen

Reichthum .

5) Stand des Reaumürſchen Thermometers ,

beobachtet zu Clausthal , vom 1ſten Novem -

ber 1789 , bis den 2oſten März 1790 , zwey

Stunden nach Aufgang der Sonne .

Zu den ſeltenen Naturbegebenheiten für hieſige Gegenden ,

gehört ſchon an ſich die Temperatur der Luft in den verfloſs

ſenen beyden leßkten Wintern . Noc<h merkwürdiger aber

macht ſolche die unmittelbare Folge zweyer ganz entgegens

ſtehender Extremitäten . Die Kälte des äuſſerſten Nordens

wechſelte faſt mit der Gelindigkeit der Wintermonate der

Südländer innerhalb zweyen Jahren nacheinander ab . In

dem einen Winter erſtarrte das innerſte Mark dicker Stäm -

me , in dem anderen hingegen , blieb die härteſte Knoſpe

unver »
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unverſehrt , und verſchiedene Stauden grünten noch , bey
dem Ausbruche des neuen Blades , Wie überall in den hieſis
gen Landen ſo war auch auf den Harzgebürgen , der Abſtand
zwiſchen der Luft - Temperatur des vor : und lezteren Wins
kers auſſerordentlich auffallend . Die mäßigſte Kälte in jes
nem , 12 , 13 und 14 Grad unter * nach Reaumür , blieb
in dieſem daſelbſt die Höchſte , wobey es weniger als ſonſt .

ſchneyete, öfterer aber als gewöhnlich regnete . Der erſte
Schnee fiel zu Clausthal den 31x. Octob . 1789 . Her -
nachmals ſchneyete es ferner im November an 6 Tagen , im

December an 5 Tagenz im Jenner 1790 . an 6 Tagen ,
im Febr . an 9 Tagen , im März an 3 Tagen , und im April
an 5 Tagen ; dagegen aber regnete es im November 1789 ,

4 Tage , im December 5 Tage , im Jenner 1790 , 3 Tage
. und im Februar 7 Tage .

Obige Bemerkungen nebſt mehreren anderen , die man
dem Leſer ſelbſt überläſſet , ergeben ſich, wenn die im 2ten
Stüc des zn Jahrganges der Annalen S . 443 . angeführs
ten Beobachtungen , mit nachſtehenden verglichen werden .
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XIL :

Preistabelle der nothwendigſien Lebens -

mittel in den verſchiedenen Gegenden der

bannöverſchen Churlande , vom Januar ,

Februar und März 1790 .

Dey nachſtehenden Preiſen iſt auf alles das wieder

Rückſicht zu nehme , was in dem erſten Stüce der

| Annalen vierten Jahrganges S . 218 . theils wegen der

| Mäünzſorten , theils wegen des in einigen Provinzen auf

dem Fleiſche ruhenden Licents angeführet worden .

Januay
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|
|

Januar

Rindfleiſch | Ralbfleiſch | Z QA

| ZS

| beſtes | gerin / | beſtes | gerin | . 8 .
| ges ges | SZ .

(1) Pfd . | Pfd . | Pfd . | Pfd . | Pfd . 1!
) 98 |pf- (99 |pf. 39 pf. | 38 | pf- [ 9 |pf, [

Munden 1j10 | 1| 8) 1) | - Jr0Ol 1

Göttingen | - | - | - - - - | - - | 1t| 8| 2i -
> L7ortheim

Claustbhal 1! 8] - | - - | 1r ] - - | - j10 ] 11 8

Zellerfeld 1! 8| 1L! -- | 1/ - - | - - j10j,3 | 8

Oſterode of ol olololooo oo |
Hannover 2j--1 1) 81 ] - - i 1] 8| | 10 |
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XIV.
Beförderungen und Avancements , vom

Januar , Februar und März
1790 .

Im Civilſtande :

Bey den höhern Landes - Collegien und was damit

in naher Verbindung ſteher :

Bey der Landesregierung ?
Der Herr Candidatus juris Conrad Gottfried Hahn ,

und Hr . Candid . juris Carl Friedrich Reinbold , als
Auditoren bey der Geheimten : Canzley .

Imgleichen iſt dem Hrn . Candid . jur . Johann Heinrich
Ludolph Videper , der Zutritt zu den Geyeimten
Canzley/Regiſtraturen bewilliget .

Bey dem Cammer - Collegio .
Der bisherige Herr Cammer Auditor Reichsgraf von

Wallmoden : Gimborn zum würklichen Cammerrath .

Der bisherige Hr . Amtsſchreider Auguſt Vogt zu Bre ,
mervörde zum Cammerexpedienten, .

Bey der Krieges - Canzley .

Der zeitherige Regiſterſchreiber Hr . Johann Chriſtian
Heuſinger zum Kriegescaſſeſchreiber .

Bey der Krieges - Gerichts - Commiſſion ,

Hr . Johann Heinrich Ludolph Boſſel zum würklichen

Canzliſten , bey erwähnter Commiſſion und dem Ges

neral : Krieges / Gerichte .

Bey
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Bey der Juſtiz - Canzley zu Zelle .

Der Herr Advocat Carl Georg Rannengieſſer , als

Auditor in der Secretarienſtube .

Bey Geſandſchaften . |

Der Hr . Cammerrath , Graf von Hardenberg zum WER

"| B Envoje extraordinaire und Miniſtre plenipoten - 1]

tiaire an dem - Churſächſiſchen Hofe , und

dem Hrn . Canzleyaunditor Rudlof iſt die Beſorgung 1y

der Legationsſecretarienfunctionen bey dieſer Geſands 15641

ſchaft aufgetragen .
|

Bey Landſchaftlichen Stellen .

Der bisher beym Kioſter St . Michaelis geſtandene

Hausvoigt und reitende Förſter Hr . Ernſt Chriſtoph

Sellhorn zum Saß und Contributions - Cinnehys
mer zu Lüneburg .

Bey Aemtern .

Det bisherige Hr . rtitul . Amtsſchreiber Oſtmann zu

Harſte als Supern , Amtsſchreiber beym Amte Lan :

genhagen .

Der bisherige Hr . titul . Amtsſchreiber von Hjinüber
zu Grohnde , bey dieſem Amte als Supern . Amtss

ſchreiber .

Der Hr . Juſtizrath und Oberamtmann wWyneke , ' von

Polle nach Coldingen .

Dem Hrn . Droſten vos Bodenhauſen zu Radolfshau -
ſen , und |

;

dem Hrn . Droſten von Oldershauſen zu L7oringen ,

der Character und Rang vom Oberhavpimann .
*

ij" X

Der Hr. Candid . jur . Bernſtorf zum Amtmann zu

Lipprechterode .

Dem Hrn . Amtsverwalter Baring zu Diemardeny ,

der Character vom Amimann ,

Bey
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Bey Schulen .
Hr . - Barſt , zum Conrector der Stadtſchule in Einbeck ,

Bey ſtädtiſchen Dienſten .
Der bisherige Hr . Stadtſecretair und Senator , Juſt

Conrad Seelborſt , zum Burgermeiſter zu Zelle .
Der Hr . Senator Gottlieb Balthaſar Bierwirth zum

Stadtſecretair daſelbſt .

Der Hr . Doctor Juris Ernſt Friedrich Wilhelm Schulze ,
zum Senator ebendaſelbſt .

Der bisherige Hr . Cämmereyaſſeſſor Chriſtian Stehn ,
zum Senator zu Lüneburg .

Bey dem Poſtweſen .

Hr . Martin Corleis zum Poſtverwalter zu Horneburg .
den bisherigen Caſſirer beym Poſtamte zu Hannover ,

Hr . Manzzer , iſt der Character vom Poſtzahlmeiſter ,

den Caſſirer bey erwähnten Poſtamte Hr . Müller , und

dem zeitherigen Poſtverwalter Hr. Schillhörn zu Eſche :
burg , der Character vom Poſtimeiſter , imgleichen

den beyden Poſtſchreibern Hr . Trowe und Stephanus
zu Lſtenburg , und

dem Poſthalter Hr . Röhrſen zu Brüggen , der Chas
racter vom Poſtverwalter , beygeleget ,

Bey dem Schleuſenweſen .
Der Hr . Factor Juſtus Wilhelm Dunte , zum Schleus

ſeneinnehmer zu Hameln .
* iG *

Der Hr . Kloſterregiſtrator Eiſendecher zu Hannover ,
zum Obercommiſſario ,

Avan -
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Avancement im Milikair ,

745

vom erſten Januar bis zum Schluſſe des

vorh .
Regt .

IO

|

vw

v

[|

vai

Marz 1790 .

A. Cavallerie .

Zu Capitains und Ritt ,

meiſters .

Dem Hrn . Premierlieutenant Gerber ;

ding mit Lieutenantspenſion und

Capitains <haracter die nachgeſuchte
Dimiſſion .

Zu Lieutenants .
Dem Hrn . Lieutenaut von Bülow ,

die erbetene Dimiſſion mit Lieute :

nantspenſion .

Zu Cornets und Sähndrichs .
Dew Cadet Hr , Carl von Schwane

wede , Cornets <haracter .

B. Infanterie ,

Zu Compagnien .
Dem erſten Hra . titul . Capitain Gun :

dell , iſt die erledigte Compagnie des

im Regiment placirten Hrn . titul .

Majors von Dachenhauſen con

ferirt .

Zu Capitains .
Der Hr . Lieutenant und Regiments »

quartiermeiſter Riechers , für den

verſtorbenen Re«tsquartiermeiſter u.

titul . Capitain Üfüller , zum Regi :
mentsquartiermeiſter , mit Capitains
Character ,

Regt . wohin die

Verſekz . geſchehen

(ESI

Anc .
Datum

1790 .

12 Fehr
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orh . Regt . wohin die

Regt

I

| Der älteſte Hr . Lieutenant le Bachelle
zum titul . Capitain .

2| Dem Hrn , Lieutenant von Hammer
ſtein , mit Beylegung der Lieute -
nantsyenſion und des Characters
vom Capitain , die nachgeſuchte Di
miſſion .

Der Hr . Fähndrich von Pape mit

Beylegung des Characters vom Capi
tain der Kriegesdienſte entlaſſen .

Zu Lieutenants .
6| Der „Hr. Fähndrich de Teſſier zum

Lieutenant .
Der älteſte Hr . Fähndrich von Zan

ſtein zum titul . Lieutena » r .
6| Dem Herrn Fähndrich Cropp , mit

Lienttenantsc <haracter und Beylegung
der Fähndrichspenſion die nachge »
ſuchte Dimiſſion :

Zu FSähndrichs .
Der ausgegangene Hofpage , Hr . Wil

helm Friedrich von Ü7innigerode ,
zum Fähndrich .

6| Der Gefr . Corporal Hr . Georg Frie ;
drich Seehauſen zum tit . Fähndrich .

Der Gefr . Corporal Hr . Hans Carl
von Petersdorf zum tit . Fähndrich .

8; Dem Gefr . Corporal Herr Friedrich
Wilhelm von Limburg Fähndrichs
Character .

8| Dem Fourier , Hr . Heinrich Friedrich
Schmidt beym nachgeſuchten Ab
ſchiede der Character vom Fähndrich

| Dem Cadet , Hr , Ludewig von der
Decken , beym erbetenen Abſchiede
der Character vom Fähndrich .

w

ind

[m]

Verſes . aoſchehen

6

Anc .
Datum

1790 .
26Febr

26Fehr

16 Mz

19 Jun
1789 .

26Febr

1796 ,
16 Mz

17 Miz
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C. Landregimenter , Anc .

Zu Regimentern . IH
Dem Hrn . titul . Major von Coulon vom gten ]

" ?" *

Infanterie : Regimente , Sachs/Sotha , iſt das

durc < Abſterben des Hrn . Oberſtlieutenants

von Bobart erledigte Hämelſche Landre

giment , hinwiederum anvertrauet .

Zu Compaäagnien

| Dem Hrn . titul . Capitain Riefkohl , die va

; cuante Compagnie des in Penſion gegangenen
[| Hrn . Capitrain Scharf , beym Hämelſchen

Landregiment .
Dem Hrn . Penſionair ! Capitain von Both :

mar , die vacante Compagnie des verſtorbe
nen Hrn . Capitains Rrebs , beym Han -
növerſchen Landregiment .

Zu Capitains .
Der älteſte Hr . Lieutenant Höpfner zum titul .

Capitain beym Hämelſchen Landregiment . | 10 Febr

Zu Lieutenants .

Der älteſte Hr , Fähndrich von Bülow . zum
Lieutenant beym Hämelſchen Landregiment . | 9 Febr .

Zu Sähndrichs . '
Der Sergeant beym 10 . In “ . Regt . von Polier ,

Hr . Johann Heinrich Dormeyer , zum Fähn /
drich beym Hämelſchen Lanvregiment . 9 Febr ,

Der Gefr . Corporal beym 2. Regt . Prinz Frie -

drich , Hr . Ferdinand Wilhelm von Rönig
zum Fähndrich beym Diepholziſchen Land/ | |
regiment . 26 Febr

je ZETER
Die durc < Abſterben des Herrn Generals der Infanterie

von Bock erledigte Commendantenſchaft zu Stade
iſt dem Herrn General der Cavallerie von Sreytag
hinwiederum beygelegt .

*
*

*

Annal . 4r Jahrg , 38 St . ) Cc6 Im

<
ET
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Im geiſilihen Stande :

Bey Stiftern und Klöſtern :
Der Fräulein Amalie von Behr , die durc < Verheyra -

tung der Conventualin Fräulein von Diemar im

Kloſter Marienwerder eröffnete Conventualinſtelle .

Bey Kirchen :
Hr . Paſtoy Adjunct . Sparkühle zu LT7ettelcamp , iſt

als Prediger nach Holdenſtedt translocret .

Der : Hr . Candidat . Miniſteri : Johann Erdwin Weſſel »
höfft zum Prediger zu Alt - LQüneburg .

Ertheilte Charaktere .
Dem Hrn . Regimentschirurgus Schwarze vom Fuß ;

garderegimente , der Character vom Hoſc < irurgus .
Dem Kaufmann Hrn . Ernſt Jacob Eckhardt zu ? 7ün

den das Prädicat vom Obercommerzien : Commiſ .

ſario ,

Auſſer Dienſt iſt gegangen :

Hr . Paſtor Dinglinger zu Paarenſen , der als > Pres

diger an die Martinikirche in Braunſchweig beru

fen worden .

Auf der Univerſität zu Göttingen haben die

Doctor - Würde erhalten .
No < 1789 . Aug. zuten , Hr . Valentin Joh . Beſelin . Ads

vocat u. Procurator zu Roſtock ,
in den Rechten .

1790 . Jan , x4ten Hr . Joh . Mich. Friedr . Schulze zu
Deſſau , i. d. Phil .

- - März , öten Hr. : ! y . Lindemann aus Bückes

burg , i. d. M2.

- - - =- Sten Hr . Zäcob Levi Jude aus Danzig ,
it. .' M. .

- - =-. . 3gten Hr . Chriſt . Henr . Hofmeiſter aus

Bremen , i. d. M.

- - - - a5ten Hx. Franz Emanuel Rücker aus

Hamburg , i. d. R .

1790 .
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1790 . März , zoten Hr . Amandus Aug . Abendroth aus

Hamburg , . . R.

- - - - zuten Hr . Johann Peter Sieveking aus

Hamburg , . . R.

Boy dem Oberappellationsgerichte zu Zelle ſind

examinirt und . immatriculirt worden ;

Hexr Friedrich [ Carl Alberti , aus Oſterode , als Ads

vocat und Notar .

- - . Johann Georg Ludewig VTööller , aus Söttingen ,

als Advocat, .
'

- - Jobſt Gerhard Georg Ernſt von Reiche , aus

Stotel , als Advoc .

= Johann Georg Heinrich Röler , aus Bedenbos

ſtel , als Advocat .
- - Doctor und Notarius Georg Jacob Rruſe , aus

Zelle , als Advocat .

- - Georg Heinrich Julius Breithaupt , als Advocat

und Notar .
- - Landes/Secretair Chriſtoph Bartold Clement Bütt/

ner , zu Drochterſen , als Notar .

= = Advocat Johann Ernſt Winkelmann , als Notar .

XV .

Heyrathen .
Es ſind getrauet :

Februar .
Den gten , Hr . Paſtor Reiche zu Leeſe , mit der

älteſten Demoiſell Tochter des Herrn Burgermeiſter

< hnadkenburg zu Läenburg .
Den 19ten , Hr . Doctor Med . Lindemann , mit

des Hrn . Paſtor VFengershauſen zu Liedernjeſa

dritten Dem . Tochter .

Hr . Lieutenant Gräffe vom zten Infanterieregim .
mit Fräul . von Bobart , Tochter weil . Hrn , Obriſtlieu ?

tenant v . Bobärt zu Hildesheim .
Ccc 2 März .
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Marz .
Den »ten, Hr. Bergregiſtrator Lunde zu Clauzthal

mit der älteſten Dem . Tochter des Hrn , Bergſecretair
Heinzmann .

Den 26ten ' Hr. Major Thieling vom xoten Ins
fant . Reg . mit Dem . Cordemann , weil . Hr . Geh . Cam »
merſecret . Cordemann nachgelaſſ . Tochter , zu Hannover ,

XVI .

Todesfalle .
Es ſind geſtorben

Januar 1790 .
Den 5ten , Hr . Arc <ivſecretair und “ Kloſterconſulent

Üreiſter , geſtorben zu Göttingen .
Den sten , Frau von HYTxöller geborne v . Srieſens

dorf , zu Heiligenthal .
Den 8ten , Hr . Burgermeiſter Echte zu Zelle .
Den roten , verwittwete Frau Hofräthin von

Berger , eb . v . Ramdobr zu Zelle .
Hr . Amtſchreiber Bal > zu Leeuſtadt unterm

Hohnſtein .

; + 7 rrten, ; Hr . Paſtor Hornboſtel zu Engels
oſtel .

Den 14ten ,Hr. Hauptmann Krabs vom Hantov .
Landregiment , zu Schwarmſtedt .

Den 14ten , Frau Amtmannin BRries , geb. Uden ,
zu ZBütlingen .

Den 16ten , Hr . Penſionair ? Major Skotho zu
Finiünder .

3 Den I37ten , Hr . Geheimte - Regierungsrath von
Wenfſtern , als Abgeſandter in Wien .

Den 22 * en , Hr . Hofrath und Oberappellationss
Protonotair Dornſeiffen , zu Zelle .

Den 24ten , Sr . Excellence Hr . General Ernſt
Wilhelm von Bock , geboren den 27ſten April ' 1707 ,
trat in Chur/ - Hannoverſche Militairdienſte 1723 , wohnte
dein Deſtecreichiſchen Erbfolge - Kriege von 1742 bis 1748 .
in Brabaat bey , machie die Feldzüge des 7jährigen Krie ?
ges unter der allitrven Armee mit , erhielt 3758 . ein

Infans
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Infanterieregiment , ward Generalmajor 1759 , Genes
rallieutenant 1775 , und 1784 . zum General der Infans
terie erhoben , gab im Jahr 1756 . ſein Regiment . ab ,

und erhielt zu gleicher Zeit die Commendantenſchaft in

Stade , auf welcher Stelle ſich ſeine ruhmvolle Laufs
bahnſchloß . Er war vermählt von 1741 bis 1777 . mit

Charlotte Amalie von Geyſo , aus welcher Ehe ein

( Sohn , drey Töchter , und neun Großkinder nachgeblies .
ben ſind .

Den z2ten , verwitwete Frau Paſtorin Rutſcher ,
geb. JlUling zu Zellerfeld .

Den 22te " , verwitwete Frau Hauptmannin Ber ,
mann zu Stade , alt 96x Jahr .

Den 24ten , Hr . Bargermeiſter Domepyer zu ] 110 '

ringen , geſt . in Hannover .
Den 24ten , Frau Kämmerärin von Schwicheldt ,

geb . von Boſen zu Hannover .
Den 25teuü , verwirwete Frau Paſtorin Culemann

geb . Gaſſitius , zu Hintbergen .
Den 27ten , Hr . Paſtor Holtenſen zu Predöhl .
Den 27ten , Fräulein Dorothea von TCöbing un

Kloſter ? Fedingen .

Februar .
Den xuſten , verwitwete Frau Landbaumeiſterin

Vict , geb . Weſtfeld zu Verden .
Den z3ten , Hr . Hauptmann von Werſebe , Erbs

herr zu Cäſſebruch .
Den gten , Hr . Paſtor Saxer zu Harſefeld .
Den zxten , Hr . Fähndrich v. Klenk , unterm z3ten

Infanterieregim . geſt . zu Burgdorf .
Den 12ten , Hr . Hauptmann von Weyhe zu 5ab :

renhorſt .
Den x12ten , verwitwete Frau Amtmannin . Chap -

puUzeau , geb. Raufmann zu Ratzeburg .
Den 14ten , verwitwete Frau Superintendentin

Stambke , geb. Caulier .

Den 15ten , Frau Hauptmannin Rleinſchmidt ,
geb, Heiſe , zu Lüneburg ,

| Den
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)
' Den 15ten , Hr . Major von Nönne zu Horne

| burg .

. ) "Nen zoten , Hr . Obriſtlieutenant von Bobart ,

Chef des Hamelſchen Landregim : geſt . zu Hildesheim .
Den 25tpn , Hr . Landdrojt und Landrarh Hake ,

geſt . zu < Hannover , wegen ſeines gefälligen , liebrgichen

Characters , des Andenkens der beſten Menſchen würdig . (

Den 283ten , Hr . Oberförſter Crxopp zu ? tisburg .

Marz .

>
Den 1ſten , Hr . Hauptmann Valeſcüre , vom

; 2ten Infanterieregim . zu Einbeck .
» Den zten , Hr . Paſtor Heſſe zu Dorfmavk .

Den 5ten , verwitwete Frau Chmmiſſairin Le0n ?

Hardt geb . Zinn , zu Ahnſen .
Den 11ten , Hr . Oberſte Hamelberg , Chef des

Läneburgiſchen Landregiments , hat 59 Jahre im Dienſte

zugebracht , und ſich bey allen Vorfällen als einen tapfe ?

ren , erfahrnen und würkſamen Officier ausgezeichnet .
Während der Friedenszeiten , die er ſeit 1764 . in Har !
burg verlebte , erwarb er ſich die ihn noch jenſeit des

ZU Graves ehrende allgemeinſte Achtung der ganzen Stadt «

3; Den zxten , verwitwete Frau Hauptmannin von

Weyhe , geb . von Cronhelm .
Dea 14ten , Hr . Paſtor Ohſen zu Wiedenſahl .
Den 19ten , Frau Burgermeiſterin Eike , gevorne

Schneider , zu € Tünden .
Den 23ten , Hy . Superintendent Hahne zu Wil )

deshauſen .

ſ Dru Ef . ch vr

j Im ten Jahrg . 26 Stü , Seite 514 , Zeile 7. lies

ſtatt Zöga , Zökga ,

| Im aten Jahrg . 38 St . Seite 479 . 3. x. ſtatt Ollens

f ſtädt lies Willſtädt , und Seite481 . in der vor

i lezten Linie , muß x in 2 verwandelt werden .

5
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Innhalt des dritten Stücks ,

welches die ſtehenden Artikel von den Monathen

Januar , Februar und März 1790 .

enthält .

1. Innhalt der Allgemeinen und Special - Verord -

nungen vom Jan . bis Ende Aug . 1789 . 535

Ul. Einheimiſche Litteraturproducte vom J . 1789 ,

nebſt einer ſbizzirken Ueberſicht . der einländi -

ſchen Litteratur des leßten Decennii . 56x

II . Verzeichniß der Gebornen , Geſtorbenen und

Copulirten einiger Städte , Aemter und Ge -

richte des Laudes , vom Jahr 1789 . 605
IV . Verbeſſernde Zugabe zu der im 2ten Stücke

des zten Jahrgangs der Annalen befindlichen

Abhandlung von geſchloſſenen Gerichten . 612

V. Die Uebergabe der Stadt Einbe > an die Kay »

ſerl . Bayerſche Armee , im J . 1641 , Schluß .
621

VI . Bon einigen bö<hſt nachtheiligen Waſſerflu -

then , welche Münden und . die umliegende Ge -

gend betroffen . 658
VIL Beſchreibung des im Herzogthum Bremen

belegenen Alten - Landes . 667

VIIL Bergbau .
Verzeichniß derer mit Quartalsſchluß Reminiſcere
den 6ten Februar 1790 . , in Betrieb gebliebenen
Gewerkſchaftlichen Gruben des einſeitigen Har »

zes , wie ſelbige für die Gewerken , nach ihrem
: Vers
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754 " ' Zaee

Vermösgenszuſtande , entweder von dieſem Quars
tal Ausheute gegeben , oder auf künftiges Quar
tal Zubuße erfordert , oder ſich frey gebauet haben z
und wie der Preis der Kuxe geweſen iſt . 698

IX . Moor - Cultur im Herzogthum Bremen . 604
X. Erſtes Avertiſſement der Zelleſchen Sterbe -

caſſe , mit Zuſäßen . 726
AI . Biographiſche Nachricht von dem verſtorbe -

nen Burgermeiſter und landſchaftl . Deputir -
ken , Herrn Domeyer zu Moringen . 717

XIL Miſcellaneen ,
x) Vier taubſtumme Brüder , welche zu Sulzhayn
gelebt haben , 720 2) Friedr . Wilhelm Schröder ,
Schreibfedernfabrikant und Erbauer einer holläns
diſchen Windmühle zu St . Hülfe , Amts Diepholz .
722 3) Schreiben des Herrn Geh . Canzley - Ses
cretairs Schwarzkopf an den Herausgeber . 726
4 ) Jobſt Heinrich Meier , ein merkwürdiger Krafts
mann . 730 . ,5) Stand des Reaumürſchen Thers
mometers , beobachtet zu Clausthal , vom 1. Nov .
1789 . bis 20 . März 1790 . 732

XUL Preistabelle der nothwendigſten Lebens -

mittel in den verſchiedenen Gegenden der

hannöverſchen Churlande , vom Januar ,
Februar und März 1790 . 735

XIV. . . Beförderungen und Avancements vom

Januar , Februar und März 1790 .
Im Civilſtande . 742 Im Militär . 745 Im
geiſtlichen Stande . 748

XV . Heyrathen . 749

XVI . Todesfälle . 750

Drufehler .
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